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1. Ein schwieriges Verhättnis.



Zürich, den 1 4. März 2024

lch erscheine heute vor lhnen ats Angektagter, weit ich gegen ein Urteil der 10. Abteitung

des Bezirksgerichts Zürich rekurriere, das Einze[richter M. Hauser am 11. lanua( 2023

gesprochen hat. ln dieser Situation werden sie, als zweitinstanztich Richtende, es mir

nicht nur edauben, sondern geradezu ats meine eigenttiche Pflicflt erachten, dass ich

ihnen meine Rekursgründe konkret und detaittiert dartege und stichhattig begründe. Sot-

ches geschieht naturgemäss in kritischer Auseinandersetzung mit dem erwähnten Urteil

des Bezirksgerichts bzw. seiner schrifttichen Urteitsbegrü ndung.

Umgekehrt darf ich gewiss davon ausgehen, dass dem Obergericht die Prozessakten so

weit gegenwärtig sind, dass ich mich in meinen weiteren Ausführungen insbesondere

auf das Protokotl der erstinstanztichen Verhandtung und die U rteitsbegründung werde

beziehen können, ohne lhnen jedes Mal den ganzen Kontext einschtägiger Zitate und

Verweise umständtich und v.a. auch zeitaufwändig in Erinnerung rufen zu müssen.

1. Quatitätsmuster aus dem Bezirksgericht

1.1 Ein missgtücKes Protokott und seine Konsequenzen

lm Btick auf das erwähnte Protokoll muss ich lhnen, hohe Richtende, aber [eider bereits

meinen ersten Protest anmetden und vorweg erktären, dass mir das Protokotl der Haupt-

verhandtung vom 1 1 . Januar 2023 ats Gerichtsu nterlage gänztich ungeeignet erscheint,

da es meine tatsächtich getätigten Aussagen vietfach und in retevanterWeise übergeht,

verfälscht oder irreführend wiedergibt. Mit wenigen Beispiete werde ich nun diese gene-

relte FeststeUung kuz iltustrieren.

Hohes Gericht
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Wenn im Protokott mein (Wortlaut, 35:13) "Handetn vom 4. OKober 2021" zu einem

blossen "Verhalten" deEradiert wird (Protokott S. 19, kuz: P:19 ), mag das dem Oberge-

richt durchaus unerheblich erscheinen; wenn aber das, was ich - kontextabhängig(!) -
"eine e)dremistische Organisation» genannt habe (37:23') zu einer "kriminalistischen Or-

ganisation" umprotokottiert wird (P:20), dann wird man diesen Unterschied nicht mehr

ats Lappatie abtun dürfen. Die gesettschafttichen Konsequenzen sotcher Lässigkeit wä-

ren zu gravierend.

Damit ist die niveaumässige Tiefe der bezirksgerichttichen Protokottierungskünste aber

noch lange nicht ausgetotet. Setbst meine korrekt vorgetragenen Zitate aus Gerichtsun-

tertagen sind fehterhaft verschriftticht worden. So verfätscht das Bezirksgericht das von

mir aus dem Strategiepapier von 'extinction rebetlion' [kuz: XR] richtg zitierte Prinzip der

"Zusammengehörigkeit" (42:47) ku%erhand zum "Zugehörigkeitsprinzip" (P:22). Auch

hier wird niemand behaupten wolten, der Unterschied sei irretevant. lm gegeben Konte)ft

bedient und befördert das Protokott mit dieser Verfälschung vietmehr exakt und ganz di-

rekt das von mir antässtich der Hauptverhandtung ats grundtos und systematisch irre-

führend enttaMe Konstrukt des Staatsanwatts, das uns XR als schtagkräftiges Sabota-

gekommando mit hörigen - zuge-hörigen - Sotdaten vorstetlen möchte.

Am schtimmsten aber wiegt die Tatsache, dass ganze und, wie sich zeigen wird, rele-

yante Aussagen von mir einfach untersch[agen werden. Als [etztes Beispiel sott der fot-

gende, nicht protokolliefte Satz genügen, den ich im Anschtuss an meine Feststeu.ung

geäussert habe, dass etwas mehr als hundert Aktivist*innen mit einem zeittich und ört-

Lich präzis angekündigten strassenprotest niemats eine ganze stadt tahmtegen könnten:

"Es wäre vöttig unverständlich, wenn jemand so etwas tun würde" (3g:55). Auf diesen

Satz und seine Relevanz werde ich noch zurückkommen (vgt. unten, S. 29).
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Darf ich das Ob€rgericht aut dsn Umstand hinweisen, dass sämttiche eb€n aufgozeigten

Fehter oin€m protokottiorton Zeitraum von knapp 4 Minuten aus der über zwsieinhatb-

stündiSen Tonaufnahme ontnommen sind? lch wBiss nicht genau, wie viet Evidenz erfor-

dedich ist, damit ein Berufungsgericht die inatzOptaäte Quatität einer derart wichtigen

Proz€ssuntertaS€ wie dem Protokoll einer Haupt\rerhandlung ats erwiesen eracht6t. Weit

ich meine Ausftihrung€n niGsnds unnötig in di€ Länge ziehen möchte, witt ich mich - im

Vertrauen auf die höchst€n Quatitätsansprüch€ der obelgerichttichen Rechtsprechung -
mit dem b€gründeten Verdacht begnügen, dass die resttichen knapp ai/eieinhalb Stun-

den der Haup§/erhandtung nicht erheblich zuvertässiger protokotliert word€n sei€n.

M6ine stichprob€nartige Überprütung hat iedenfalls ergeben, dass meine 15 Mi-

nuten später g€äusserte Übezeugung, dass es.viele Mittet und W€ge gibt, eine effek-

tive Ktimapolitik zu frordem und zu fördem' (52:52), vom B€zirksgericht in ihrGegent€it

verkehrt wurde, indem es im Protokolt heisst, wir müssten di€ von mir ins Fetd geführten

Mögtichkeiten und Wege .auf institutionetl€r und indMduetter Ebene össtreiten', statt

.beschrenen,, wie ich durchaus mit veßtändticher Artikutation gessgt habe (P:25, Her-

vorhebung ).-
Zum Schluss möchte ich dem Obergericht die komödiantische Pointe dieses 'tützelhaf-

ten' Protokotls nicht vorenthatten: am End€ wird mir doch tatsächtich die Aussage unt€r-

stetlt, der Staatsanwalt könnte gegen ein€n attfältigen Freispruch .rebeltieren' (P:49)

statt .rekurrieren', wie ich richtig gesagt hab6 (Wt. 2:28,56)! Wenn man mich schon par-

tout v€rurteilen möchte, so mö8e man mir wenigstens die Gsrechtigkeit widerfahr€n tas-

sen, dass icr, hier dsr R€bell bin und nicht der Staatsanwatt. lch bestehe darauf!

Sie, hohe Richtende, könn6n mir nun entgegnen, di€ autgez€iElen Mängel im Protokott

seien zwar in d€r Tat bedenktich oder zumind€st .bedauertich', tetzttach aber doch atte'

samt irretevant, da die Audioaufnahme ats vertässticher Reierenzpunkt zur ÜberprÜfung

wirktich getätigter und unt€rsteltter Aussagen ia vortiege. Melteicht würden Sie mir in

dies€m Fall die Fragon Sestatten: Wieso dann übarhaupt ein Protokott und nicht ti€ber

k€in€s als ein d€rsrt fatsches? Und: glauben Sie wirktich im Ernst, die Richter*innon am

Bundssg€richt und am Europäischen Gerichtshof für M€nschenrechte, an die ich im

Falle ein€r obergerichtlich€n Schutdspruchbestätigung getangen müsste, würden sich

diese Aulnahm€n anhören? -
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Bis ich mich davon überz€u8t hab€, dass alle erfordortichen Korrektur6n erfotgt sind,

von d€nen ich hier in g€bot€ner Kürze nur ein pasr wBnige aufgezoigt habe, erktäre ich

hiermit, dass ich das Protokotl der Haupwerhandtung in der vorti6g6nden Form nicht an-

erk€nne.

lch bin foh, dass die Schweizerische Strafprozessordnung in Art. 76 Abs. 3 die Zustän-

digkoit und Anforderungen für ein Verhandlungsprotokott ktar regBtt - .Oi€ Vertahrenstei-

tung ist dsfür \r€rantworttich, dass die Verfuhrenshandlungen r,o llstandig und ichtig pto-

tokoltiert w6rden, (Hen orhobungie§) - una in Abs.4 festhätt, dass eine Tonaufzeich-

nung die schrifttiche Protokollierung nicht s/setzen sondorn nur e4gänzen kann. Mit Ver-

reis auf Art. 79 Abs. 1 der Strafprozessordnung möcht€ ich der lnstanz, der im Zusam-

m€nhang mit dam frsglich€n Protokolt die V€rtahrsnsleitung und somit die erfordgrti-

chen (orrekturen obtiegen, dringend ompt€hton, die gesamte Tonaufnahme mit der yolt-

ständ,gen schrifttichen Protokottierung zu vergt€ich€n und nicht nur die von mir exemp-

larisch \rorSeführt€n Fshter und Mängetzu b€richtig€n, und eßvart6 gespannt eine kori-
gierte Fassung dios€s Protokotts.

Für mich selber habe ich aus dem erstauntichen Ergebnis des bezirksgerichttichen ver-

suchs einef Protokollierung der Hsuptverhandtung die mühevott€ Konseguenz gezogen,

meine heutig€n Aussagen vor dem obergsricht b€sser gteich selbst und im vorsus im

genauen wortlaut schriftlich zu fixieren und sio dem Gericht nun hatt eanfach voJzule-

s€n. lnd€m ich ihm anschliessend meine Niederschrift aushändigen werde, möchte ich

zur verbesserun8 der Quatität dieses strarv€rfahrens akiv b€itragen. wsnn ich damit

dem / der Gerichtsschrsiber*in Arbeit abnehm6n kann, soll es mich frsuen.
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lhnen, hohe Richtende, werde ich mit meiner vorgängigen Verschrifttichung atterdings

woht keine Mühe ersparen. Freie Rede führt in unserem Atttag nämtich meist zu Formu-

tierungen, die sich intuitiv teicht verstehen tassen und das Ausgesagte trotzdem hinrei-

chend präzis erfassen. Meine bezirksgerichttiche Erfahrung tehrt mich nun aber, dass

dies bei einem Vortrag in freier Rede vor einem Zürcher Gericht nicht ebenso sein muss.

Wie ich gteich nachweisen werde, werden einem da Aussagen unterstettt, die man nie

getätigt hat, und zwar durchaus nicht nur wegen fatscher Protokoltierung.

Auch daraus habe ich im Hinbtick auf diese Ausführungen meine Konsequenzen gezo-

gen. lndem ich sie im Vorfetd ganz ohne Zeitdruck formutieren konnte und die Richten-

den sie im Anschtuss an diese Verhandtung im Bedarfsfatt in alter Ruhe nachtesen kön-

nen, wird es mir mögtich sein, meine Argumente in einer Schärfe und sprachtichen Prä-

zision vozutragen, die mitunter nur mit einer Ausdrucksweise zu erreichen sein werden,

deren Komplexität wir uns vom spontanen Reden im Atttag her nicht gewohnt sind. Da

es, wie ich inzwischen geternt habe, vor Gericht aber durchaus übtich zu sein scheint,

dass P[ädoyers und Parteivorträge vorformutiert abgetesen werden, bin ich sicher, dass

Sie, hohe Richtende, im angestrengten Zuhören über tängere Zeit Meister"innen und es

auch gewohnt sind, schwierige Argumente und komptizierte Erwägungen erst in nach-

trägticher Lektüre genau zu erfassen und zu ergründen.
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Leider muss ich weiter vorausschicken, dass mich nicht nur das Protokoll, sondern auch

die inhatttiche Quatität des erstinstanzlichen Urteils geradezu schockiert. - lch sage dies

zwar nicht ats Rechtsgetehrter, aber auch nicht btoss als Bürgervom StandpunK seiner

persöntichen Wettanschauung aus. Als promovierter Phitosoph und [izenzierter Sozio-

toge - und auch ats solcher habe ich am 4. Oktober 2021 gehandett und trete ich heute

vors Obergericht -, ats akademisch gebitdeter Soziat- und Geisteswissenschaftter atso,

bin ich durchaus in der Lage, eigene begriffsanatytische Untersuchungen anzuste[[en

und mich im Fortgang meiner Gedanken an format güttige Schtussregetn zu hatten sowie

entsprechende Defizite in fremden Räsonnements zu erkennen und zu bezeichnen.

Aus wetchem Grund und in wetcher sprachtichen Absicht ich meine nachfotgenden Aus-

führungen geschrieben habe, ist damit hinreichend angezeigt. Ein tetztes Wort zu ihrem

lnhatt sei ihnen jetzt noch vorangesteltt: Ohne das Obergericht für die schwenviegenden

Mänget in der Urteitsbegründung des Bezirksgerichts, die ich ihm autzeigen werde, ver-

antworttich machen zu wolten, fühte ich mich durch die Tatsache, dass mir immerhin ein

Schutdspruch wegen Nötigung droht und das Obergericht die überwiegende Mehrheit

der erstinstanz[ichen Urteile im Nachgang der "Rebettion gegen das Aussterben" [kuz
RGA] bestätigt hat, um die es auch heute geht, genötigt, wichtige lnstrumente der Recht-

sprechung und fundamentale rechtsphitosophische Prinzipien, die ich eigentl.ich hätte

a[s hinreichend bekannt und vertraut voraussetzen wotten, in der gebotenen Ausführ-

tichkeit zu erörtern. Dass das erfordertich ist und dieses Verfahren dadurch nicht be-

schteunigt wird, bedaure ich sehr und tiegt nicht in meinem Verschutden.

8

Das Obergericht wird mir darin zustimmen, dass genau diese Kompetenz von je-

dem säkutaren Gericht in jeder Urteitsbegründung in höchstem Masse eingefordert wer-

den können muss. lch werde heute Nachmittag aber den Nachweis erbringen, dass der

Schuldspruch wegen Nötigung des Bezirksgerichts gegen mich dieser minimaten Anfor-

derung n,cht genügt. Dabei werde ich davon ausgehen dürfen, dass das Obergericht die

schrifttiche Urteitsbegründung des Bezirksgerichts in keiner Passage für unerhebtich er-

ktären und darum für meine Widerlegung die erforderliche Gedutd aufbringen wird.
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'l .zzur nicht festgesteltten Feststettung einer Btockade des Tramverkehrs

Wir müssen ganz vorne beginnen. Neben einer Reihe von Probt€men, mit denen wir uns

noch beschäftigen müssen, stettt nämtich bereits die Darstotlung der Prozessgesctricäte

eine logisch unauflösbare Schwierigkeit dar. Da heisst es zunächst ganz unmissver-

ständtich, .dass der Tramverkehr btockiert wurde, [sei] in der Anktage nicf,t aufgeftihrt'

(Urteitsbe8nindung S. 4, kurz: U:4); nur drei Zeilen weiter unten hei$t €s dann aber

ebenso ktar und deuttich, dass .die Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich in der Anktsge

(wohlversehenttich)erulähntsind,(Hervorhebungen ).

Das Bezirksgericht begnügt sich hier atso nicht mit einer astreinen 'contradictio', es spe-

kutiert auch noch über den möglichen Grund der nicht aufgeführte Envähnung des Tram-

wrkehrs, ohne diesbezü8tich zu €inem abschliessenden Urteil zu getangen. Somit haben

wir fotgende Situation: lm Urteil des Bezirksgerichts ist nicät gektärt, ob die Ennähnung

der Verkehrsbetriebe in der Anktage, die in der Anktaße nrbr,t aufgeführt ist, versehentlich

erfotgt ist, oder nicht. - lch muss dem Obargericht gestshen, dass ich trotz einiger Ge-

wandtheit in Syttogistik und Prädikatentogik der widerspruchsvo[[en Darstettung des Be-

zirksgericht hier nicht zu folgen vermag. Oder handett es sich dabei vietteicht nur um ein

Gerede, das der Wittgenstein des lraktats ats .unsinnig. bez€ichnet haben würde?

1.3 Der Schtuss vom Nicht-Befotgen eines Aufrufs auf seine Nicht-Existenz

Lassen wir diese Frage unssrerseits unentschieden und wenden wir uns stattdessen der

bezirksg€richttichen Sacäverrralts erstellung zu. Dort heisst es: im Unterschied zur Be-

schreibung des Tatvorgehens im Strafbefeht, der gemäss ich sm 4. OKober 2021 .auf-

grund eines Ontineaufruts der Umw€ttschutzorganisstion 'Ertinction Rebettion'' gehan-

delt haben sott, hätte ich antässtich der Haupwerhandtung behaupt€t, .es habe keinen

Onlineaufruf Segaber' (Hervorhobung ). Dass mirdiese Behauptung zu Unrechtun-

terstellt wird, zeigt ein kue er Btick ins Protokott. Der von mir auf seine Exaktheit hin über-

prüfte Worttsut meiner einschtägigen Aussage tautet (Abweichungen zur übtichen

Schreibweise sowie weSgetassene Wöner im Protokott in 0; im Protokoll Hinzugefilgtes

durchgestrichen):

9
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"Der Staatsanwatt ist teider nicht da, um uns zu erktären[,] wetchen Ontineaufruf
er [da] meint. lch habe keine Ahnung, um was es sich handett, und erkläre hier-

mit, nicht in Beantwortung baü [oder] Entsprechung eines Ontineaufrufes gehan-

dett zu haben." (P:20)

ln Wahrheit habe ich vor dem Bezirksgericht atso (a) weder bestritten noch bestätigt,

dass es einen Ontine-Aufruf gegeben hat, sondern (b) btoss mein Unwissen darüber er-

ktärt, was der abwesende Staatsanwatt mit seiner These von meiner Befotgung eines

solchen Aufrufs gemeint haben könnte und (c) erktärt, dass setbst wenn es einen sot-

chen Aufruf gegeben haben mag und ihm einige gefotgt sein sottten, ich nicht zu ihnen

gehöre. Die mir vom Bezirksgericht unterstettte Behauptung und meine tatsächtich pro-

tokoltierte Aussage unterscheiden sich atso diametrat, wobei meine ktar und deuttich

und darum, wie ich hoffen möchte, dem Obergericht auch leicht verständtich ist. Von

der bizarren Herteitung der irrtümlichen Behauptung des Bezirksgerichts kann man das

nicht sagen. Den offenkundigen Widersinn, der uns hier weisgemacht werden sott, in-

dem meine eben detaittiert aufgeschlüssette, effektive Aussage zur Behauptung ver-

fätscht wird, "es habe keinen Ontine-Aufruf gegeben", tässt sich mit fotgendem Beispiet

veranschautichen: Wenn jemand seinen Gästen einen Schoggi-Cake serviert und er-

k[ärt, er oder sie habe ihn setbst gebacken, im Sinne von: atle Zutaten eigenhändig zu-

sammengefügt, dann behauptet er damit nach bezirksgerichtticher Logik, dass es über-

haupt keine Fertigbackmischungen gebe.

Das Obergericht mag der verständtichen Ansicht sein, diese klare Fehtaussage im erst-

instanzlichen Urteit sei für den Sachverhalt von untergeordneter Bedeutung. Dem

möchte ich entgegenhatten: durch ihren derart ekl atanten l4lidersrnn ist sie insofern er-

hebtich, ats sie dem Obergericht vor Augen führt, dass es die inhatttichen Aussagen und

Begründungen des Bezirksgerichts unbedingt "verdienen", dass wir sie einer kritischen

Prüfung unteziehen, auch wenn uns das hier und in vieten weiteren Fätten wahrtich kein

Vergnügen bereiten wird. Wie die hohen Richtenden nicht umhinkommen werden einzu-

gestehen, erweist sich die Urteitsbegründung des Bezirksgerichts nämtich auch in in-

hatttich äusserst relevanten Punkten ats nicht weniger fehterhaft.
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1.4 Wie Ziet und Zweck in einer Definition durcheinandergeraten

Wenden wir uns darum jetzt dem objekiven Tatbestand zu. Dort führt Richter Hauser in

Abschnitt 2.1.4 die juristisch eminent wichtige analytische Trennungvon «Nötigungs-

zweck» und "Fernziet der Nötigung" ein (vgt. U:9). Den Begriff des Nötigungszwecks defi-

niert er dabei wie fotgt:

"Das Verhatten, zu dem die betroffene Person genötigtwird, etwas zu tun, zu un-
terlassen oder zu dutden, ist im strafrechttichen Sinne der Nötigungszweck".

lch freue mich darüber, dass es in der Rechtspftege und der Phitosophie offenbar gteich-

ermassen als Tugend angesehen wird, zentrate Begriffe eingangs ktar zu definieren. Darf

ich das Obergericht aber bitten, die Ktarheit und -wie sich uns batd als erforder[ich er-

weisen wird - auch die Korrektheit der eben zitierten Definition des Bezirksrichters erst
- ult", ikU rkn qllt-r -

mit mir zu prüfen, bevor wir ihfi vorbitig der Tugendhaftigkeit [oben.

Um uns die formate Struktur der hauser'schen Definition von "Nötigungszweck" ktarer

vorAugen zu führen, möchte ich, ohne die syntaktische Struktu der Definition dabei im

Geringsten zu verändern (!), ihre semantischen Etemente mit funkionaten Aquivatenten

ersetzen. Anders gesagt: einfach die Wörter austauschen. Das ergibt dann z.B. fotgen-

den Satz:

'Der Etternabend, zu dem die Schü[er*innen genötigt waren, Kuchen zu backen,

Videoctips zu schneiden oder Getränke mitzubringen, ist im strafrechttichen

Sinne der Nötigungszweck.'

Meiner [aienhaften juristischen Auffassung zufotge erweist sich gemäss Richter Hausers

Definition gerade das, was man gemeinhin a[s "Fernzietder Nötigung" bezeichnen wür-

de, nämlich der Etternabend, ats "Nötigungszweck», wohingegen man als solchen in der

tandtäufigen juristischen Lehre, wenn ich mich nicht irre, wohl. eher das erzwungene Ba-

cken, Filmschneiden oder Getränkeeinkaufen der Schüter*innen verstanden haben

möchte.

Eine weitere Umformutierung mit semantisch näher verwandten Wörtern bei weiterhin

unveränderter syntaktischer Form vermag dies noch ktarer zu veranschautichen; ein Et-

ternabend ist ja nun wirktich kein "Verhatten". Das ergibt dann z.B folgenden Satz:

11
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'Das Kaufverhatten, zu dem die Fitmstreamenden genötigt wurden, ständige Un-

terbrechungen durch Werbespots zu schauen oder zu dutden, ist im strafrechtti-
chen Sinne der Nötigungszweck.'

Abgesehen davon, dass nach meinem Verständnis der deutschen Sprache, das ich mir

immerhin in einem Studium der germanistischen Sprachwissenschaft angeeignet habe,

jede Version dieses Satzes, die mlt "das Verhatten" beginnt, zu einem ungrammatischen

Ausdruck führen muss, würde man doch auch hier erwarten, dass das Kaufuerhatten ats

FernzieI einer altfättigen Nötigung und nicht ats Nötigungszweck taxiert würde.

Wenn wir zum Abschtuss unserer Bemühung um ein ktareres Verständnis von Hausers

kryptischer Definition seine abstraKe Formulierung jetzt auf den konkreten Falt der mir

vorgeworfenen Nötigung anwenden, ergibt das folgendes Schlussresultat:

'Das [scit. Kauf-, Ess-, Waht-, Stimm- und Mobititäts-]Verhalten, zu dem Verkehrs-

teilnehmende in derZürcher lnnenstadt am 4. Oktober 2021 genötigt wurden, von

der Durchfahrt der Uraniastrasse abzusehen und einen Zeiwerlust zu dutden, ist
im strafrechttichen Sinne der Nötigungsa,\reck.'

Um Bezirksrichter Hauser nicht anfängerhafte begrifftiche lnkompetenz oder ein derart

eigenwittiges Verständnis des Begriffs "Nötigungszweck» unterstetten zu müssen, dass

ich mir nicht vorstetlen kann, dass das Zürcher Obergericht oder irgendein anderes Ge-

richt ihm fotgen könnte, wollen wir jetzt einfach einmal davon ausgehen, dass es sich

bei seinem Definitionsversuch zwar um nichts weniger a[s eine Tugendhaftigkeit aber

auch um nichts mehr ats einen sprachtich verunglücken Satz handle.

Natürtich wäre es teicht mögtich, dafür zu argumentieren, dass sich dervon Hauser rn-

tendierte Sinn von "Nötigungszweck" aus dem Gesamtzusammenhang seiner Urteits-

begründung ahnungsweise erschliessen lasse und dass dieser mit dem juristisch geläu-

figen Begriffsverständnis wohl übereinstimme. Ob man damit, dass man die Mögtichkeit

eines ahnungsh aften Vermutens des richtigen Verständnisses eines offensichttich

falsch definierten Begriffs gewährt, mit seiner Definition in der Zürcher Rechtspftege

durchkommt, werden Sie, hohe Richtende, ats nächste entscheiden.

/(
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Was mich angeht, so würde ich in meiner Funktion ats Philosophietehrer einen anatogen

Definitionsversuch von meinen Mittetschüter*innen wegen zu schwerwiegender sprach-

licher und/oder inhattticher Mänget zurückweisen. Aber vietteicht stette ich am Gymna-

sium ja höhere Anforderungen an die Jugendtichen ats das Zürcher Obergericht an die

Begründung der Verurteitung von unbescholtenen, friedtich protestierenden Bürger*in-

nen durch seine Vorinstanz.

ln diesem Zusammenhang möchte ich das Obergericht abschliessend noch bitten zu

bedenken, dass es, fatts es kerne Ktärung des zugrundetiegenden Begriffsverständnises

im Urteit des Bezirksgerichts vertangen oder selber vornehmen sottten, damit für eine

Übersetzung der missgebitdeten hauser'schen Definition ins Französische, wie sie in

Strassburg [eicht erforderlich sein könnte, ihrerseits dem Europäischen Gerichtshof für

Menschenrechte eine genauso unlösbare sprachtiche Aufgabe stetten wÜrden, wie sie

ihm Bezirksrichter Hauser mit seiner spekutativ-kontradiktorisch Behauptung zum Tram-

verkehr bereits im Bereich det Logik autgegeben hat.

1.5 Von der Existenz eines nicht motorisierten lndividuatverkehrs

Einen vergteichsweise einfachen Fall einer nächsten unzutässigen Aussage [iefert uns

das Bezirksgericht mit fotgender Behauptung: "Durch ihre Strassenbtockade errichteten

die Demonstrierenden ein Hindernis für den lndividuatverkehr, (U:10).

Tatsächtich haben die versammetten Aktivist*innen am 4. OKober 2021 auf der Urani-

astrasse meines Wissens keine Fussgänger und auch keine Fahrrad-, Skateboard oder

Trottinettfahrenden an der Passage gehindert. Woht aber habe ich festgestettt, dass die

Polizei durch ihre rigorose Absperrung tatsächlich ein Hindernis fürlegliche Form des ln-

dividuatverkehrs errichtet hat. Für dieses unverhättnismässige Vorgehen der Potizei wird

mich aber doch woht nicht rnich wegen Nötigung verurteiten wollen. -

/
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lm beschränkten Verständnis von Einzetrichter Hauser mag der Begriff "lndividuatver-

kehr" atso setbstredend auf den motorisieftenVerkehr timitiert bteiben; im attgemeinen

Verständnis und in der atttägtichen Praxis der Menschen in der schweizerischen Wirt-

schaftsmetropote ist er das zum G[ück nicht. Aussagen in Urteitsbegründungen dürfen

aber nicht der privaten Semantik eines Richters fotgen, sondern müssen auch für Dritt-

personen verständtich und nicht irreführend formutiert sein. Darum ist die Natur des

Hindernisses im Hinbtick auf die gestörten Verkehrsteilnehmenden zwingencl wie fotgt

zu präzisieren: "ein Hindernis für den motorisierten lndividuatverkehr".

Diese präzise Ausdruckweise entspricht dann auch derjenigen des Gesundheits- und

Umwettdepartements der Stadt Zürich, das für den rekurrierenden Ausdruck "motori-
sierter lndividualverkehr" im Unterschied zu anderen Formen des lndividualverkehrs wie

z.B. Fuss- und Vetoverkehr in seinen Pubtikationen standardmässig die Abkürzung MIV

verwendet.l Ohne diese Präzisierung ist die Behauptung entweder inhattlich fatsch, weit

sie Fätte einschtiesst, die nicht dazu gehören, oder fatsch attribuiert, weit sie nicht den

Akivist*innen von uwerfen, sondern von der Polizei zu verantworten ist.

'1 .6 Vom Unterschied zwischen Umwett- und Ktimapotitik

Das nächste Beispiet einer ähntichen Fatschaussage finden wir noch auf dersetben

Seite der Urteitsbegründung, wenn von einer "geforderten Verbesserung der Umwettpo-

titik" die Rede ist. Abgesehen davon, dass ich davon ausgehen darf, dass das Oberge-

richt meine Ausführungen zum unterschied zwischen Ktima- und umwettpotitik vor dem

Bezirksgericht zur Kenntnis genommen haben wird, die dieses offensichttich nicht ver-

standen hat, häüe man auch ohne diese von einem seriösen Richter erwarten dürfen,

dass er sich in seiner Ausdrucksweise mindestens auf dem Niveau der Boutevard-

Presse bewegt. ln dieser werden seit geraumer Zeit ktimapotitische Antiegen gegen Um-

weltanliegen ausgespiett, was nur Sinn machen kann, wenn beides nicht dassetbe be-

deutet.

I Vgl. z.B. https://www.stadt-zuerich.ch/site/umwettberichUde/ind€x^reiber/mobititaet.htmU [Stand
21.2.20241
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Dass das bezirksgerichttiche Gerede von einer vermeintlich geforderten Verbesserung

der "Umwettpotitik"'in casu' in eine vöttig falsche Richtung weist, witt ich in der An-

nahme, ich sei mit meinem Fatt in diesem Gerichtssaal nun auch niveaumässig eine

Stufe höher gestiegen, ats gerichtsnotorisch voraussetzen. Trotzdem oder vielmehr: ge-

rade deshalä ver[ange ich, dass in d€r schriftlichen Urteitsbegründung des Bezirksge-

richts sowohl in Bezug auf Hausers irreführende Rede von "Umweltpotitik» als auch in

Bezug auf seine in ihrer Pauschalität unzutreffende Rede von "lndividuatverkehr" die er-

fordertiche Präzisierung bzw. Umformutierung nicht btoss an den hier erwähnten, son-

dern an atten weiteren einschLägigen Stetlen vorgenommen werde, oder das Obergericht

auf andere Weise für die ertordertiche Berichtigung sorge.

Dass es sich dabei nicht um eine rein sprachtiche Übung handetn kann, sondern Sie,

hohe Richtende, in ihrer Auseinandersetzung mit meinem Fatt und dem Urteil der ersten

lnstanz aus diesen Fehtern immer auch lnh altlich die Konsequenzen ziehen müssen, ist

wiederum setbstredend.

1.7 Was ich über Verkehrsverhältnisse weiss, von denen ich nichts weiss

An dieser Stette übergehe ich diverse unzutässige und fatsche Behauptungen des Be-

zirksgerichts, auf die ich später noch zu sprechen kommen werde, um mich vorerst ein-

mat auf die offensichtlichsten Fätte ektatanter Falschaussagen und grotesker Feht-

schlüsse im erstinstanztichen Urteit zu konzentrieren.

Eine Nächste steltt seine mich exptizit einschtiessende Behauptung dar, die Aktionsteit-

nehmenden hätten "im Wissen darüber [gehandett], dass die Uraniastrasse stark befah-

ren ist und [...] diese woht gerade auch deshatb ats Ort ihrer Blockadeaktion [gewähtt]"

(U:12).

lm Rahmen meines Studiums habe ich zwar auch an der Universität Zürich Veranstal-

tungen besucht, meine Kenntnis des durchschnitttichen Verkehrsaufkommens in der ln-

nenstadt beschränkte sich bei Tathergang aber höchstens auf die strecke zwischen dem

Bahnhofquai und dem Universitätsgebäude an der Rämistrasse vor 20 Jahren.

15
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lm Rahmen der Ersteltung des s ubjektiven falbestandes, in dem sie erfolgl, ist die eben

zitierte Behauptung des Bezirksgerichts atso objektiv falsch. Meine einzige handtungstei-

tende Kenntnis der örttichen Strassenverkehrsverhättnisse vor der Aktion vom 4. Okto-

bet 2021 - genau genommen handett es sich dabei nicht einmat um eine Kenntnrs son-

dern um ein blosses Vertrauen in entsprechende Zusicherungen von mir gtaubwürdig er-

scheinenden Drittpersonen - hat darin bestanden, dass eine frühzeitig angekündigte,

disruptive Aktion auf der Uraniastrasse die städtischen Btautichtorganisationen in keiner

retevanten Weise einschränken würden, weil mit ihr kein Zufahrtsweg zu einer Operati-

onsbasis btockiert und immer noch hinreichend Ausweichrouten für notfallmässige

Stadtquerungen zur Verfügung stehen werden.

Die eben zitierte Pauschataussage zum vermeinttichen verkehrstechnischen Wissens-

stand der Aktivist*innen vom 4. OKober 2021 trifft auf mich atso klarerweise nicht zu.

Btiebe noch zu ktären, wie es um die bezirksgerichttiche Vermutung, dass das hohe Ver-

kehrsaufkommen auf der Uraniastrasse "woht» der ausschtaggebende Grund für die

Waht des AKionsortes gewesen sei, in suöjekaVer Hinsicht steht.

1.8 Vom Unsinn einer btossen Spekutation in subjektiver Hinsicht

Richter Hauser verwendet hier erneut das potentiatitätsanzeigende wort .wohl, und töst

damit zumindest bei mir a[s NichtJuristen eine gewisse Verwunderung darüber aus,

dass es an den Zürcher Gerichten entweder übtich sein muss oder zur ldiosynkrasie die-

ses Einzetrichters gehört, dass seine urteitsbegründungen einen setbst für einen phito-

sophen gefährtich hoch anmutenden spekutationsgrad aufweisen. lm Reich der reinen

spekutation, in dem sich Richter Hauser offenbar so gerne aufhätt, bin ich ats Fachphi-

losoph durchaus bewandert. von einer Erörterung der unterscheidung zwischen subjek-

tiven und objekiven Beständen in spekutativer Absicht möchte ich im Rahmen eines

Gerichtsverfahrens atterdings dringend abraten. Ganz abgesehen davon, dass sie auch

aus phitosophischer Perspektive für sinnlos erachte.
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Ohne sie bteibt Richter Hausers Vermutung das, was sie ist, nämtich eine btosse Speku-

lation und im gegebenen Zusammenhang absotut irrelevant. Unweigertich stet[t sich mir

'in puncto' Urteitsbegründung des Bezirksgericht somit diesetbe Frage, die sich uns ein-

gangs schon im Hinbtick auf sein Protokot[ aufgedrängt hat (vg[. oben, S. 5): Wäre es

nicht konsequenter, überhaupt keine Urteitsbegründung zu tiefern, ats dieses unwürdige

richterliche Ratespiet?

Bevor ich dem Obergericht dartegen werde, auf wetcher vollkommen absurden und mich

hochgradig beteidigenden Annahme Richter Hausers ausschweifende Spekutationstust

erspriesst, muss ich dieser - ich wiederhote mich: vöttig unvo llständigen und doch so er-

schreckend langen - Auflistung abstruser Behauptungen in der erstinstanztichen Ur-

teilsbegründung einen Fehlschtuss hinzufügen, dessen fatale lmptikation das Oberge-

richt in höchstem Grade atarmieren soltte. Er betrilft die Abteitung eines Schutdspruchs

aus der Tatsache, dass ein Beschutdigter die blosse Möglichkert einer Anktage mit seiner

Handtung belvusst in Kauf genomrnen hat (vgt. U:13).

1.9 Ein bedenklicher Syttogismus

Der entsprechende Syttogismus, den das Bezirksgericht auf S. 13 seiner Urteitsbegrün-

dung zur Anwendung bringt, tässt sich fotgendermassen forma[isieren:

PM Der Beschutdig[e selbst taxiert sein Handetn vom 4. Oktober 2021 nicht

als Demonstrationsteitnahme, sondern ats "Akt des zivilen Ungehorsams".

Dem Beschutdiglen war vor seinem Handeln bewusst, dass Akte des zivi-

ler Ungehorsams zurAnktage führen können.

c
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Atso hat der Beschuldigte seine Schutd schon vor dem Tathergang einge-

standen. (Da er ja wusste, dass sein Handetn mögticherweise zu einer An-

ktage führen wird.)



Das Zitat zeigt klar, dass die'praemissa maior' [PM] und die'praemissa minof [Pm] beide

richtig sind. Fotglich müsste auch die'conctusio' [C] richtig sein, wenn die Schtussreget

des Bezirksgerichts güttigwäre. Wie man leicht sehen wird und gar nicht anders sehen

kann, ist diese Voraussetzung atlerdings hier nicht erfüttt. Wenn jemand wittenttich einen

Akt begeht, den er unter den Begriff des zivilen Ungehorsams subsumiert, und wenn die-

ser jemand sich dabei ganz darüber im Ktaren ist, dass Akte ziviten Ungehorsams in der

Vergangenheit zu Anktagen geführt haben, dann könnte man daraus atlenfatts schtiessen,

dass dieser jemand sich später nicht über ein Gerichtsverfahren bektagen sottte, wenn

ihm tatsächtich jemand den Prozess machen möchte, da er diese Mögtichkeit ja wittent-

tich in Kauf genommen hat.

Wer eine Anklage aber btoss in Kauf nimmt, macht damit doch noch tange kein Schuld-

eingeständnis! Und selbstwenn es dann, wie in meinem Fatt, zu einerAnktage kommt,

sind Anktage und Schutdspruch doch nicht dassetbe! Ein fairer Prozess ist'per definitio-

nem'ergebnisoffen! Wer das in Abrede stettt, unterminiert damit nichts weniger ats die

Existenzberechtigung eines Gerichts. Ein Richter, der daran einen Zweifet zutässt, steht

dringend im verdacht der Voreingenommenheit! Erst auf dem Fundament der Ergebnis-

offenheit jeder Verhand[ung [assen sich die Prinzipien rechtsstaatticher Prozessführung

errichten, wie sie u.a. in der Altgemeinen Erktärung der Menschenrechte in Artiket 1 1 , in

der Europäischen Menschenrechtskonvention in Art. 6 und in der schweizerischen Bun-

desverfassung in Art. 32 im Grundsatz der Unschutdsvermutung zum Ausdruck kom_

men. Eigenttich müsste ein verstoss gegen dieses prinzips in Form einer Vorverurteitung

tü jede Person strafbar sein, für einen Richter aber ... sagen wir: eher peintich.
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Lassen Sie uns die Syttogistik des Bezirksgerichts zunächst mit meinen einschtägigen

Aussagen antässtich der Hauptverhandtung vergteichen. Diese sind in Beantwortung

seiner Frage nach den Gründen für meine Demonstrationsteitnahme erfotgt. lch zitiere

sie nach dem effektiven Worttaut und nicht nach Protokol.t (Audio 30:02, vgt. P:18):

"tch würde das nicht a[s eine Demonstration bezeichnen, sondern als eine Aktion
des ziviten Ungehorsams [... und ats zivit Ungehorsamer] 9eshatb darf ich mich
nicht darüber bektagen, heute in einem Gerichtssaal zu stehen. lch habe bervusst
die Mögtichkeit, dass ich für mein Handetn angektagt werden könnte, in Kauf ge-

nommen.» (Audio 30:02, P:18)



Es ist erschreckend, dass die Demonstration der Ungüttigkeit einer Sch[ussformeI eines

erstinstanztichen Urtei[s es von mir ver[angt, vor dem Zürcher Obergericht ein derart fun-

damentates Axiom der Rechtsprechung mit Nachdruck zu explizieren.2 Mit seiner abs-

trusen Syltogistik tässt mir Richter Hauser-weit ich ihm nun wirktich nicht unterstetlen

möchte, dass in seinen Augen jede*r Angektagte 'eo ipso'ein*e Schutdige*r sei- nur

noch die teicht abgeschwächte Atternative der begründeten Annahme, dass er btoss

jede*n zivit Ungehorsame*n 'per se'für schutdig erachtet. ... schutdig im Sinne jeder be-

tiebigen Ankl.age, muss man sogar noch hinzufügen, da Richter Hausers Urteitstogik an

dieser Stelle in keinerWeise auf die konkrete Anschutdigung der "Nötigung" Bezug

nimmt. -

Wer möchte, möge dem Bezirksrichter zugutehatten, dass aus dem Kontext erneut her-

vorgehe, dass er an dieser Stette den Nachweis für den subjekiven Tatbestand meiner

Teitnahme an einer angebtich ittegaten Demonstration erbracht zu haben gtaubt. Damit

gipfette seine groteske Syttogistik atterdings nur in fotgender Absurdität: indem ich ver-

tangt habe, dass mein Handetn vom 4. Oktober 2021 nicht ats Teitnahme an einer De-

monstration, sondern als Akt des zivilen Ungehorsams anerkannt werde, ist der subjek-

tive Tatbestand meiner Teitnahme an einer angebtich ittegaten Demonstration erstettt. -
Auf diesem Weg ist Richter Hauser also offensichttich auch nicht zu hetfen.

Was meine eigene, konträre Sichtweise betrifft, so habe ich antässtich der Haupwer-

handtung vor dem Bezirksgericht bereits ktar gesagt, dass ich "für eine Sache stehe, die

ich ats tegitim und legal festgestettt haben möchte, und zwardas Recht auf friedlichen

Protest im Sinne des ziviten Ungehorsams" (P:18, vgt. auch P:30).

'z 
Nur auf der Grundtage der prlnzipietten Ergebnisoffenheit eines Verfahrens bei Prozessbeginn macht

auch das Prinzip der Rechtsgleichheit, mit dem sich das Zürcher Obergericht ja auf Geheiss des Bundes-
gerichts im Zusammenhang mit den Strafprozessen im Anschluss an die "Rebettion 

gegen das Ausster
ben" in tetzter Zeit stark beschäftigl hat, und das besagt, dass einre Richter*in -'ceteris paribus'! - gteich
urteiten rnuss, überhaupt erst Sinn. Auch in diesem Fatt bl.eibt ein Prozess näml.ich insofern ergebnisoffen,
als clie Gleichheit des zu verhandetnden Fatts mit bereits verhandetten in a[[en relevanten Aspekten durch
das Gericht jeweits erst noch zu erstetten ist. Erst wenn dies positiv erfotgt ist, zwingt das Prinzip der
Rechtsgteichheit eine"n Richter*in, gteich zu urteilen.
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2. Bezi rksge richttiche E rwägu nge n zu r M ethode

Diesbezügtich tässt Richter Hauser für einmaI keinen lnterpretationsspielraum zu, wenn

er schreibt: "Die von den Demonstrierenden gewähtte Methode, nämtich die auf eine

mögLichst tange Dauer ausgelegte Strassenbtockade [...]" (U:1 1). Der weitere Worttaut

dieses hier nur anfängtich zitierten Satzes wird uns noch eingehender beschäftigen; für

den Moment können wir uns mit der Klarheit seines Anfangs begnügen. Wir müssen uns

aber davor hüten, diese seltene Ktarheit voreitig auch schon mit der Richtigkeit seiner

Aussage zu identifizieren. Vielmehr gitt es zu prüfen, ob das schriftLiche Urteit des Be-

zirksgerichts uns wenigstens in diesem Punkt eine übeJzeugende Begründung tiefere.

Die Tatsache, dass der Staatsanwalt mir im StrafbefehI ebenfaLts das Ziet unterstettt «Zü-

rich tahmzulegen", hat in dieser Hinsicht natürtich kein Gewicht.

Wer die erstinstanztiche Urteitsbegründung anatysiert, stetlt fest, dass die gerichttichen

Feststeltungen die Methode betreffend nicht konsistent sind. An anderer Stelte spricht

es nämlich nurvon der "von den Demonstrierenden gewähtte[n] Methode einer Stras-

senbtockade" (u:17). Methodisch gesehen macht es aber eben einen erheblichen tJn_

terschied, ob eine Aktion btoss auf einen Btockade-Effekt abziett, der ganz gut auch nur

von kurzer odel küzerer Dauer sein kann, oder ob eine Blockade ganz geziett "auf eine

mögtichst lange Dauer ausgetegt" sei.
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Zum unrühmtichen Abschtuss dieser Bestentiste bedenkticher bezirksgerichtticher Plei-

ten und Pannen müssen wi1 wie angekündigt, auf den gefährtich fruchtbaren Boden

hauser'scher Spekutation zurückkehren, genauer zur ebenso grundtosen wie unbegrün-

deten Mutmassung, die Uraniastrasse sei von mir deshatb als Aktionsort gewähtt wor-

den, wei[ sie ostark befahren" sei (Wt. oben, S. 15 und U:12). Damit richtet er seinen Arg-

wohn nämlich in subjektiver Hinsicht auch in den Bereich det Methode.

2.1 Ein kteiner Unterschied macht altes anders

/,



2.2Wie man vom Gegenteit auf das Gewünschte schtiesst

Ats erstes wird dabei ersichttich, dass sich die eben im bezirksgerichttichen Urteitfest-

gestettte lnkonsistenz seiner Aussagen meine Methode betreffend sehr rasch zum mani-

festen widerspruch in seinen Behauptungen meine angebtiche zietsetzung betreffend

zuspitzt. Das ist insofern wenig erstauntich, ats Ziet und Methode naturgemäss aufei-

nander bezogen sind.

Damit der Widerspruch offensichttich werde, brauchen wir erneut nicht mühsam ver

streute Aussagen geschicK miteinander zu verbinden. Auf S. 17 seiner Urteitsbegrün-

dung tiefert uns das Gericht die ganze 'contradictio' in einem einzigen, zusammenhän-

genden Absatz:

3 Wer mit einer Btockade eine bestimmte Transportfracht aufhatten witt, muss auf maximale Dauer abzie-

ten (vgt. z.B. Gteisbtockaden lm Zusammenhang mit den sog- Castor-Transporten in Deutschtand). Auch

wer die Fortsetzung gescheiterter Verhandlungen mit anderen Mittetn anstreben und mit einer Btockade

maximaten Druck auf eine Gegenpartei ausübsn möchte, wird methodisch eine möStichst tange Aktions-

dauer anstreben. Ats Beispiel. dieser An ist dem Obergericht die Btockade des Baregg-Tunnets durch die

Gewerkschaft Bau und lndustrie im.lahre 2002 gewiss bekannt. Von sotchen Aktionen ist me,n Protest-

handetn vom 4. OKobet 2O2l in vietfättiger Hinsicht und darum ganz ktar und eindeutig zu unterscheiden
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lm ersten Fatt könnte es sich nämtich um eine rein symbolische Akion handeln, wie sie

die meisten Theoretiker*innen des "zivilen Ungehorsams, für diese Aktionsform konsti-

tutiv oder zumindest typisch erachten, wohingegen wir uns im zweiten Fatt ktar im Be-

reich der "direkten Aktion" bewegen. Beide Formen sind klar voneinander zu unterschei-

den. lch hoffe wirktich, dass das Obergericht diese entscheidende Differenz nicht eben-

so unbedacht abtut wie das Bezirksgericht. Ansonsten droht die Gefahr, dass in meinem

Falt unzutässigerweise Urteite des Bundesgerichts für wegweisend erachtet werden kön-

nten, bei denen in Wahrheit ein ganz anderer Sachverhalt beurteilt worden ist.3

ln seinem erstinstanzlichen Urteit vertritt das Bezirksgericht bekannttich die Auffassung,

meinen Ausführungen zur angekündigten und effektiven Zielsetzung der "Rebettion 
ge-

gen das Aussterben" antässtich der Hauptverhandtung könne "nicht gefotgt werden"

(U:16. vgt. P:20f.). lm Weiteren wouen wir untersuchen, was das Gericht von meinen

Ausführungen überhaupt verstanden hat und an was sein Fotgen-Können gescheitert ist.
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rlm Gesuch vom 26. Septemb€r 2021 zur B€wittigung der Demonstration lwurde]
alrar nicht m€hr davon g€sproch€n, die Stadt Zürich btockieren zu wolten, es war
ab€r immsr noch von einer Strsssenbesetzung die Re<te [...]. Die Btockierung ba .

Lahmt€8ung des lndMduatwrkehrs in der Stadt Zürich ksnn somit ats Zureck der
Versammlung an8ps€hon werd6n.'

Hier stettt das B6zirksgericht'expressis wrbas' test, dass spätestens ab d€m 26. Sep-

temb€r die AktMst*innen setbst offizielt nicrrt (mehr) di6 Btocki€rung der Stad, sondern

bloss .eine Strassenbesetzung' als Ziet ihrer Aktion angog€ben haben. ln seiner bekannt

parsdoxen Manisr schliesst das Gericht daraus, dass fotglich die Lahmtegung der gan-

zen Stadt d€r Zweck derAktion g€w8sen sei. - Mit sein€r voßtörenden Logik wid€r-

spricht Richter Haus6r an dieser st€lle nicht nur einmat mehr attsn Regetn der vernunft;

auf p€netrante weise missachtet €r auch den in den B€w€ismittetn ktar ersichttichen

Proz$s ein€r altmählichen Abschwächung ihr€r Akionssnkündigung in der Medienar-

beit der Organisierenden der .Reb€ttion gegen das Ausst€rb€n,.

lhre Pressearb€it begann sm 22. luni 2o21 mit ein€r spektskutären Drohg€bärde (ofrener

Brief an den Bundesrat inK. pressemitteitung), die offensichttich das einzige ziet hatte,

mögtichst gro$e mediale Aufmerksamkeit zu erregen. zu diesem zweck haben die or-

Sanisator'innen der RGA der Dringtichkeit einer adäquaten lnformation üöer und politi-

schen Antwort auf die manifeste Ktimakatastrophe und angesichts ihres schockieren-

den Ausbl€ibens eine Protestaktion von ebenso brutater Rsdikatität entgegengestettt.

Hinter den Kuliss€n wurden atterdings schon zu diesem zeitpunK weit gemässigrere

Töne angeschtagen, wie die Mait von und vom 20. Juni an die stadt zürich
zeigt (sct. 35/1). Don heisst es tediglich, crass.die Bewegung [..] ab dem 03. ottoberAk-
tionen zur B€s€tzung des Öffenflichen Raums in der Stadt Zürich [ptane]..
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Bereits in der Medienmitteitung vom 22. Juni wurde angekündigt, dass die "einschüch-

ternde und bedrohtiche Art dieser Ankündigung» nur den öffenttichkeitswirksamen Auf-

takt eines anhattenden und transparenten Kommunikationsprozesses zwischen Re-

bettiinnen und Behörden markieren sottte. Betege für die ernsthafte Umsetzung ihrer

kommunikativen Absicht bis zur und auch noch während der RGA finden sich in den Be-

weismitteln viete. Einige davon werde ich noch zitieren. Sie hier attesamt'en d6tail'zu

erörtern wird das Gericht - schon aus Zeitgründen - nicht von mir vertangen. Eine ent-

sprechende Untersuchung würde indes klar zeigen, wie sich die Ankündigungen der Re-

bett*innen im unmittelbaren VorteH det A\<lion gegenüber der Drohkutisse, die sie im

Juni mediat aufgebaut haben, deuttich abschwächen. lm "Gesuch zur Bewittigung einer

potitischen Veranstattung" vom 26.9.2021 [act. 35/2] ist nur noch die Rede von einer

"friedtichen Strassenbesetzung im Zentrum von Zürich" und der "Eröffnung eines Raums

für Austausch und Diskussion im Herzen der Stadt."

Spätestens ab diesem ZeitpunK widerspricht eindeutig den Tatsachen, wer weiterhin

behauptet, das Ziet der Aktion des ziviten Ungehorsams, an der ich am 4. Oktober 2021

teitgenommen habe, sei der Shut-Down einer Mega-City gewesen, wozu es klarerweise

nicht btoss ernersondern einerwahren Flut von "auf eine mögtichst tange Dauer ausge-

tegte[n] Strassenbtockade[n]" bedurft hätte. - ln scharfem Kontrast zu diesem Hirnge-

spinst und Schreckgespenst, das der Bezirksrichter in seinem Urteil beschwört, träumen

die Aktivist*innen von einem demokratischen Raum im He.zen der Stadt.

Für diese teiseren Töne hat das Bezirksgericht auch 15 Monate nach der friedlich-demo-

kratischen Aktion vom 4. OKober und trotz ihm vortiegender entsprechender Aufzeich-

nungen kein Gehör. Dadurch entsteht der Anschein, Richter Hauser habe sich sein Urteit

über die Rebett*innen, die man ihm anschtiessend in seiner Strafkammer einzetn vorge-

führt hat, schon im Sommer 2021 gebitdet, und sich später in seiner Rechtsprechung

einfach beharrtich und faktenresistent erwiesen. ln dieser Hattung tiess sich unser Be-

zirksrichter erneut von der örtlichen Presse den Rang abtaufen.
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2.4 Was im Tagesanzeiger angezeigt wurde

lm Zürcher Tagesanzeigervom 29. Septembet 2021 lact.35/7] konnte die interessierte

Öffenttichkeit nämtich bereits fünf Tage vor derAktion tesen, an wetchen drei Orten "die
Ktimaaktivsten und -akivistinnen [...] ihre Streikakionen in der Stadt Zürich durchführen

werden. Die Stadtpotizei ist mit ihnen im Gespräch." Ein*e Leser*in, der/die regetmässig

mit dem Auto in der lnnenstadt unterwegs ist, wird bei diesen Zeiten eher an etwas wie

eine vorhersehbare Störung durch lnfrastrukurarbeiten gedacht haben, die zu den übti-

chen Umteitungen führen würde, ats an die im Sommer pompös angedrohte Lähmung

der gesamten stadt. Dies umso mehr, ats die drei Akionsorte, darunter auch die .Kreu-

zung Urania-/Bahnhofstrasse', im Artiket präzis angegeben werden.

Auch die Verfassenden setbst, Sarasin und Brühtmann, gehen in ihrem Artiket btoss

noch davon aus, dass die Aktion "den Verkehr und das Atttagsteben stören" würden;

auch sie befürchteten zu diesem zeitpunkt vernünftigerweise nicht mehr eine Lahmle-

gung der Metropote. lndem sie im Artiket die sprecher watker und Ninck von der stadt-
polizei und dem sicherheitsdepartement mit der Aussage zitieren, es seien .verschie-

denttich [...] Gesuche [...] eingetroffen, die nun geprüft würden», erwecken sie ganz im

Gegenteit den Eindruck, dass, was im sommer den Medien ats Drohung erfotgreich zum

Frass vorgeworfen worden war, am Ende ats bewittigte Ktima-Demo über die Bühne ge-

hen könnte.

Ein Richter hat sich von den Medien gewiss nichts vorschreiben zu lassen, zur Kenntnis

nehmen sollte er sie allerdings schon. wenn Richter Hauser den Aktivist*innen vom 4.

oKober obstinat weiter untersteltt: "Es ging ihnen hauptsächtich darum, den verkehr in

der stadt zürich tahmzutegen, um so auf sich aufmerksam zu machen. Der Zweck der

Meinungsäusserung tritt damit in den Hintergrund" (u:17), befindet er sich schticht nicht
mehr auf dem Boden der Tatsachen. Richtigerweise muss es heissen: im sommer 2021

war es den organisator*innen der RGA hauptsächtich darum gegangen, mit ihrerAndro-
hung der Lahmtegung einer Gorssstadt mediat maximat auf die fortschreitende Ktimaka-

tastrophe aufmerksam zu machen. Ats die Rebeu*innen am 4. okober um die Mittags-

zeit die uraniastrasse btockierten, hatten sie ihr ziet sehr batd schon weitgehend er-

reicht, unabhängig davon, wie tange ihre Btockade noch andauern würde.
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Dementsprechend kamen während der iR€beuion geg€n das Aussterben, auch keine

btockadeauflösungserschwerenden Methodsn zum Einsatz wie anketten, händev6rkno-

ten oder gar ankleben auf d€r strasse. Derartige vorgehsnsweisen mögen inai/ischen

die öffenttiche Diskussionen um Ktimaprotestaktionen dominieren und die RGA tängst in

den mediaten schatt€n gesteltt haben. Das obergericht darf sich davon die sicht aut die

genauen Vorkommnisse vom 4. Oktober 2021 nicht trüben tassen!

2.5 Was die Medienarbeit einer nicht zugelassanen Zeugin bezeugen kann

Die vom Gericfrt teidor nicm a.Eelro"* 2"16,[ mit d€r ich im sommer

2021 in Kontakt gekommen bin, könnte bestätigen, dass ich ihr schon bei ihrer ersten

Präsentation der.R€betlion gegen das Aussterben", zu derwir sie eingetaden hatten,

deuttich gesa8t habe, dass und weshatb ich niemals bei einerAktion mitmachen würde,

die zum Ziet hätte, €ane ganze Stadt lahmzutegen, um damit den Bundesrat zum Han-

detn zu a ringen. ln meinen Augen würde mit so einem Vorgehen nicht nur der symbo-

tisch-expressive Charakter des ziviten Ungehorsams zerstört, nach einer derartigen Ak-

tion könnte ich es auch durchsus verstehen, wenn gerichttich ein Nötigungsverdacht nä-

her abgektärt würde.

Wäre sie vom Gericht zugetassen worden, würde weiter bestätigen kön-

nen, da§s ich von ihr bei unserem letaen Treffen vor dem 4. Oktober die aus drückliche

Zusicherung vertangl und ehalten haÖe, dass inzwischen gegenüber den Behörden und

der Öffentlichkeit ktar und unmissverständtich zum Ausdruck gebracht worden sei, dass

die .Rebettion gegen das Aussterben' einen disruptiven Effekt mit symbolischer wirkung

anstrebe und nicht die Lahmlegung einer Stadt um Druck auf den Bundesrat auszuüben.

Warum das Obergericht nicht ats Zeugin zutässt, ist für mich darum abso-

tut unverständtich, vielteicht aber insofern nicht ganz so tragisch, ats das eben Zitierte

aus dem lagesanzeiger und dem Bewitligungsgesuch eigenttich auch so schon ktar ge-

nug beweisen, dass mein Vertrauen in ihre Zusicherung berechtigt war.
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2.6 Was ein Sprecher im Nachhinein bestätigt

Ein tetzter B€weis daftir, dass mein Handsln \rom 4. Okober in subiektiver Hinsicht ein-

doutig als symbolischer Ak im Sinne des zMten Ungehorsams und somit ats politische

Meinungsäusserung und nicht als gescheiterte Versuch der Herbeiführung eines Ver-

kehrschaos zu werten ist, tief€rt mein Verhatten unmittelbar nach dem 4. Oktober. lch

habs die wegweisung aus Zürich befotgl und bin nicht mehr auf die Strasse zurückge-

kehrt. Wer das Ziet verfotgt hätte, dem motorisi6rten lndividuatverkehr in der Zürcher ln-

nenstadt einen mögtichst hohen schaden zuzufügen, hätte das gewiss getan. stattdes-

sen habe ich in den darauffotg€nden Tagen als .Sprecher von Extinction Rebettion" in

vielen Medien erktärt, was mich ats Rebetlen antreibt und welche Methode ich anwende.

Ats beüastbarer Beweis daftir, dass dies nict t die grösstmögliche Lahmtegung des Ver-

kehrs durch möglichst tangandauernde Btockade war, möchte ich eine Mundart-Aus-

sage zitieren, die ich im ßegionatlb umal Zürich-Schafhausen vom S.Oktober 2021 getä-

tigt habe..

.Wsnn man [ängerfristig über die ganze Woche mehr Aufmerksamkeit hätte errei-

chen wotlen, durch massenhafte Strassenblockaden, dann hätte es Leute aus

Zürich Sebraucht, die gekommen wären."

Derkonditionate Nebensatz im Konjunktiv irrealis 1.Wsrr rr. t...lhätte [...] wotten'],

zeigt auch hier, dass.massenhafte Strassenblockaden, niemsls ein methodisch ver-

totgtes Ziet im Rahmen meines Handetns vom 4. Oktober waren.

Diese Ausführungen werden genügen, um dem Obergericht unwidertegbar aufgezeigt zu

haben, dass das Bezirksgericht 'in casu' und in subiektiver Hinsicht sowohl mit seinen

widerspnichtichen Feststeltungen zum Ziel ats auch mit seinen inkonsistenten Behaup-

tungen zur Methode meiner Aktion in selbswerschutdeter Dunketheit tappt. Bei Lichte

besehen fragl man sich: wieso?- lch werde diese Frage heute noch beantworten.

' ht!ps://www.srt.chhews,/schwrlzlktrma-rebettgn-aioe-rueckhatl-ruercher-ktima-bewegung-kr!!isiert-
enrncliofl-Jebeltion; genausr Z€itpunkt 0:32, [Stsnd: 24.2.202ltl; Übersetzung in Schriftsprache

A"l /dK-
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2.7 Yon peitschenderWut und unterstelttem Wahn

lm Vorangehenden ist hinreichend gezeigt worden, dass die Aussagen des Bezirksge-

richts zu Zie[ und Methode meines Handetns vom 4. OKober nicht den Tatsachen ent-

sprechen. ln diesem Zusammenhang produziert das Gericht in seiner Urteitsbegründu ng

aber auch ein Argument, das tatsachenunabhängige Güttigkeit beansprucht. Dieses

müssen wir darum ietzt noch eigens untersuchen. Es besagt: die Untaugtichkeit einer

Protestaktion ändert nichts an deren eigenttichem Zweck (U:16) und führt uns nun zur

zweiten Hätfte des zu Beginn unserer Betrachtungen zur Methode erst anfängtich zitier-

ten Satzes zurück (S. S. 20). -'Prima vista' mag diese Behauptung übeeeugen; bedenkt

man sie genauer, wird indes rasch deuttich, dass auch sie einergenaueren Überprüfung

nicht standhätt. Zur Veranschautichung möchte ich ein Beispiet in Antehnung an ein be-

rühmtes historisches Vorbitd geben.

Wie uns der antike Geschichtsschreiber Herodot berichtet, sotl der persische König Xe-

rxes ldas Meer mit 300 Peitschenhieben, Fusseisen und Faustschlägen dafür bestraft

haben, dass es sein Heer an der Überquerung des Hettespont gehindert hat. - Was die

Menschen, die dieser denkwürdigen Strafakion beigewohnt haben, in dlesem Moment

über ihren grossen Herrscher gedacht haben mögen, wissen wir leider nicht. Ganz be-

stirnmt aber würde ein Gericht heute, einen Menschen nicht wegen Nötigung anklagen,

wenn er an einem schönen Sommertag am Limmatufer stehend allen Ernstes mit einer

Peitsche 300 Hiebe aufs Wasser geben würde, zur Strafe dafür, dass die Wassertempe-

ratur erneut die 25-Grad-Marke überschritten hat, jenseits deren das grosse Sterben der

Aschen und Foretten beginnt.

Zu einer Anktage würde es wohl auch dann nicht kommen, wenn durch sein Handeln

Limmatbadende einen Umweg schwimmen und dadurch einen Zeitvertust in Kauf neh-

men müssten, wenngleich dieser angesichts der begrenzten Kräfte der Schwimmenden

und ihrer mögticherweise imperfekten Schwimmtechnik teicht schtimmere Fotgen ha-

ben könnten ats ein geringfügiger Zeitvertust im Strassenverkehr. lm aufgeKärten Jahr-

hundert des anthropogenen Ktimawandets würde ein derart tolter Mensch mit Peitsche

nicht wie ich mit meinem Btumentopf ins Gefängnis gesteckt und dann den Rlchtenden

vorgeführt, sondern ganz bestimmt wegen begründeten Verdachts auf ausgebrochenen

Wahnsinn schonend einer medizinisch-psychotogischen Abktärung zugeführt.
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Nicht weniger ZweifeI an seiner geistigen Gesundheit müsste ein Mensch enarecken, der

a[ten Ernstes mit einer Hundertschaft - gewattfrei! - eine Miltionenstadt tahmtegen

möchte. Wenn er sich dann aber zu diesem Zweck mit all seinen Gefährt*innen an er-

nem Ort versammetn wü rde, den er inkt. genauem Zeitpunkt dieser Versammtung den

Behörden und der Presse vorher bekanntgegeben hätte, dann wäre erwahrhaftig ein

Grosskönig im Reiche des Wahnsinns uns würde es verdi€nen, dass wir in Antehnung an

seinen historischen Vorgänger Xerxes den lll nennen (der zweite ist schon vergeben).

Setbst ein lrrer müsste doch erkennen, dass es ktüger wäre, seine Aktion im Vor-

teld geheim zu halten um dann in kleinen, mobiten Gruppen an vieten Punkten mit ge-

zietten Nadetstichen zuzuschtagen. So könnte ein Verkehrskottaps in Zürich vietteicht

tatsächtich herbeigeführt werden. Das Obergericht mag der Auffassung des Bezirksge-

richts, dass die Untaugtichkeit eines Mittets an seinem Zweck nichts ändere, folgen oder

nicht, es wird mr7 gewiss Recht geben, wenn ich sage: die Taugtichkeit eines Mittets hei-

tigt nicht seinen Zweck bzw heitte nicht den Wahn.

Das Beispiet zeigt atso: Die Untaugtichkeit einer absurd-grotesken Protestaktion mag an

ihremZiel, inhaltlich nichts ändern, an der Urteits- und damit Straffähigkeit atter derge-

statt protestierenden Person aber sehr woh[. Wenn einer Person atso ein konkreter

Handtungszweck nur unter der Voraussetzung ihrer votlkommenen geistigen Umnach-

tung unterstettet werden kann, so muss diese Tatsache, wenn auch nicht an der inhattti-

chen Festlegung ihrer Zietsetzung, so doch an ihrer strafretevanten Beurteilung, wie sie

durch ein Gericht vorz unehmen ist, sehr woht sehr viel ändern.

Genau das habe ich dem Bezirksgericht mit meiner von ihm nicht einmal als protokollie-

rungswürdig e@chteten, eingangs von mir von der Audioaufzeichnung zitierten Aussage

angezeigt: «Es wäre vötlig unverständtich, wenn jemand so etwas tun würde.» Damit ich

mich ja nicht vom Regen in die Traufe rede, stette ich hiermit ein tetztes Mat unmissver-

ständtich ktar, dass ich nie die Absicht verfotgt habe, die StadtZürich tahmzutegen. Für

so etwas bin ich trotz meiner sehr ausgedehnten phitosophischen Studien dann doch

mein ganzes bisheriges Erwachsenenteben tang bei zu gesundem Verstand geb(ieben.
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Verstehe ich atso vietteicht die humoristische Pointe nicht, wenn Richter Hauser woht

noch heute behaupten würde, "dass das Ziet derAktion darin bestand, die Stadt Zürich

tahmzuLegen bzw. den Verkehr zu blockieren" (U:16)?s Wie kann ein Bezirksrichter, dem

ich meinerseits keinen Wahnsinn untersteUen möchte, angesichts der erdrückend Be-

weise in seinen Prozessakten, die ktar in eine andere Richtungweisen, so obstinat an ei-

ner derart irrsinnigen Untersteltung festhatten? lm Vertrauen auf merne Seistige Gesund-

heit möchte man hoffen, dass diese Fragen sehr schwer zu beantworten seien. ln Wirk-

tichkeit sind sie es überhaupt nicht und das hat nur indirekt mit meiner geistigen Verfas-

sung zu tun. Sie müssen nämtich nur richtig gestetlt werden.

2.8 Was bteibt?

Was bteibt von einem erstinstanztichen Urteit, dessen Protokotl in wesenttichen Punkten

tückenhaft, in vielen fehterhaft, in nichtwenigen irreführend und zum Schtuss absolut

tachhaft ist? -
Was fotgt, wenn ein richterliches UrteiI schon in der Prozessgeschichte spekutativ nicht

erwähnte Erwähnungen einführt? -
Wie kann sich ein Angektaglet inhaltlich gegen einen Schutspruch zu Wehr setzen, wenn

sein Richter zentrale Begriffe nach privater Semantik oder derart eigenwittig definiert,

dass der Anstand es gebietet, sie ats bloss sprachlich missgebitdet zu bezeichnen? -
Welche Quatität hat ein Urteit, das wiederholt nicht einmat journatistisches Niveau er-

reicht? -
was sotl man noch sagen, wenn ein Gericht seinen Schutdspruch aus der bewussten ln-

kaufnahme einer Anktage herteitet? -
Wie würden Sie reagieren, wenn ihnen in der Begründung eines Schutdspruchs imptizit

wahnsinn unterstettt würde? -

Was bteibt da? Neben einer tiefen Erschütterung ...

s Das .bzw.' hofte ich so interpretieren zu dürfen, dass er mir Ledigtich versuchte Lahmtegung des städti-
schen MIV unterstettt, nicht auch noch die Sabotage der gesamten Strom- und Wasserversorgung oder die
Lahmtegung des Mobittunknetzes.
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Für mich sind diese Fragen leicht zu beantworten: es bteibt noch viel zu tun!

Wir dürfen uns von diesen Fragen einlach nicht beirren tassen!

Auch nichtvon 20 bis 30 Mittionen Ktimaftüchttingen, die schon unterwegs sind, und den

gigantischen Ftüchttingsströmen, die sich bald zu uns in Bewegung setzen werden.6

Wir dürfen jetzt einfach nicht die Mitlionen von Opfern einer gtobaten Katastrophe vor

Augen haben - teidende Frauen, hungernde Kinder und getötete Männer, kombattant

oder zivit, in ktimabeclingten Ressourcenkriegen.

Wir müssen unseren Btick jetzt auf die unschutdigen "Opfer" wenden, die ich am 4. Ok-

tober unter den Zürcherinnenstadtautomobilist*innen gefordert haben sott, von denen

sich aber, soweit ich informiert bin, kein einziges tatsächtich je dazu genötigt sah, von

sich aus rechttiche schritte gegen mich einzuteiten. Die juristischen Mühten hat die zür-

cher Staatsanwaltschaft von sich aus angeworfen. Man fragt sich: in wessen Name und

zum Schutz von wem?

6 Vgt. u.a. https://www.uno-fluechttingshitfe.de/hitfe-wettweit^hemen/ftuchtursachen/ktimawandet und
https://mediendiensl-integration.delmigration/ktimawandet-migration.htmt sowie https://www.zeit,delge:

[Stand: 8.3.20241
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3. Die Opfer des Bezirksgerichts

lch möchte hier klar feststetten, dass die Behauptung der Staatsanwaltschaft und des

Bezirksgerichts, dass es überhaupt Opfet gegeben habe, immer noch vöttig unbegründet

ist. lm Gegenteit: mit seiner Urteitsbegründung bestätigt Bezirksrichter Hauser imptizit,

dass es kerne Opfer gegeben hat. Anders gesagt: es sind seine Opfer, Opfer seiner unge-

zügetten Spekutation.

3.1 Vom Vertust derZeit

Das, was die Automobitist*innen in den Augen des Richters und seines Staatsanwalts zu

Nötigungsopfern macht, ist ein Zeitvertust. Die Opfer seien gezwungen worden "ihre ur-

sprüngtichen P[äne" der durch die AKion geschaffenen Situation anzupassen, heisst es

schon im Strafbefeht und auch Richter Hauser steltt in seinem Urtei[- zumindest sinn-

gemäss (vgt. oben S.11f- ) -fest, dass im verursachten Zeitvertust der Nötigungszweck

im strafrechttichen Sinne zu sehen sei (U:10).

Ohne hier eine phitosophische Reftexion über die Zeit anstossen zu wolten, wird man

mir die Bemerkung ertauben, dass man Zeit eigenttich genauso wenig "ver[ieren» kann,

wie man sie "gewinnt". Die Zeit täuft einfach ab, ticktack, ticktack. Was wir meinen,

wenn wir von einem "Zeiwertust» reden, ist, dass wir für etwas, von dem wir gehofft ha-

ben, dass es küner dauern würde, wegen etwas Störendem mehr Zeit aufwenden müs-

sen ats geplant. lm Grunde ist aber auch damit noch nicht zwingend ein Vertust verbun-

den, hat doch schon so manche*r auf einem Umweg die Liebe seines Lebens gefunden

oder ihr grosses Gtück.

Das eigenttiche Probtem beim Zeiwertust ist atso, dass, wer ihn zu erteiden gtaubt, für

etwas in seinen/ihren Augen Unbedeutendes odervon ihm/ihr ats tästig Empfundenes

auf Kosten eines ihm/ihr wichtig Erscheinenden mehr Zeit aufwenden muss, ats ihm/ihr

tieb wäre, dabei aber im Moment des persöntich schmen tich gefühtten Vertusts nie wis-

sen kann, ob vietl,eicht gerade etwas ganz Wichtiges zum eigenen Vorteit passiert, das

man, wenn man nur mehr darüber wüsste, absolut bejahen und begrüssen müsste.

/
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Das wäre z.B. der Fall, wenn ein Mann in seinem Auto am Feierabend kuzvorseinerAn-

kunft daheim von einem Stau gebremst und aufgehatten wird, sich darob natürlich neM,

weil er sich so darauf freut, endtich bei Frau und Kindern zu sein, später dann aber dank-

bar erfährt, dass der Stau durch einen Feuerwehreinsatz ausgelöst wurde, der der Ret-

tung seiner mit dem Feuer spietenden Kinder auf dem Dachboden gatt. Was genau ein

Zeitverlust ist und wer das wie und wann zu beurteilen vermag, ist also gar nicht so ktar.

Die Frage, ob die Automobitist*innen, die wegen meines Protesthandelns am 4. Oktober

die Urania-Strasse nicht befahren konnten, tatsächtich einen yerlust erlitten haben, ist

atso gar nicht so leicht zu beantworten, wie das Richter Hauser unterstettt (vgt. U:10).

3.2 Unwissenheit schützt vor Torheit nicht

Wenden wir uns jetzt aber konkreteren Fragen zu: woherwissen der Richter und sein An-

watt so genau, was die "ursprüngtichen Ptäne" ihrer Opfer waren, von denen sich keines

je bei ihnen gemetdet hat, um sich darüber zu beklagen, dass es sie wegen eines Zeiwer-

tusts hätte ändern müssen? Was wissen Richter Hauser und Staatsanwatt Krayenbüht

über die P[äne dieser Menschen und woher? Natürtich wissen sie gar nichts über sie.

Schtimmer noch: sie haben sich gar nie für sie interessiert!

Mir ist nicht bekannt, dass die am 4. Oktober 2021 in daftir durchaus in ausreichender

Zahl. mobitisierten Sicherheitskräfte und Beobachter in ziviler Verkteidung unter den von

der Verkehrsstörung auf der Urania-Strasse Betroffenen eine geeignete Umfrage ge-

macht haben. Und diese hätte nicht lauten dürfen: .begrüssen oder bektagen Sie diese

Ktimaprotestaktion?", sondern: "Wie sah ihr ursprüngticher Zeitptan aus, fürwie gravie-

rend hatten sie es, dass dieser nun durch eine Klimaprotestaktion eine zeittiche Vezöge-

rung erfährt, und wie kommen sie zu dieser Einschätzung?"

Hätte diese Frage von einer Rettungssanitäterin oder einem Feuerwehrmann aus einem

hornenden und blinkenden Einsatzwagen heraus beantwortet werden müssen, hätte

man ganz ktar von einem unzumutbaren Zeitvertust reden müssen.
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Es ist aber unumstritten und gut dokumentiert, dass die Organisierenden und Teilneh-

menden der "Rebetlion 
gegen das Aussterben" aUe erdenktichen Anstrengungen unter-

nommen haben, damit genau dieser Fat[ nicht eintreten konnte. wer atso hätte geant-

wortet? Und was hätte er oder sie gesagt? - Auch ich weiss es nicht. Aber ich habe im-

merhin mit zwei von ihnen gesprochen, bevor die Potizei mit ihrem Absperrregime jeden

Kontakt a,\rischen Aktivist*innen und der Zivilbevötkerung erfotgreich verhindert hat.

Der ältere Herr, der aus einer schwazen Luxustimousine ausgestiegen war, um sich

dann für ein paar Minuten vor mir aufzubtasen, während ich mit meinem nakat stitt auf

dem Fussgängerstreifen stand, und dem auch ein medizinischer Leie anhand seiner röt-

tichen Gesichtsfarbe, der hervortretenden Adern und eines Schwalts von Kraftausdrü-

cken, die er mir mit erhobener Stimme entgegengeschteudert hat, leicht einen stark er-

höhten Puts diagnostizieren konnte, gab an, dass er einen wichtigen Banktermin habe.

lch werde aber doch bezweifeln dürfen, dass es sich dabei um ein Termingeschäft ge-

handett habe, das wegen ein paar Minuten Zeitvezug gteich geptatzt wäre oder diesen

finanzie[[ gewiss gewichtigen Henn in signifikante Schwierigkeiten gebracht hätte. Die

grauen Herren bteiben in den Banken Könige, auch wenn sie mit Verspätung eintreffen.

Aber wir wissen es nicht! Auch ich weiss es nicht.

Die etwas jüngere Dame, die aus dem Auto hinter dem grauen Herrn gestiegen war, und

mit deren ortskundiger Hitfe eine'peace keeperin'ihn schtiesstich zu beruhigen und auf

einen Auswegfür die Fortsetzung seiner Fahrt hinzuweisen vermochte, schien mir hinge-

gen keinen attzu gedrängten Zeitplan zu verfoLgen. Auf mich wirkte sie trotz des Umwegs,

den sie schon ktar vorhersah, sehrentspannt. lch gtaube nicht, dass sie gerade dabei

war, einen Verlust zu erleiden, sie ging einfach einen anderen Weg. Aber ich weiss es

nicht. Wir wissen es nicht. Es tässt sich nicht mehr in Erfahrung bringen, was für Ziete

die Menschen verfotgt haben, die am 4. OKober an der Durchfahrt der Uraniastrasse ge-

hindert worden sind. lch fürchte, die Antwort, die Atexandre De Senarclens, der es ats

Direktor des Genfer Autosatons eigenttich wissen muss, im Tagesgespräch vom vergan-

genen 26. Februar auf Radio SRF gegeben hat, ist ebenso zutreffend, wie sie uns nicht

weiterbringt: "Auto betrifft Freiheit".T Genaueres wissen wir im Einzetfatt nicht.

7 https:/Arww.srf-ch/audio/rendez-vous^agesgespraech-hat-d6r-genfer-autoseton-noch-eine-zu-
kunft?oartld=1 25rt4856 [S1and 8.3.2024]
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Ohne dieses erfordsrtiche Wiss€n, einfach pauschal zu unt€rstetlen, alle Automobitis-

tinnen hätten ehrenwertero Ziete von höchster Dringtichkeit verfotgt, zu deron Erfiittung

die Bew€gung eino. potenti€tl tödtich€n Bt€chkiste mit Treibhausgasausstoss das

zweckmässi8e Mittet s€i, scheint mir jedenratts töricht. Um €in tetztes konkr€tos Bei-

spiet für reate Zi€l€ von Autotahronden zu schitdem, mächte ich auf die Rundschauson-

dung vom 22. Nowmber 2023 hinweisen, in der eindrücktich gozeigt wurd€, dass zumin-

d6st Seha Kinotli in seinem SUV mit Famitienanschtuss mitunter auch einrach zieltos

herumbolzt, odor, wie €r solber sagt: .zum etwas Entspannen,, z.B. mit d€n acht inte-

grierten Masssgostufen im Fahrersitz s€ines'obiet dor6'.8 Wie kann iemand wie Herr Ki-

notti, der sich mit Autotahren einfach so die Zeit v€rtrsiben witt, Zeit vertieren. lch kenne

Herrn Kinotti nicht, aber ich woiss, dass er bei uns in viete brummende Gesinnungs-

genossen hat, und ich vermute, auch in Zürich. Was si€ am 4. Oktober gemacht haben,

w€iss ich ebentalls nicht, absrrv€nn si€ sich entspann€n, tahren sie tos... Fatts sie durch

die .Rebettion 8og€n das Au$terben' kuz aufgehatten wordgn wären; wära es da zutäs-

sig, von einem Z€it\rertust zu reden? Und w€nn jemand zum Kaffeekränzchen, Einkaufs-

bummet oder Banktermin fahren wollte: ist es dann zutässig? Das wäre zu üb€rteg€n.

3.3 TomTom kann hetfen

Wir wolten uns hi€r damit b€gnügen aufgozeigt zu haben, dass Autotahren nicht per se

mit achtengwerten Zwecken veöunden ist. Wer fährt, egal zu w€tchem Zweck, soute zu-

dem stets sprichr 6rttich eine Sicherheitsmarg€ für Unvorhergosehenes einberechnen

und zwar im Raum und in der Zeit. Können wir atso vielteicht generell etwas üb6r den

Z€itstress d6s/der durchschnitttich€n Teilnehm€rran am motorisierten Zürch6r lnnonsta-

dindMduatwrkehr sagen? Das müssten wir nämtich, um €rm$sen zu können, ob der

durch die Ktimaprotestaktion \rorursachte ZeitvErtust 6iniger Automobilistrinn€n tat-

sächtich als .unzumutbarD bazsichnet w€rden muss oder vi€tt6icht ganz im Gogenteit

nicht einmal als aussergewöhntich.

I .Lüfietn: furs (lilIra.-faiodbitd GslÄdtoryaiEn - Klim.altiyidin ma§hon pnaus d8n - Now! - SBF (ab
8:37-1O: t8); [Strnd: 5.3,20241
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Wie gross war der Vertust überhaupt? Weiss das das Gericht? Wieviete Leute waren ge-

nau betroffen? Oder ungefähr? Wurde das erhoben? Nein, nichts. Es beschleicht mich

hier schon etwas der Eindruck, nicht nur der Staatsanwatt begnüge sich hier mit einem

konstruierten Atibi zur Kriminatisierung 1ästiger Klimaaklivst*innen, sondern auch das

Gericht.

lm Unterschied zu meinem Anktäger und Richter habe ich mit meinen Mitteln setbst her-

auszufinden versucht, wie es um das Zeitmanagement der motorisierten Verkehrsindivi-

duatist*innen in Zürich generett bestettt sein könnte. Dabei habe ich fotgendes in Erfah-

rung gebracht: gemäss dem 'traffic-index' des Navigationsgeräteanbieters TomTom und

taut seines Rankings fürs Jahr 2023 betäuft sich die durchschnitttiche Fahzeit für eine

Strecke von '10 Kitometern in der Zürcher lnnenstadt auf 23 Minuten und 30 Sekunden.s

Bei diesem durchschnitttichen Zeitbedarf handett es sich um einen Wert, den man bei

guter Fahrt, bei sogenannt "grüner Wette" oder ohne Baustellenverkehr ebenso regel-

mässig unterschreitet, wie man ihn bei unvorteithaften Bedingungen, wie sie jederr Ver-

kehrsteitnehmende im lnnenstadtverkehr vietfach ertebt und darum gerade nicht ats

aussergewöhntich bezeichnen würde, auch regetmässig überschreitet. Bei der Erstet-

tung eines Zeitptans für ein Ereignis, das keinen Aufschub und nicht die geringste Ver

spätung ertaubt, wird ein*e kompetent*e motorisierte*r lndividualist*in darum routine-

mässig für die Querung der Zürcher lnnenstadt eine Zeitreserve einplanen. Diese gehört

zum ursprüngtichen Ptan atso immer schon dazu, wenn dieser ats reatistisch bezeichnet

werden können sott. Diese Ptanungsreserve ist der Grund, weshalb man zu wichtigen

Terminen in der lnnenstadt meistens teicht verfrüht eintrifft.

Nun wäre genauer zu eruieren, wie gross diese Reserve bei einer lndividualverkehrsrei-

sep[anung durch die Züricher'city' mit motorisiertem Untersatz sein müsste, v.a. aber

auch, wie gross der effektive Zeitvertust derjenigen Leute war, die sich durch mein

Ktimaprotesthandetn negativ betroffen gefühtt haben mögen. Wurden vietleicht dazu

Daten erhoben? Hat man Staumeldungen ausgewertet odervietteicht die Daten der Na-

vigationsgerätebetreibenden, die sich dazu vozügtich anbieten?r0

s https://w\,r.w.tomtom.com/lratfle-jndevranking/ [Stand: 5. Män 20241. Das ergibt eine Durchschnittsge-
schwindigkeit von 25 km/h. Die benötigte Zeit ist gegenüber dem Vorjahr zwar um 1 Minute und 50 Sekun-
den gestiegen, Zürich btoibt damit auf Rang 28 der 387 Städte mit dem hindernisreichsten Stadtverkehr.
r0Tomtom srlaubt sehr detaittierte Auswertungen des Verkehrsauftommens zu iedem betiebigen Moment.
Für mich zugänglich sind atterdings immer nur die Zahlen der tstzten 7 Tage (https://wv/rry.tomtom.com/

{
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Ohne, dass diese Grösse auf intersubiektiv nachvottziehbare Weise und auf reatisti-

schen Annahmen beruhend für die Verkehrsstörung berechnet worden ist, die von mir

am 4. Oktober auf der Uraniastrasse miwerursacht worden ist, kann niemand behaup-

ten, dass diese über ein gewöhnliches, geschweige denn ein erträgtiches Ausmass hin-

ausgegangen sei. Sottte dieser Nachweis gelingen, btiebe immer noch zu ktären, ob

nicht die M lV-Teitnehmenden eine lnformationspfticht gehabt häften, die -wenn wahrge-

nommen -, sehr teicht mindestens zu einer massiven Reduktion ihres Zeitvertusts ge-

führt haben würde, was ich am Beispiet des Artikets aus dem Tagesanzeiger bereits kon-

kret aufgezeigt habe.

Sotange diese Aufgabe nicht ertedigt worden ist, entbehren die von der Staatsanwatt-

schaft gegen mich erhobene Anschutdigung und der entsprechende Schutdspruch des

Bezirksgerichts jeder betastbaren Grundlage. Man muss sie ats blosse Spekutation be-

zeichnen, im Grund sind sie aber nicht einmat das. Wie ich bereits angekündigt habe,

tiefert Einzetrichter Hauser in seiner Urteitsbegründung nämtich sogar ein ktares lndiz

dafür, dass im Zusammenhang mit einer nicht bezifferbaren Zeitptanabweichungen ei-

ner nicht bestimmten Anzah[ Menschen, die aus unbekannten Gründen am Montag, den

4. Oktober 2021 motorisiert und auf individuatistische Weise die Uraniastrasse befahren

wollten und von mir daran gehindert wurden, aus prinzipietten Gründen nicht von Nöti-

gung gesprochen werden kann. Das witt ich dem Gericht nun dartegen.

lmHinbtickauf die Austegung von Art.181 des Strafgesetzbuches ("Nötigung») hat das

Bundesgericht wiederhott hervorgehoben, dass die Tatbestandsvariante der "anderen

Beschränkung der Handtungsfreiheit': die im vortiegenden Fatt einzig in Frage kommen

kann, "aus rechtsstaatlichen Gründen restriktiv auszulegen [sei]".1! Dazu führt das Bun-

desgericht weiter aus:

traftic-index./zurich-trafüCl). Auf entsprechende Anfrage könnte dieser oder ein anderer Navigationsassis-
tenz-Provider möglichorweise brauchbare Daten für den 4. Oktober tiefern, die zeigen könnten, wie stark
der Vsrkehr im Umkreis der Uraniastrasse während der Dauer derAklion tatsächtich beeinträchtigt war.
rrVgt. u.a. BGE 119lV,301, BGE 134|V 216; S. dazu auch unten, S.49.

,./
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.Das Zwangsmitt€l der "andersn B€schränkung d€r Handtungsfreiheit" muss, um tatbe-

standsmässi8 zu soin, das übticherweis€ gedutdetB Mass an Beeinflussunß in ähnticher

W€is6 eindeutig überschraitsn, wie es tür die im Gesotz ausdnicKich genannten

ZwanSsmfüel d€r Gowatt und der Androhung 6rnsttich€r Nachteite gitt,. (a.a.O.)

Es stotlt sich damit die Frage, ob das Zwsngsmittet der Strassenblockad€ im \ortiegen-

den Fatl tatsächtich .das übticherweise gedutd€te Mass an B€einflussung [...] über-

gchreiteo'. ln diesei Hinsicht spricht Einzetrichtor Hauser Klartext: rB€i einer Umleitung

oder €inem Stau kommt es regetmässig zu nicht eingsptanten Zeitvstzögerungen' (U:10,

Hervorhebungffi). - Wer ein durch seine regelmässige wied€rkehr vottig atttäglich€s

Phänomen, das die Durchschnittsgeschwindi8keit seines durchschnitttich mit weit über

hundsrt Pferdestärk€n motorisierton lndividuahrerkehrsmitt€t im lnnenstadtbereich von

Zürich auf 25 km/h hersbseta, nicht in s6in€ Zeitptanung aufnimmt, ist - mit Vertaub -
einfach dumm und ktareßvEise s€tber schutd; um eine solche Person ats Nötigungsop-

ferzu konstruieren braucht es schon den v6reinten, potitisch motiviert€n Scharfsinn der

Zürcher Staatsanwaltschaft und des B€zirksgerichts. Der Grund, wieso keanerr von den

Betroffenen das getan hat, lisgt suf d6r Hand: so dumm sind die nicht.

Es kann einfach ni€mand b€i gutem Verstand und gutem Wtl€n bezweifetn, dass es bei

einer Stadtquerung aus den vieltältigsten Gründen - Mstchverkehr, lnfrastrukturarbei-

t€n, bewittigte od€r unb€wilti8te Domoßtration, das macht in di€ser Hinsicht überhaupt

keinen Unterschi€d(!) - rogelmässig zu Verzögerung€n kommt. Damit ist ktar, dass ich

mit meinem disruptivsn Handetn am 4. Okober 2021 aut der Uranisstrass€ eben ggrade

kein Ereignis als Nötigungsminet singesom hab€, das .das übticherweise gedutdete

Mass an B€einflussung [...] übeßchreit6[t].. lnd6m die Fahrz€ugtenkenden, die zum

fragtich€n Zeitpunk durch meine Aktion zu einem Umw€g gezavungen wurden, bis dort-

hin mit ihrem Auto durch die lnnenstadt unterwegs waren, haben sie implizit eine Zeit-

r/enög€rung bittigend in Kauf genommen, di€, wi€ richt€rlich festgestellt worden ist,

durch Stsu oder Umtsitung reSetmässig zu eruvarten ist. Ob sie der Zwecksetzung des

konkreten EreiSnisse§, das ihren Zeitptan be€inträchtigt hat, innerlich zustimmen oder

nicht, ist bei einem Rockkonzsrt, Sporte\rEnt oder Unterhattsarbeiten am Gawersor-

gungsnetz ebenso unerheblich wie bei einer Klimaprot€staktion.
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Meine bezirksgerichttiche Verurteitung wegen Nötigung erfotgt atso nicht btoss auf hoch

spekulativer Grundtage; in ihrer Begründung erweist sie setbst, wie unhattbar sie ist.

Wenn dieses Verfahren darum nicht wegen ungenügender Erstellung des Sachverhatts

oder mangelnder Beweistage eingestettt wird, ist der erstinstanzl,iche Schutdspruch mit

Sicherheit wegen lrrtums autzuheben, wobei ats Beweis dafür die Urteitsbegründung

des Bezirksgerichts eigentlich schon voltkommen genügt.

3.5 Von einer Nötigung zweiten Grades

Eine Lange Liste weiterer ungektärter Fragen im Urteitvon Richter Hauser, die ebenfatts

den Aspekt der Zeit betreffen, sot[ hier aus Gründen ebendieser nicht durchgegangen

werden. lch möchte meine diesbezügtichen Übertegungen mit einer tetzten Frage be-

schliessen. Sie betrifft die Dauer der Aktion, für die ich verantworttich gemacht werde.

Diese betäuft sich gemäss erstinstanztichem Urteil auf "rund drei Stunden", da mir nach-

gewiesen werden kann, mich von 12h19 bis zu meiner Verhaftung um 15h37 auf der Ura-

niastrasse aufgehalten zu haben (U:1 1). lnteressant ist folgende Begründung, die der Be-

zirksrichter mit Verweis auf einen Entscheid des Obergerichts vom 19. Sept. 2022 gibl].12

"Auch wenn der Beschutdigte zusammen mit den anderen Demonstrierenden ge-

handelt hat und diese die Uraniastrasse noch tänger btockiert haben, kann ihm de-
ren Verhatten nicht über seine eigene physische Anwesenheit und aktive Teit-

nahme hinaus vorgeworfen werden."

Es ist klar, dass meine .physische Anwesenheit" durch potizeitiche Gewattandrohung

beendet worden ist. lch möchte bei dieser Getegenheit bemerken, dass die Potizei bei

der Setektion ihrer Opfer n.systematisch» wittkürtich vorgegangen ist, oder dann gemäss

einem vöttig obskuren Ptan. Das wäre zu prüfen. Ats AKivist*in fühtte man sich durch

dieses undurchsichtige Vorgehen jendenfatts sehr gestresst. Darüber wurde damats viet

gesprochen auf der Uraniastrasse. Jedes Mat fragte man sich: "hoten sie jetzt mich? Bin

ich jetzt dran und was geschiehtdann mit mir?" Und das, in meinem Fatt, eine ganze

Stunde [ang. Psychotogisch ist dieses Vorgehen nicht ohne Wirkung gebtieben, inten-

diert oder nicht (vgt. "chitting effect unten, S. 82 und Anm. 26).

" vgt. OGer ZH S8220276,E.3.2
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Ktar ist, dass die Potizei den Rebelt*innen mehrere 'uttimati'zum Verlassen der Strasse

gestetlt und wiederholt klar kommuniziert hat, dass, wer sie missachte, verhaftet wer-

den würde. Gemäss den Berichten der'tegat observers', die mein Verteidiger dem Ober-

gericht zu Beginn der heutigen Verhandtung ins Recht getegt hat, sind bis 12h28 oder

12h29, je nach Bericht, vier Durchsagen der Polizei erfotgt. Eine abermatige Abmahnung

sou um ca. 1 3h20 erfotgl sein.

Wenn man einem friedtichen Bürger das Recht nicht verwehren witt, den Ankündigungen

von Amtspersonen Gtauben zu schenken, dann stand für mich atso meine Verhaftung ab

dem Zeitpunkt, an dem ich das erste mit einer Verhaftungsdrohung verknüpfte Uttima-

tum habe verstreichen tassen, unumstösstich fest. Hätte ich dann noch aus der Einkes-

setung zu fliehen versucht, wäre mir das gewiss nicht gelungen; v.a. aber hätte ich damit

das konstitutive Prinzip des ziviten Ungehorsams verletzt, in dem die Achtung vor dem

Rechtsstaat zum Ausdruck kommt. FaKisch war diese Option den Aktivist*innen atso

gteich doppett verwehrt.

Gemäss der Augenzeugenberichte, die wir heute dem Gericht eingereicht haben, began-

nen die systematischen Verhaftungen der Rebett*innen auf der Uraniastrasse erst um

ca. 14h45; in meinem Fatt ist die Verhaftung sogar erst um 15h37 erfotgt, andere musste

noch mal eine Stunde länger warten. Zu diesem Zeitpunkt war es mir atso schon seit

mindestens ein bis drei Stunde nicht mehr mögtich gewesen, die Uraniastrasse zu ver-

tassen. Während dieser Zeit befand ich mich mit den anderen, auf der Strasse verbtiebe-

nen Aktivist*innen innerhalb der Sperzone gleichsam bereits öffenttich in Haft. ln dieser

Situation war es uns nicht mehr mögtich, unsere Straftat zu beenden. Wir wurden genö-

tigt sie fortzusetzen, bis die Einsatzkräfte ihr auf ihre wittkürliche Weise durch unsere

Verhaftung endtich ein Ende bereitet haben.

Faktisch hat atso die Potizei darüber entscheiden, ob ein*e Aktivist*in für zwei, drei oder

gar vier Stunden Nötigung angektagt und attenfatls verurteitt werden kann. Fatts zeittiche

Übertegungen in seiner Beurteitung meines Handetns vom 4. oktober 2021 also eine

Rotte spieten sottten, wird das Zürcher Obergericht in meinem Fatt für die Dauer von

mindestens einer Stunde die interessante Frage einer Nötigung zweiten Grades zu klären

haben, wobei ich dabei dann nicht mehr ats läte,; sondern auch selber nur noch ats Op-

fer in Frage komme.
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Bis diese Frage gerichttich gektärt ist, vertange ich hiermit, dass das Obergericht aner-

kenne, dass ich für eine ungektärte Dauer an der Protestaktion teilgenommen habe. Der

erfordertiche Nachweis, dass mein Handeln damit "das übtichenrveise geduldete Mass

an Beeinftussung [...] überschreite», dürfte dadurch nicht einfacher werden. Die erfor-

dertiche Ktärung kann nur durch eine betegbare Rekonstruktion der mehrfachen, uttima-

tiven Aufforderungen der Einsatzteitung an die Aktivist*innen erfotgen, die ktar zeigt, ab

wann diese faktisch ihre Verkehrsbehinderung nicht mehr auftösen konnten. Die genaue

Dauer ihrer angebtich ittegaten Aktion ist sodann für alle Beteitigten gteich anzugeben:

nur bis zu diesem Zeitpunkt.

3.6 Ein Fatt von passiver Komptizenschaft

Damit witt ich nicht bestreiten, dass Leute aufgrund meines ziviten Ungehorsams auf ih-

rem Weg zu einem mir unbekannten Ziet in ihrem Auto eine mir nicht bekannte zeittiche

Vezögerung erfahren haben. Es ist auch richtig, dass ich das vor meinem protesthan-

detn vom 4. Oktober vorhergesehen und bittigend in Kauf genomm€n habe. Dabei darf

man atlerdings nicht vergessen, dass die Behörden über Ort und Zeit der disruptiven Ak-

tion vorgängig klar informiert worden sind. Die entsprechende Ankündigung, war zudem

äusserst glaubhaft, war 'extinction rebettion' doch in der Schweiz und anderswo zu die-

sem Zeitpunkt schon mehrfach durch disruptive Aktionen aufgefatten.

wenn durch die "Rebeltion gegen das Aussterben" in den Augen des staatsanwalts und

seines Richters also ein derart hohes und schützenswertes .Recht auf freie Fahrt für

freie Bürger' vertetzt wurde, indem dieses durch die Ausübung eines in ihren Augen of-

fenbar weit weniger achtenswerten Grundrechts wie der Meinungs- und versammtungs-

freiheit temporär eingeschränkt worden ist, wenn das wirktich derart schtimm sein sott,

dass man die Akivist*innen dafürwegen Nötgung verurteilen muss, dann stetten sich

mir hier mindestens zwei Fragen. Erstens: habe ich vietteicht einem lrrtum aufgesessen,

wenn ich gegtaubt habe, die Partei, die unter dem Motto: "Freie Fahrt ftir freie Bürger"

über unsere Grundrechte mit derAsphattwatze heziehen wottte, seivon den wähter*in-

nen dorthin geschickt worden, wo sie hingehört: in die Vergangenheit? Wieso begegnet

sie mir nun ats Staatsraison in judikativem Gewand?
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Und zweitens: wieso hat man es überhaupt so weit kommen lassen, dass es zu dieser

öffenttich angesagten, massenhaft€n Nötigung kommen konnte? Man ist doch sonst im-

mer für Prävention.

Hatte man dazu im OKober 2021 vietteicht wegen des damats vom Stimmvolk zwar be-

reits beschtossenen aber noch nicht in Kraft getretenen "Bundesgesetz über potizeitiche

Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus» noch keine gesetzliche Grundtage?

Woh[ kaum, wenn ich doch im Vertauf der Ktimaaktionswoche mit eigenen Augen gese-

hen habe, wie Passant*innen, denen man eine mit den Rebett*innen sympathisierende

Hattung unterstelten konnte, weit sie z.B. das Symbol von'extinction rebettion'auf ihren

Kteidern oder Accessoires trugen, ohne dass sie irgendetwas lttegates getan oder zu tun

beabsichtigt hatten, von derZürcher Polizei kontrottiert und weggewiesen wurden und es

nicht einmal vor dem Gefängnis auf die Freilassung ihrer Liebsten wartenden Müttern

und Vätern mit ihren Kindern ertaubt war, in Gruppen von mehr ats zwei Personen zu-

sammenzustehen, mit der Begründung, dass sich gezeigt habe, dass drei Personen ge-

nügen würden, um eine Strasse zu btockieren, und es sich bei diesem Verbot nun um

eine präventive Sicherheitsmassnahme handte.

Entweder war das präventive Vorgehen der Ordnungskräfte im Kontext der Rebettion ge-

gen das Aussterben also höchst gesetzeswidrig, oder es hätte auch schon vorher zur An-

wendung kommen können bzw. eben kommen müssen, weiI damit eine ktar absehbare

massenhafte Begehung einer Straftat und damit verbundene Einschränkung der «Auto-

betrifft-Freiheits"-Rechte von - ja von wievieten Menschen? Das wissen wir eben nicht,

aber Richter Hauser redet in dieser Vertegenheit ja so gerne von der angedrohten Lahm-

tegung der ganzen Stadt - wenn dies damit effektiv hätte verhindert werden können.

Dass es hätte verhindert werden können, ist absotut ktar. Eine rechtzeitige Kommunika-

tion einer absehbaren Verkehrsstörung aul der Uraniastrasse ab ca. 12h in den tokaten

Strassenverkehrsmetdungen und die sofortige Austösung einer vorsorglich geplanten

Verkehrsumteitung wären dazu woht die ersten, niederschwettigen Schritte Sewesen.
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Um es deuttich und drastisch zu sagen: fatts 9/1 1 ktar vorhersehbar und aufgrund dieser

Vorhersehbarkeit auch verhinderbar aber dennoch wissentlich nicht verhindert worden

wäre, wären die wissend Nicht-Handetnden doch einer Art Komplizenschaft mit den Ter-

roristen schutdig. Oder, nur scheinbar weniger drastisch: wenn absehbar ist, dass der

anthropogene Ktimawandet einen derart katastrophaten Schaden für die Biosphäre und

Zivitisation anrichten wird, wie wir es heute auf wissenschaftticher Basis vorhersehen

müssen, dann sind wir doch nicht nur ats Treibhausgasemittierende sondern auch ats

wissenttich Nicht-Handetnde und das Absehbare damit biltigend in Kauf Nehmende da-

für verantworttich, egat wie gross unser persönticher ökotogischer Fussabdruck ist. Zu-

mindest für mich ats Laie mutet es darum seltsam an, wenn eine Staatsgewatt in nicht

investigativer Absicht einfach so zusieht, wie ihre Bürger*innen zu Hunderten eine pro-

testaktion ptanen, ankündigen und durchfrihren, um dann zuzuschlagen und Schutd-

sprüche über sie zu verhängen für einen Straftatbestand, für den sie "Freiheitsstrafe bis

zu drei Jahren [...]" vorsieht.

Man möchte mir vietteicht entgegnen, für einen gewissen Zeitraum hätte man den dis-

ruptiven Protest ja durchaus toleriert, darum habe man erst zusehen wouen, ob die Akti-

vität vietteicht unter der schwette zur lttegatität vertaufen würde. wenn das so wäre,

würde ich sehrgerne erfahren, wo das Gericht im konkreten Falt meines Ktimaprotests

vom 4. Oktober 2021 aut det Ußniastrasse diese Grenze ziehen möchte, und wetche

grundsätztichen Erwägungen es dazu führen. Diese lnformationen könnten für zukünf-

tige AKionen von Ktimaaktivist*innen ebenso hitfreich sein wie zur vermeidung der ver-

schteuderung weiteren votksvermögens zur Alimentierung von Gerichten, die mit atten

ihnen zur verfügung stehenden Mittetn dafrir sorgen, dass der zivil ungehorsamer Ktima-

protest ats eine krimineue Tat erscheine und Fragen der Gerechtigkeit in diesem Kontext

gar nicht gestettt werden können.

wie immer man eine entsprechende zeitschweue definieren möchte, mit einem wach-

senden schaden durch anhattende störung des motorisierten lndividuatverkehrs wird

man im vorliegenden Falt nicht operieren können, da dieser schaden in seinem effekti-

ven Ausmass mit der zeit nicht zu- sondern stark abgenommen hätte, wenn die potizei

verkehrsteitend statt freiheitsberaubend vorgegangen wäre.
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Was sotl ein Angektagter da noch sagen oder denken, wenn zum Zweck seiner Verurtei-

tung Opfer konstruiert werden in unbestimmter Zaht, die einen Schaden unbekannten

Ausmasses ertitten haben solten, von dem nicht einmal gezeigt werden kann, dass es im

strafrechttich relevanten Sinn überhaupt ein Schaden ist und keine*r der Betroffenen

setbst je behauptet hat, dass es einer sei?

Was tun, wenn ein Richter in der Begründung seines Urteils beweist, dass es fatsch ist?

Was folgt, wenn die Kasuistik eines Staatsanwalts und seines Bezirksgerichts die Behör-

den nicht nur als Komptizen einer kriminetlen Tat erweisen, sondern altes darauf hinaus-

täuft, dass die Sicherheitskräfte und lhre Auftraggebeilhrerseits die Angeschutdigten zur

Fortsetzung ihres vermeinttichen Vergehens genötigt haben?

Was ist das für ein Land und was sind das für Zeiten, in denen das uneingeschränkte

Recht auf freie Fahrt von lndividuat-Automobitist"innen ohne Absicht auf ihren Zweck

'per se' über das Recht seiner Bürger*innen zum Klimaprotest in demokratischer Ab-

sicht gestettt wird?

Auch mit diesen Fragen habe ich mich tange beschäftigt. Auch auf sie wird nun das Zür-

cher Obergericht seine Antworten geben.

lch bin gespannt. - Und doch auch wieder nicht.
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TEIL II . ZUR VERTEIDIGUNG

1.1 Was man in Zürich zu erwarten hat

Weder die btosse Konformität mit Paragraphen noch ein steites Karrierekatküt darf die

Richtschnur unseres Urteitens bteiben; auch kein potitischer Realismus, sondern auf-

richtiges und vernunftbasiertes Denken. ln unserer kottektiven Verantwortung tiegt die

rechtzeitige Reatisierung, dessen, was sich uns auf dieser Basis ats erforderlich erweist,

wie immer unmögtich es uns erscheinen mag, bevorwir es mit atler Kraft versuchen.
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1. Ein schwieriges Verhättnis

Wenn man sich die Prozessgeschichte der Ktima-Rebell*innen vor dem Zürcher Bezirks-

und Obergericht vor Augen hä[t und wenn man dabei auch die juristischen Nebenschau-

ptätze in den Btick nimmt, auf denen mehr als das Prinzip der Rechtsgteichheit - aber

dieses auf besonders denkwürdige Weise - ausgehebett wurde, dann weiss man, was

man hier ats Angektagter zu erwarten hat, und dann wissen das auch die Richter*innen.

Man versteht, dass in Zürich bei Fragen der Rechtsgteichheit sorgsam zwischen Schutd-

und Freispruch unterschieden wird. Auch icä kann das verstehen, sehr gut sogar.

Hier kommen wir nämtich auf ein Fetd, auf dem wir - ideaterweise - mit gteichtan-

gen Spiessen kämpfen: die Potitik. Oder, weniger martiatisch ausgedrückt: hier betreten

wir einen Raum, in dem wir in gegenseitigem RespeKgemeinsam über die dringenden

Fragen unserer Zeit beraten und entscheiden können, um uns Gegenwärtigen ein Leben

in Würde und grösstmögtichem Wohlergehen zu ermögtichen und zukünftigen Generati-

onen - wenigstens ein Leben ... Dazu müssten wir aber wohl die Stühte in dieser Ge-

richtsstube etwas verrücken; dafür müssten die Sicherheitsschleusen geöffnet werden,

oder, wenn sich das altes ats unmögtich erweist, dazu müssen wir zumindest den Refe-

renzrahmen unserer Übertegungen erweitern!



Da scheuet sich nun aber das Gericht. Da heisst es sofort: "Keine Potitik im Gerichts-

saat!" Als ob angesichts der reat existierenden sozio-ökonomischen Kräfteverhältnisse

der konsequente Vezicht auf Potitik keine wäre,und nicht stets die schtechtest mögti-

che: gerichttich sanktionierte Herrschaft! - "Als Richter*innen sind wir nur dem Recht

verpftichtet, Gerechtigkeit war nie unser'business'» tönt es aus den Gerichtsstuben al
ter lnstanzen in diesem Land. lch verstehe das. lch verstehe das sehr gut.

1.2 Eine heisse KartoffeI und ein heisses Eisen

lm Namen atler enttäuschten Bürger*innnen, die im Gerichtssaat schon vergebtich Ge-

rechtigkeit gesucht haben, möchte ich Sie aber fragen: in wetche Hände tegen Sie denn

die Gerechtigkeit, wenn Sie sie ats Rechtssprechende schon so dringend aus der Hand

geben wotten? Sie werden sie doch nicht einfach achttos auf die Strasse werfen! -
Träumt vietteicht jemand davon, die Hirten der Herden Gottes wieder zu bemühen, die

ihren ertösten Btick ins Jenseits richten? Oder denkt man hier ganz nüchtern an die Poti-

zei mit ihrem [ustigen Gewattwerkzeug? Möchten Sie die Ktärungvon Gerechtigkeitsfra-

gen gerne der'scientific community' überlassen? Oder sotten es am Ende gar die atten

Phitosophen für uns "richten"? Und würden Sie ihren Vorgaben denn fotgen? -
Die faktische und reatitätsbestimmende Antwort auf diese sphinx'ische Frage ist ganz

offensichtlich: «es ist die Potitik!" Und ja: in ihren Urteilen im Zusammenhang mit der

"Rebettion gegen das Aussterben" fotgen die zürcher Gerichte brav ihrem - Gott behüte!

- u nausgesprocäenen Diktat.ls

,(6

r3 An den Sitzverhättnissen in den Gerichtsstube wird also nicht 8erüttett, die Anktagebank bteibt, wenn
ich das bei der Hauptverhandtung richtig bemerkt habe, test am Boden verschraubt. - Warum eiSenttich?

Könnten die Zürcher Gerichte nicht wenigstens für Angeklagte, deren Methode des gewatttreien, die
Rechtsstaatlichkeit achtenden ziviten Protest sie kriminatisieren, sprichwörttich die Schrauben etwas we-
niger fest anziehen? Gut mögtich, dass sich dadurch viele Spannungen lösen Liessen, die das Gemeinwe-
sen sonst ebenso sprichwörttich teuer zu stehen kommen und uns wader in Rechts- noch in Ktimafragen
den kteinsten Schritt weiterbringen.
A propos'Stühte: weiss das Gericht, dass sie setbst ftir Angektagte meiner, eher überdurchschnitttichen
Grösse, derart tief eingestettt und fixiert sind, dass das Vorlesen eines Textes so unbequem wird, dass
man das fast schon psychotogisch interpretieren möchte? Nach att msiner Kritik an der Rechtsprechung
des Zürcher Bezirksgerichts, zu der es mich schon genöti8t hat, möge man diesen Hinweis aLs konstruk-
tive Anregung entg€gennehmen: mindestens in Fätten, in denen über hundert Menschen, die an einer kot-
teKiven Protestakion beteitigt waren, eine Verfahrensvereinigung Serichttich verweigertwird, möge man
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Offiziett scheut das Gericht die Potitik wie der Teufel das Weihwasser; ln Wahrheit wird

es von ihr angetrieben, wie das ktappernde Mühtrad vom fröhtichen Mühtebachweiher.

lm Zusammenhang mit Ktimaprotestaktionen wie der Rebettion gegen das Aussterben

dient das imposante juristische Paragraphenwerk mit seinen sieben dunkten Winketn

und veruvorrenen Ränken ganz offensichttich nur einem fatschen politischen Versteck-

spiet. -
Diese, wenn sie wahr ist, "furchtbare" und, wenn sie falsch ist, "bösartige» Unterstettung

werde ich hier nicht so unbegründet stehen lassen, wie das Bezirksgericht seine schnö-

den Anschutdigungen mir gegenüber bis hin zum mir untersteltten Wahn. Damit jede*r

sehe, was uns hier tatsächtich das Fürchten lehren muss und wo hier altenfatts die Bös-

artigkeit steckt, werde ich sie an meinem Fal,l ganz konkret darlegen.

Damit das mögtich wird, müssen wir indes noch einen Zwischenschritt einschtagen.

Dieser wird uns vor Augen führen, dass und in welcher Weise jede Rechtsprechung aus

sich selbstäeraus immer schon über sich hinausweist; aus dieser immanenten Trans-

zendenz heraus aufs gesetzte Recht zurückblickend wird gezeigt werden, dass ein

Schutdspruch wegen Nötigung'in casu'als Unrecht bzw. eben ats "unrichtiges Recht"

erscheinen muss. Erst auf der Grundtage dieser Feststetlung wird es mögtich sein zu be-

urteiten, ob der Grund dafür in meinem FatL attenfal.ts ein politischer sei.

durch entsprechende Optimierung der gerichttichen lnfrastruktur dafür sorgen, dass auch sie für Einzet-
verfahren passend ausgetegt ist.

-l
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2. Eine Formel für Gerechtigkeit

Normative Rechtspositivisten mögen es bezweifetn, stehen damit aber in einer extremis-

tischen Ecke, in die sich die Wahrheit nur setten verirrt: die Rechtsprechung darf sich

nicht nur an der Kaskade gesetzter Rechtsnormen und einschtägiger Paragraphen orien-

tieren, mit einem Auge muss sie stets auch die soziale Wirktichkeit im Btick behatten,

wenn sie ihr Augenmass behatten witt! ln der Radbruchschen Formel hat dieses Prinzip,

wie schon verschiedenttich bemerkworden ist, nicht zufättig im Jahre 1946 in Deutsch-

tand seinen paradigmatischen Ausdruck gefunden.

Auch mir erschient es plausibel, diesen Umstand ats trauriges lndiz für seine Unver-

zichtbarkeit zu erachten. Dafür spricht auch die Tatsache, dass sich das Bundesgericht

mit dieser FormeI ebenfatts bereits im Kontext der Zurückweisung eines Juden während

der Zeit des zweiten Wettkriegs beschäftigt hat.t1 lm Übrigen zeigt ein Btick in juristische

Fachzeitschriften, Tagungsberichte und das öffenttich zugängtichen Studienmateriat

rechtswissenschaftticher Fakuttäten in unserem Land, dass ich nicht der erste verirrte

Phitosoph bin, dem es [ohnend erscheinen witt, dass wir uns mit Radbruchs Formel im-

mer noch, bzw. im aktuellen Kontext des ziviI ungehorsamen Ktimaaktivismus' aufs

Neue beschäftigen.15

Ohne mich auf die kontroverse juristische Fachdebatte um die Radbruchsche Formet im

Geringsten einzutassen, genügt es für meine Zwecke vottkommen, dass sie besteht Es

wird einem phitosophisch motivierten Ktimaaktivisten auf der Anktagebank nicht ver-

wehrt werden dürfen, zu seiner Verteidigung eine Perspektive einzunehmen, die Fachge-

tehrte weit über unsere Landesgrenzen hinaus mit Verve vertreten. ln einfachen Worten

gesagt tautet dle Radbruchsche Forderung in ihrem Kern:

" vgt. BGE 12611 145
r5 Vgt. u-a. https://www.servat-unibe.ch/jurisprudentia/tiUgrundprinzipien.pdf, https://sui-generis.ch/
articte/ viewsg.99/1134; httpsl dwwius.uzh,ch/damliq0O00Q000:4tbi!-6fce-0000-00006012b2d9/
02 StGB AT I 2015 Legatitaetsprinzip.pdt und httos:l/wwwbs.ch/dam/jcr:7e5d5a56-cb81-4fa8-a947-
38ec3d1d9f2b/OM82017 Tagungsbericht .pdfA [Stand: 29.2.2024].
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wenn die Spannung zwischen Recht und Gerechtigkeit ein "unerträgliches Aus-

mass» erreicht, hat positives Recht a[s "unrichtiges Recht" der materiellen Ge-

rechtigkeit zu weichen.l6

Ats Phitosoph unterAnktage schtiesse ich aus dieser Formet, dass ich die juristisch-

fachtiche Behandtung der Frage, ob mein Handetn vom 4. OKober überhaupt ats ittegat

zu bezeichnen ist und wenn ja, ob und gegen wetches Recht ich damit verstossen habe

und wetche Anktage und Strafe fotgtich gerechtfertigt sein könnte, getrost meinem fach-

kundigen Verteidiger übertassen könnte. (Zum einen oder anderen Punkt wird mir das

Gericht später dennoch ein paar rechtsphitosophische Bemerkungen gestatten.)

SeLbst wenn in einem fairen Verfahren zweifelsfrei erwiesen worden wäre, dass ich mich

am 4. Oktober 2021 gemäss gettendem Recht der Nötigung schutdig gemacht hätte,

wäre damit ein Schuldspruch nämtich noch nicht zwingend gerechtfertigt. Wird ein ent-

sprechender Verdacht erhoben, muss ein Gericht erst prüfen, ob ein Fat[ von gesetzti-

chem Unrecht vortiege. Da ich dies hiermit in meinem Falt tue, wird das Zürcher Oberge-

richt eine entsprechende Prüfung atso vornehmen. Wenn es dabei notwendigerweise

auch die Komponente der Gerechtigkeit beurteilen muss, darf ich nicht ohne begrün-

dete Zuversicht hoffen, als Phitosoph aus eigener Warte etlvas zur erforderlichen

(rechtsphitosophischen) Ktärung beitragen zu können.

DieserVersuch wird es von mir nachfolgend verlangen, von det kontrafaktischen An-

nahme auszugehen, dass tatsächtich in einem fairen Verfahren zweifelsfrei gezeigt wor-

den sei, dass auf der Grundlage des positiven Rechts in meinem Fatt nur ein Schutd-

spruch wegen Nötigung erfotgen könne. lch treffe diese Annahme hier zu rein heuristi-

schem Zweckund wil.t das unbedingt betonen, damit mir daraus nicht neuertich ein

Schutdeingeständnis angedichtet werde.

16Vgt. Gustav Radbruch: "Gesetzl.iches Unrecht und übergesetztiches Recht", in: Süddeutsche Juristen-
Zeitung1946 / Heft 5, S. 105-107
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2.2Ein Prinzip und ein prinzipietter Einwand

Das leitende Prinzip meines Anwendungsversuchs wird es sein, die Radbruchsche For-

mel so restrr'ktiy auszulegen, wie überhaupt möglich, wenn sie noch irgendeinen Srnn

behatten sol[. lch werde zeigen, dass setbst dann eine Verurteitung wegen Nötigung in

meinem Falt noch ktar ats unerträgliches Unrecht erscheinen muss. Angesichts der be-

reits erwähnten klaren Haltung des Bundesgerichts, dass "die in der Rechtsprechung als

'gefährtich weit' bezeichnete Tatbestandsvariante der'anderen Beschränkung der Hand-

tungsfreiheit' in Art. 181 StGB [...] aus rechtsstaatlichen Gründen restrr'kt yauszutegen

[sei]", 5sw;s der ebenso ktaren Tatsache, dass noch kein Gericht je in Erwägung gezogen

hat, das kottektive Protesthandetn im Rahmen der "Rebettion gegen das Aussterben" un-

ter eine andere Tatbestandsvariante zu subsumieren, wird das Obergericht dieses posi-

tive Ergebnis besonders gewichten müssen.

Bevor ich dem Gericht die maximaI restriKiven Prinzipien ihrer Anwendung aufzeigen

werde, möchte ich nur ernen grundtegenden Einwand gegen die Radbruchsche Formel

kun aufnehmen - meiner Meinung nach handett es sich dabei um den gewichtigsten -
und ihn im Kontext meines zivilen Klimaprotesthandetns vom 4. Oktober entkräften. Da-

bei handelt es sich atterdings um nichts weniger ats ein theoretisches VorspieI zum

prakischen Versuch, sondern um den direKesten Weg seiner Einführung.

Der Einwand besagt, es könne nur objektiv festgestellt werden, was in einem gegebenen

Rechtsrahmen "Recht" sei, nicht aber, was in einem gegebenen Kontext "gerecht» wäre.

Darum sei die Formel unbrauchbar. lhre Anwendungwürde bedeuten, dass das hohe

Gut der Rechtssicherheit dem subjektiven Empfinden geopfert und damit vottends zer-

stört würde. Das sei nicht hinzunehmen.
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2.3 'unde iustitia' oder Wer bestimmt, was gerecht sei?

Auf unserem Weg dorthin wotten wir ats erstes feststel[en, dass, was immer als Gerech-

tigkeit getten solte, nicht ein Empfinden sein darf. Wie uns der grosse David Graeber kuz

vor seinem Tod noch zeigen konnte, sind die Methoden zur Maniputation des gemeinen

Empfindens zwar nicht so att wie die Geschichte der Menschheit überhaupt; für jedes

Herschaftssystem, das nicht auf permanenter physischer Gewaltanwendung beruht,

war und bleiöt ihre Beherrschung und Perfektionierung aber das eigenttiche Geheimnis

ihrer Macht, auch wenn dieses heute überat[ offen zu Tage tiegt.

lm Zeitatter des lnternets und des 7x24 Stunden'sociat media contacts'hat sich die

Wirksamkeit der Affektionstechnologie auf eine Weise gesteigert, die uns nicht nur die

alte Frage in neuer Dringtichkeit aufdräng;t, wie sich die Macht dieser Manipul,ations-

maschinerie end[ich dernokratrsieren [asse, sondern uns vietmehr vor die neuartige

Frage stetlt, ob diese Macht überhaupt noch menschlich sei. Die Medien und Atgorith-

men, die unser Empfinden kalibrieren, mögen in Teilen immer noch von menschticher

Gier kontroltiert werden und sich in Teiten längst über unsere Köpfe hinwegsetzen, es än-

dert nichts am Fazit: Was immer Gerechtigkeit sein sot[, auf ein unschutdiges, natürti-

ches und darum «gesundes" Empfinden wird man sich in ihrer Bestimmung nicht ab-

stützen dürfen. Wir werden uns darum hüten, mit pseudodemokratischer Attüre die Fra-

gen der Gerechtigkeit einem Ptebiszit der Sentimentatitäten zu unterwerfen!

/\
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Diesem Einwand stimme ich insofern zu, ats auch ich die Antwort auf die von Ptaton pa-

radigmatisch aufgeworfene Frage, was Gerechtigkeit (inhatttich) sei, in sokratischer Ma-

nier ohne Antwort tassen möchte. Das heisst alterdings nicht, dass wir über das, was sie

nichtsein kann, nicht doch etwas aussagen können. Wenn uns das tatsächtich getingt,

wäre damit, ex negativo, eine kontrottierte Anwendung der Radbruchschen FormeI auch

ohne inhatttiche Kenntnis der Gerechtigkeit mögtich. Das zu zeigen ist mein nächstes

Ziet.



Wenn es atso mit der Mehrheits-Meinungen des Demos auch nicht zu bewerksteUigen

ist, so könnte vietleicht in dem auf Objektivität zietenden wissenschaftlichen Denken die

positive Antwort auf die Frage der Gerechtigkeit gefunden werden. Nach den Jahren der

Pandemie wird niemand diese Frage mehr auf die teichte Schulter nehmen wotten, egat

ob man der Meinung sein möchte, das Kitlervirus hätte effizienter bekämpft werden kön-

nen mit einer szientifischen Expertokratie, oder dass wir uns von fatschen 'experti ex ma-

china'eine Pandemie gar nie hätten aufschwatzen tassen dürfen. Heute spalten uns die-

setben diametral entgegengesetzte Antworten in Anbetracht der wissenschafttichen Tat-

sache und wahrhaft verstörenden Aussichten des sog. Ktimawandets, der während der

Pandemie für drei Jahre votlständig von der Bitdftäche verschwunden war.

Aus fotgendem einfachem Grund werde ich die die Option "Wissenschaft entscheidet

über Gerechtigkeit" hier vor Gericht nicht weiterverfolgen: Egat wetche Haltung man zu

ihr einnehmen möchte, man befördert damit in jedem Fatt meine Sache.

- Wenn man für eine weitreichende potitische Autorität der Wissenschaften ptädleren

möchte, dann gehe ich gewiss kein Risiko ein, wenn ich behaupte, dass die'scientific

community', wenn sie - unter rein wissenschaftticher Perspektive - zu beurteiten

hätte, ob «Gerechti§keit" oder "unrichtiges Recht» gesprochen werde, wenn ein

Ktimaaktivist, der ein paar Autofahrenden einige Minuten Zeitvertust zumutet, deswe-

gen der Nötigung schutdig gesprochen wird, sie ktar der Meinung wäre, dass damit ein

Unrecht unerträgtichen Ausmasses vorliege.
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Wenn es mit dem sub/'ektiyen Empfinden nicht ktappt, dann vietteicht mit der öffentti-

chen Meinung. Die Meinung der Mehrheit könnte ja bestimmen, was gerechtes und was

ungerechtes Gesetz sei. Dem ist entgegenzuhalten, was Marx in der Deutschen ldeolo-

gie formutiert und diskursanatytische Untersuchungen in jüngerer Zeit vietfach bestätigt

haben: "Die Gedanken der herrschenden Ktasse sind in jeder Epoche die herrschenden
)i'la h h:?/, L/\

Gedanken". Wer Gerechtigkeit nicht mit Macht gteictftßtzen möchte, darf die Antwort

auf die Frage, was sie sei, atso auch nicht dem noch so aufgektärt sich dünkenden Mei-

nen der Mehrheit übertassen. Dass und wieso das nicht angeht, weigere ich mich trotz

a[[ meiner schlechten Erfahrungen vor Ort einer so hohen lnstanz unseres Rechtsstaats

wie dem Zürcher Obergericht noch weiter zu erörtern.
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Aus der gegenteitigen Hattung resuttiert zwar kein so direkfer Beweis meiner Un-

schuld; es ist mit ihr aber die Position bezogen, auf der ich im Fotgenden den Nach-

weis meiner Unschuld erbringen werde. Auch ich bestreite nämtich, dass die'scienti-

fic community'die gesuchte Autorität sein kann, die für uns festtegen sott, was als

rechtes und was als unrechtes Recht gelten sotl.

Wetche lnstanz bteibt uns dann aber noch, wenn wir die Retigion stittschweigend ausser

Acht tassen wotten? Dieses Ma[ kann die Antwort ja nicht wiederum tauten: die Potitik!

Jedenfat[s nicht, wenn wir unserem demokratischen Verständnis treu bteiben und die

Legitimation für potitisches Handetn im Demos suchen wolten. Und das möchten wir!

Dass er zur unbeirrten Beantwortung der Frage, was Gerechtigkeit sei, weder in seinem

Fühten noch in seinem Meinen befähigt ist, habe ich eben aufgezeigt und begründet. Er

weist sich uns die Radbruchsche Formet am Ende also genau als das, ats was wir sie

eingangs verdächtigt haben: unbrauchbar weit nicht praktikabet? lch denke nicht.

lch werde dem Gericht nun einen Ausweg aus dieser aporetischen Lage aufweisen. Die-

ser führt uns nicht - wie Sie vielteicht denken könnten - in die spekutativen Abgründe der

Phitosophie, in denen sich Richter Hauser so gerne aufhätt, sondern zurück auf den fes-

ten Boden, auf dem ein Richter stehen soltte: zurück zum Recht und ins Gericht. Das

Gericht setbst ist es, das auch über die Gerechtigkeitsf rage entscheiden muss und in je-

dem Einzelfatl neu. lch werde dem Obergericht aufzeigen, dass es tatsächtich - wie ich

eben gefordert habe - aus s,ch selbst und aus rechtticher oder sagen wir: rechtsph,loso-

phischer Begründung heraus das Ausmass der Spannung zwischen Recht und Gerech-

tigkeit mindestens in meinem konkreten Fall objektiv zu ermessen und darum ohne Ver-

dacht der wittkür zu entscheiden vermag, ob das erstinstanztiche urteit btoss rechtens,

oder ob es auch über jeden Zweifel erhaben sei, dass es «unrichtiges Recht» gewesen

sein könnte. würde bis zum schtuss auch nw die Möglichkeft eines sotchen verdachts

bestehen bteiben, müsste nach meinem Verständnis -,in dubio pro reo, - ein Freispruch

erfotgen.

/\
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2.4Zur Orientierung am Gerichtshof der Vernunft

Mit seinen drei grossen Kritiken hat lmmanuel Kant, dessen 300. Geburtstag Menschen

auf der ganzen Wett in gut einem Monat feiern werden, für die Rechtsphitosophie viete

fruchtbare Anreize und durchaus auch Einsichten eröffnet, die heute noch Bestand ha-

ben. Mit seiner kopernikanischen Wende hat er bekannttich für jede mögLiche Anschau-

ung und Erkenntnis die Notwendigkeit aufgezeigt, dass sie sich nach gewissen apriori-

schen Formen derWahrnehmung und Verstandesbegriffen bitde. Die letzteren, die wahr-

tich nicht das unumstrittenste Element seiner kritischen Phitosophie bilden, hat er aus

einer Urteitstafet hergeteitet, die uns nachfolgend dabei hetfen sott, unser Nachdenken

über Gerechtigkeit in geordneten Bahnen zu [enken.

Dieses Vorgehen ist darum unprobtematisch, weiI wir mit unserer Orientierung an der

kantischen Urteitstafet im gegebenen Zusammenhang ja nicht ihre in derTat fragwürdige

Güttigkeit resp. Vottständigkeit in Anspruch nehmen mÜssen; auch wolten wir uns damit

in keiner Weise inhaltlich an Kants Rechtsphitosophie antehnen, wie er sie ja dann v.a. in

seiner dritten Kritik ausgearbeitet hat. Wir übernehmen von ihm tedigtich ein lnstrument

zur diskursiven Anatyse eines Begriffs, mit dem er selbst in transzendentater Deduktion

zu seiner Synthese überhaupt erst gelangen woltte.

2.4.1 Quantität

Zum k[aren Verständnis dessen, was Gerechtigkeit bedeuten könnte, wenn das Aus-

mass der Spannung ermessen werden solt, in wetchem sie zu einem rechtspositivistisch

fundierten Urteit stehen darf, wolten wir uns zunächst den drei Urteitsformen der "Quan-

tität" zuwenden. Beginnen wir mit dem "Einzelnen» und ste[[en wir zunächst einmat fest:

es gibt keine Gerechtigkeit für einen attein. Als Begründung dafür muss der Hinweis auf

Wittgensteins Privatsprachenargument hier schon genügen.
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Da wir uns im konkreten Fat[ aber nicht mit einem imaginären Robinson auf seiner einsa-

men lnset, sondern mit einem Ktimaaktivsten auf der Uraniastrasse beschäftigen, ge-

nauer: mit der Frage, ob ich für mein angebtich ittegates Handetn einen Gerechtigkeits-

anspruch im Sinne der Radbruchschen Formet erheben darf, wotten wir diesetbe Fest-

stettung in anderer Hinsicht machen, indem wir sagen: ein Schutdspruch wegen nicht

gesetzeskonformen Handetns, das auf ein Emzelinteresse abziett, solt der Gerechtigkeit

niemats in einem «unerträgtichen Ausmass" widersprechen können.

Auf sotches Handetn mag ein demokratisches Gemeinwesen mit Toteranz oder Repres-

sion reagieren, es mag lndividualrechtsgüter schützen oderver[etzen und man mag da-

von hatten, was man witt: eine gesetzeskonforme Auslegung positiven Rechts mit Rad-

bruchs FormeI sou in diesem Fatt gemäss unserer restriktiven Maxime nicht angefochten

werden können. Fragen der Gerechtigkeit stelten sich hier nicht.

Das Analoge sott für die die Urteitsform des "Besonderen" getten, die wir hier ats Vielheit

interpretieren dürfen: keine Gruppe, kein Teit der Gesettschaft und handte es sich dabei

auch um die Mehrheit, darf, wenn sie mit einer illegalen Aktion btoss ihre ergenen lnte-

ressen verfolgt, einen Gerechtigkeitsanspruch im Sinne Radbruchs erheben.lT Salopp

zugespitzt, besagt das: keine Gerechtigkeit für partikutare lnteressen! Oder präziser ge-

sagt: Fatls sich zum für die Anwendung der Radbruchschen Formet erfordertichen Nach-

weis einer unerträgtichen spannung zwischen Recht und einer erst noch genauer zu fas-

senden Gerechligkeit überhaupt je ein berechtigter Antass finden oder konstruieren [as-

sen soltte, dann nur in einerAktion, die in den Bereich der kantischen urteitsform der

"Attgemeinheit» gehört.

17 Das Gesagte gitt seLbstredend auch für Gruppen, die ein Einzelinteresse oder Einzetne die ein Gruppen-
interesse verfotgen und, wie oben gezeigtwurde, unabhängig davon, ob eine attfättige Mehrheit sich auf-
grund demokratischer oder anderer Mechanismen, autgrund ihrer gemeinsamen Empfindung oder ihres
gteichen Meinens im Recht wähnen bzw. eben im Recht, mit Radbruch gegen ein in ihren Augen unrechtes
Recht zu opponieren.
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Dabei ist es wichtig zu bemerken, dass diese keine ernpirische zu sein braucht! Wie wir

gteich noch deutticher sehen werden, genügt es votlends, dass gezeigt werden könne,

dass kein vernunftbegabtes Wesen bei ktarem Verstand und hinreichender Kenntnis ge-

gebener Umstände einer entsprechenden AKion seine passive Zustimmung verweigern

kann.

Bisherwurde also gesagt, es müsse ein lnteresse vortiegen, das im Prinzip die lnteres-

sen atter Menschen überhaupt in sich einschtiesse. Jetzt muss gezeigt werden, auf wel-

cher Grundtage wir objektiv beurteiten können, ob jemand tatsächlich das altgemeine

Woht im Sinn hat, oder ein derartiges Vorhaben nur vorgibt. Damit wenden wir uns in-

hatttichen Fragen zu, deren weitere Ktärungwir anhand der Urteitsformen vornehmen

wotten, die Kant dem Bereich der "Relation" zuordnet.

Aufgrund ihrer quantitativen Bestimmung ist bereits ausgeschtossen, dass es unter der

Perspektive der Gerechtigkeit jemals zu einer Abwägung von disjunktiven lnteressen

kommen könnte. Auch bei hypothet scher Zietsetzung wird man unmögtich an die Ge-

rechtigkeit appetl.ieren können. Dazu wäre es ja erforderlich, dass vorgängig erwiesen

worden wäre, dass die vorausgesetzte Zietsetzung setbst schon eine inhatttich gerechte

wäre. Da wir aber die Gerechtigkeit weiterhin für inhatttich unbestimmbar erachten wo[-

ten, bteibt eine Anwendung der Radbruchschen FormeI auch im hypothetischen Fatt

ausgesch[ossen.
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2.4.2 Relation

Der Aspekt der "Quantität", um mit Kant zu sprechen, wäre damit atso gekLärt. Jetzt wot-

ten wir schauen, wetche weiteren Einschränkungen wir für die denkbar restriktivste An-

wendung der Radbruchschen Formel erheben müssen. Da sich uns deren noch mehrere

aufdrängen werden, sei vorweg gesagt, dass unserem leitenden Prinzip maximater Rest-

riktion zufotge für eine legitime Anwendung der FormeI sämtliche Bedingungen kumula-

fiv erfüttt sein müssen. lch bitte das Obergericht, dies im Weiteren aktiv mitzubedenken,

da ich es, um den Komptexitätsgrad nicht weiterzu erhöhen, selbst nicht mehr überatt

explizieren werde.

(/.



Wenn eine sotche überhaupt mögtich sein sott, dann atso nur in kategorischen Fälten.

Unsere äusserliche Anlehnung an Kant zu blossen Demonstrations- und Ordnungszwe-

cken erlaubt es uns, den kategorischen Fatt nicht nach der Logik der Urteitstafet, son-

dern gemäss seiner kantischen Konzeption in der praktrschen Vernunft auszutegen. Dar-

aus fotgl, dass zur legitimen Anwendung der Radbruchschen Forme[ nach der Maxime

ihrer maximaten Restriktion gezeigt werden können muss, dass mit einer kriminalisier-

ten Handtung ein ZieL verfotgt wurde, das im Grunde gar kein inhatttiches mehrust, son-

dern ein rein forma{es, indem es sich in seinem Gehalt bloss auf die Erhattung der Be-

dingung der Mögtichkeit jeden betiebigen inhatttichen Woltens bezieht. Zur inhatttichen

Anforderung, dass jede gerechtigkeitsretevante Zietsetzung atte Partikutarität konstitutiv

überschreite, tritt damit die formate Bedingung hinzu, dass sie die unerlässliche Bedin-

gung dafür sei, dass, was sie überschreitet, überhaupt aufrechterhalten werden kann.

Konkret: die setbstbestimmte Zietsetzung von friedtich zusammenlebenden Menschen

in einem funktionierenden demokratischen Rechtsstaat, oder noch konkreter: ein auch

zukünft ig noch mögticher, störungsfreie Zürcher Stadtverkehr.

An dieser stette scheint in unserem Nachdenken über die Radbruchsche Formet eine Di-

mension aut die sich - Kant zum Trotz - auch auf anatytischem Weg aus dem reinen

Denken nicht hinaushalten [ässt: die zeit. Jede*r Rechtsgetehrte wird mir darin zustim-

men, dass Handtungen neben ihren lntentionen, wenngteich mitunter unabsehbare so

doch stets reale Konsequenzen haben. Von einem Rechtssubjek dürfen wir enrvarten,

dass es sich diese, insofern es sie vernünftigerweise vorhersehen kann, vor seinem Han-

detn hinreichend ktartege. Nur darum halten wir es auch dann für verantwortlich, wenn

entsprechende Übertegungen im Vorfetd ausgebtieben sind.rs

13 wer mit Kants Ethik vertraut ist, wird an diesem PunK unseres Versuchs, die Grenzen einer maximat
restriktiven Austegung der Formet zu bestimmen, eine fundamentate Abweichungvon seinem kategori-
schen lmperativ erkennen, auf den wir uns eben noch bezogen haben. Das braucht uns hier atterdings
nicht weiter zu bekümmern, da wir ja nicht zu zeigen versuchen, dass die Formel. maximal restriktiv ange-
wendet werden soll, sondern tedigl.ich den Nachweis erbringen müssen, dass sie seLbst dann noch auf
den hier zu beuneitenden Fat[ anwendbar bteibt- Abgesehen davon bin ich ktar der Meinung, dass die For-
met entgegen ihrem Anschein und recht bedacht bei maximat restriktiver Anwendung auch zum Schutz
von lndividualrechtsgütern taugen kann. Das weiter auszuführen ist hier aber nicht der on.

\b
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Was bei dieser, retativ simpten Ubertegung im Atttag teider viele Leuten viel zu wenig be-

denken, ist, dass auch ein Nicflt-Handeln ein Handetn mit ebenso unausweichtichen re-

alen Konsequenzen ist. ln der Jurisprudenz spricht man in diesem Zusammenhang be-

kannttich nicht von einer Handlung, sondern von einer "Untertassung». Unter dieser Per-

spektive betrachtet werden sich uns die weiteren Anforderungen ergeben, die jede straf-

rechttich retevante Handtung erfütten muss, damit eine Anwendung der Radbruchschen

Formel nach dem Prinzip ihrer maximalen Restriktion denkbar bteibt. Nachfotgend

werde ich sie in Anlehnung an die Urteilsformen veransc

reich der "Quatität, und der *Modatität, zugeordne;-;l
I

haulichen, die Kant dem Be-
i

Dabei ist wiederum nicht Kants
ß; l*.
L/.&-*t'?1,o(* ,'a,nUrteitstafet der Garant ihrer Güttigkeit, sondern die Tatsache, dass sie slch mit dem Vo

anstehenden kumutativ verbinden [assen und man sich keine weiterreichenden Ein-

schränkungen voz usteUen vermag, wenn die Radbruchsche Forme[ überhaupt noch er

hkrlru,l4
lrf //t^or

ßldft
.{-

nen (praktischen) Sinn behatten sot[. Damit ihre Demonstration in der gebotenen Kürze

erfo[ge und in der Hoffnung, das Obergericht werde mir den Verzicht auf ihre stringe

Herteitung nicht als mangetnde Schtüssigkeit oder fehlende Ktarheit vorwerfen, werde

ich nachfotgend nur noch die resuttierenden Einschränkungen exptizieren.

2.4.3 Qualität

ln "qualitativer" Hinsicht tautet die maximate Restrikion: Es sott nur dann mögtich sein,

von unrechtem Recht zu sprechen, wenn eine ittegate Aktion darauf angelegt ist, einen

beteits in Gang befincllichen Prozess aufzuhatten, dessen Schadenspotentiat eine signi-

fikanten Anzah[ Menschen derart krass unterschätzt, dass es bei anhattendem Nicht-

Hande[n zur totalen Vernichtung oder inakzeptabten Schädigung des friedtichen, zivili-

sierten Zusammentebens aller Betroffenen führen muss. Es kann atso nie darum gehen,

durch kottektives politisches Handeln ("bejahend, oder Untertassen ("verneinend") auf

einen Zustand hinzuwirken oder einen Prozess auszutösen, der einem für die Attgemein-

heit a[s wünschenswert erschiene; man muss darlegen können, dass ein anhaltendes

Nicht-Wahrhaben-Wotlen eines latenten Geschehens die WahrscheinLichkeit drama-

tisch erhöht, dass sich die Attgemeinheit einen zukünftigen Schaden derartigen Aus-

masses einhandett, dass sie, wenn sie das Verdrängte einmat konkret vor Augen haben

wird, sich gar nicht wünschen kann, nicht gehandett zu haben («unendtich»).

c1
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Es ist mir an dieser Stette ganz wichtig zu betonen, dass die Radbruchsche Formel bei

maximal restriktiver Anwendung also nicht auf jede Aktion des zivilen Ungehorsams per

se angewendet werden kann. Ganz im Gegenteil: vyeder der historische Fat[ des Verbren-

nens von Marschbefehlen durch einberufene Reservisten während des Vietnamkriegs

noch ein Eintreten für die Bürgerrechtsbewegung mit !ttegalen Aktionen vermag die

«qualitative» Anforderung zu erfütten. Eine rechtskonforme Auslegung positiven Rechts

mag sotche Fätte ats rechtmässiges Handetn oder unrechtmässges Handetn taxieren,

ein Fatlvon Unrecht im Sinne "unrichtigen Rechts" nach Radbruch wären sie nie.

2.4.4 Modalität

lm Hinbtick auf die Urteitsformen, die Kant dem Bereich der Modalität zugeordnet hat,

sott fotgende maximate Einschränkung getten: nur wenn eine Handlung nachweislich ats

Beitrag zur Lösung eines Probtems intendiert wurde, das nicht nur "probtematisch" ist

im Sinne der btossen Mögtichkeit, dass es überhaupt besteht, und auch nicht "asserto-
risch", insofern es bloss "wirklich" ist, sondern nur dann, wenn es "apodikisch" ist, was

in Kumutation mit den bisherigen Anforderungen nun nichts anderes mehr bedeuten

kann, als dass es bei anhattendem Nicht-Handeln notwendigerwerse katastrophate Aus-

masse annehmen muss, kann die Radbruchsche Formel zur Anwendung kommen.

Diese letzte Forderung verweist erneut auf die von Kant nicht adäquat behandette

existenziette Dimension der Zeittichkeit unseres Handetns und Denkens. Bei der Anwen-

dung auf meinen konkreten Fatl unter den realen Bedingungen wird sie von höchster

Wichtigkeit sein. Deshatb und damit der Aspekt der Zeittichkeit dabei deuttich genug

hervortrete, möchte ich sie auch noch in fotgenderWeise formutieren: nurwenn ein An-

tiegen jede Vezögerung seiner Reatisierung darum verbietet, weit die Bedingung der

Mögtichkeit seiner zukünftigen Reatisierung dadurch so drastisch eingeschränkt würde,

dass man sie vernünftigerwerse nicht mehr ohne lnkaufnahme inakzeptabler Nachteite

erwarten darf, kann die Radbruchsche Forme[ zur Anwendung kommen, wenn eine Ak-

tion, die auf eine sofortige Reatisierung drängt, positivem Recht widerspricht.
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I lm Hinbtick auf die rechttiche Beurteitung meines Handetn

ich an dieser Stette deuttich hervorheben, dass die absolut

Unmittetbarkeit der Drohung einet Realisierung der Gefahr

dass das Zeitfenstet zu jeder mögüchen Abwehr einer Gefa

sich zu sch[iessen, wie immer veeögert sich die Gefahr ats

nifestieren wird, wenn die Getegenheit z

2.5 Niemand vertässt das Schiff!

ur Abwehr verpasst worden sein wird

vom 4. Oktober 2021 möchte

e Dringtichkeit nicht aus der

resuttiert, sondern daraus,

ht u n m itte lb a r davorsteht

reale Katastrophe auch ma-

Einer Anwendung der Radbruchschen Formel sind damit bereits so viele und so strenge

RestriKionen aufertegt worden, dass Sie sich zu Rechtfragen können, ob es sich über-

haupt noch lohne weitezudenken, da sich ja die entsprechenden Bedingungen 'realiter'

doch nie erfütten lassen würden. Dass bei meinem Protesthandetn vom 4. Oktober so

ein Fatt vortiege, werde ich lhnen zeigen. Dazu wird allerdings erst noch ein weiterer

Schritt erfordertich sein. Bevor er erfolgt, sei hier anhand eines fr'ktven aber durchaus

mögtichen Beispiets schon einmaI aufgezeigt, dass sich ein Anwendungsfat[ durchaus

immer noch denken [ässt. Dazu begeben wir uns kurz auf die Titanic.

rVrhkk f
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Das Schiff ist teck, Wasser täuft ein. Entsprechende lnformationen, die sich unter den

Passagieren attmähtich verbreiten, sind gtaubhaft. Eine reatistische Prognose von kom-

petenten Bestatzungsmitgtiedern besagt, dass die Zeit zum Handetn sehr dränge. Auch

die Brücke ist informiert. Anweisungen zur AKivierungvon Rettungs- oder Evakuierungs-

ptänen oder, fatts sotche aufgrund der irrtümtichen Annahme der Unsinkbarkeit des

Schiffes nicht vortiegen soltten, zur sofortigen Beratung und Beschtiessung des weiteren

Vorgehens zu seiner notdürftigen Reparatur oder zumindest zur Rettung der grösstmögti-

chen Anzahl von Menschenleben bleiben dennoch aus. Ein TeiI der Passagiere und Mat-

rosen wird ungedutdig und beginnt Forderungen zu stetten. Vom Kommando bteiben sie

unbeantvvortet und offensichttich unbeachtet. Die Passagiere und Besatzungsmitgtieder

sind in der Lage, dieses unerktärtiche Zögern ktar festzustetten.



Aus Protest besetzen sie den Speisesaat. Sie wähten diesen zentraten Ort, weit sie mit

dieserAktion die beste Aussicht haben, alte an Bord Befindtichen auf die, bei anhalten-

dem Nicht-Handetn unausweichliche Katastrophe hinzuweisen und sie zur Mitarbeit an

der Konzipierung und Reatisierung eines geeigneten Vorgehens zur Vermeidung des At-

lerschtimmsten einzutaden.

Hungrige Personen, die von einem Leck woht haben reden hören, die Nachricht aber a[s

Verschwörungstheorie hysterischer Untergangsprophet"innen und mititanter Spass-

bremsen abtun, nerven sich verständticherweise über die Btockierung ihrer Candte Light

Dinners. Ohne dass irgendein*e Passagier*in solches vertangt hätte, weist nun der erste

Offizier ein paar kräftige und stets gehorsame Matrosen an, die friedLich Protestierenden

aus dem Speissaat zu entfernen, und gibt Order, sie vorderhand einzusperren. Danach

werden die Protestierenden vor dem Schiffsgericht einzeln wegen Nötigung angektagt

und abgeurteitt.

Seinen Schuldspruch begründet der Schiffsrichter im Wesenttichen wie fotgt: er ziehe

nicht in Zweifet, dass das Schiff am Volttaufen sei. Er könne auch gut verstehen, wenn

einzetne Passagiere dadurch stärker beunruhigt sein als andere. Sottte sich aberjemand

in seinem/ihrem Wohtgefüht so stark beeinträchtig fühten, dass erlsie handetn möchten,

lägen an der Rezeption Rückmetdeformutare in ausreichender Anzaht bereit. Die Zustän-

digen würden dann gerne sehen, was sie machen könnten, würden aber im Voraus um

etwas Gedutd bitten, da sich viete Dinge nicht einfach von heute auf morgen ändern ties-

sen.

Mit der Aktion der Besetzung des speisesaats seien schiffsgäste aber genötigt worden,

eine Vezögerung ihres Zeitplans zu erdutden, was nicht hinzunehmen sei. Angesichts

einer btossen Havarie des schiffsrumpfs handte es sich dabei um eine unverhättnismäs-

sige Beeinträchtigung des ordenttichen schiffsbetriebs. zudem stünde die Besetzung

des speisesaats in keinem geeigneten zusammenhang mit dem vottaufen des schiffs.

Es sei dadurch kein einziger Liter weniger eingedrungen. lm übrigen sei auch nicht ktär,

wervon den Protestierenden setbst und wervon den übrigen an Bord befindtichen per-

sonen in zusammenhang mit der Havarie teiden oder sterben werde. sotange das nicht

gektärt sei oder der untergang nicht unmittetbar bevorstehe, sei eine derartige Aktion

nicht hinnehmbar. -

ß,^ /ä"o+ f""
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2.6 Zur Auswertung eines Gedankenexperiments

An diesem Punkt wotten wir die Titanic wieder vertassen, um die kumutative Erfüttung

unserer AnwendungsrestriKionen für die Radbruchsche Formet im fiktiven Beispiet ei

zeln dazulegen. Vorweggeschickt sei, dass ihre b[osse Anwendbarkeit natürtich noch

nichts über ihr Ergebnis aussagll

n-4 A.r-
,/*o .tuk
iltMr'l//v{

QUANTITAT: Die Protestierenden bauen kein Ftoss, mit dem sie sich absetzen und heim-

tich nur sich setbst in Sicherheit bringen möchten. lhre Aktion gitt ktarerweise der lnfor-

mation und Rettung alter bedrohten wesen, des Kapitäns, atter Passagiere, der sie ver-

haftenden Matrosen und verurteitenden Richtenden sowie atter Schiffsratten und Bett-

wanzen an Bord.

QUnlfAf Der Prozess des Absinkens ist schon in Gang, auch wenn dies eine Mehrheit

dervon ihm bedrohten Menschen, Ratten und Wanzen offensichtlich nichtwahzuneh-

men vermögen. Es kann aber mit grösstmögticher Sicherheit vorhergesagt werden, dass

sich aue, die es zum Zeitpunkt der Speisesaalbesetzung noch nicht begriffen haben, in

dem zukünftigen Moment, in dem sie es dann doch realisieren müssen, wünschen wer-

den, in der gegenwärtigen Situation insofern anders gehandett zu haben, ats ihr Handetn

in irgendeiner Weise als setbstbestimmte ReaKion auf die rea[e Situation getten können

müsste. Das schtiesst mit ein, dass einzelne sich auch dann noch wünschen könnten,

genau gteich gehandett zu haben, setbst wenn das bedeuten so[[te, dass sie in diesem

Fatt nach der ärgerLichen Störung durch die Protestierenden nicht btoss in atl.er Ruhe,

sondern eben auch ganz bewusst ihre Henkersmahtzeit genossen hätten. Wer das be-

streiten möchte, müsste ein Recht auf wittenttiche lgnoranz einfordern.

RELATION: Die Aktion gatt der Aufrechterhattung der zukÜnftigen Mögtichkeit, dass Men-

schen auch morgen noch ihr Fasten fortsetzen, im SpeisesaaI dinieren und sich dann

zufrieden in ihre verwanzten Betten [egen, oder sich schon vor dem Abendessen heittos

besaufen und zu den Ratten legen können.

MODALITAT: Anhattendes Nicht-Handetn wird - das Einwirken "höherer Macht» ausser

Betracht tassend - mit an Sicherheit grenzender Wahrscheintichkeit zum Untergang und

zu damit notwendigerweise verbundenem grossem Leid und Sterben unter den Ratten,

Wanzen und Menschen führen.
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Zur Behauptung des Schiffsrichters, dass bei der Protestaktion "das Mittet zum erstreb-

ten Zweck [...] in keinem sachgerechten Verhältnis" stehe (U:11f. vgt. auch U:17), sei mir

fotgender Hinweis erlaubt: wie es im historischen Falt der Titanic wirktich war, bteibe da-

hingestettt; wenn man das fiktive Beispiet im Zusammenhang der "Rebellion gegen das

Aussterben" liest, greift man aber definitiv zu kurz, wenn man sagt, dass "das Schiff"

bloss wegen der Havarie sinke und Passagiere und Besatzung in den Abgrund reissen

wird. Die vottständige Ursache ist ganz ktar: Havarie plus Tatenlosigkeit.

Niemand kann ausschtiessen, dass wir durch vietfättiges entschlossenes Handetn auf

a[en Ebenen die prognostizierte Katastrophe eines auf ungebremst anhattender anthro-

pogenen Verursachung beruhenden sog. Ktimawandets noch auf ein manövrierbares

Ausmass reduzieren können und somit die Rettung atter oder zumindest einiger passa-

giere und Besatzungsmitglieder im übertragenen Sinn noch in unserer Hand tiegt. ln

Wirktichkeit gehen wir - besorgt oder unbekümmert - irgendwie alte immer davon aus.

2.7 Maximatforderungen an die Methode

Das fiktive Drama auf dem untergehenden Schiff mag uns anschaulich vor Augen ge-

führt haben, dass eine maximal restriktive Anwendung der Radbruchschen Formel zu-

mindest in Gedanken mögtich bteibt. Dabei wird man uns zugutehatten müssen, dass

eine Paraltete zwischen dem Untergang der Titanic und dem drohenden Ktimakou.aps

weniger abwegig ist, ats der Vergteich von Ktimaprotestaktionen mit einem Schwanger-

schaftsabbruch, auf den wir gteich zu sprechen kommen müssen. Das ändert indes

nichts daran, dass wir in unserem Versuch, die maximat restriktiven Anwendungsbedin-

gungen für die Formel zu formutieren, noch einen entscheidenden Schritt weiter gehen

müssen, bevor wir prüfen können, ob mein Handetn im Kontext der "Rebettion gegen das

Aussterben" tatsächtich in ihren Anwendungsbereich gehört.

62



ln wahrhaft kantischer Manier war in unseren Betrachtungen zu Fragen der Gerechtigkeit

nämtich bisher immer nur die Rede von "Antiegen", "Zietsetzungen» und "lnteressen".

lmmanuel Kant mag sich im Rahmen seiner deontologischer Ethik damit begnügt haben

können aufgezeigt zu haben, dass der reine Wi[te "attein durch sein Wotlen" an sich und

für sich setbst betrachtet gut sei; im Kontext der Rechtsprechung, in dem ich diese Fra-

gen hier mit ihnen, hohe Richtende, zu ktären versuche, damit mir Gerechtigkeit wider

fahre, sind aber tetzttich immer konkrete Handlungen zu beurteilen. Wir müssen also

jetzt noch prüfen, ob Einschränkungen zur Anwendung der Formel auch in Bezug auf die

Methode Eemacht werden können, verstanden ats gezietter Versuch zur Erhöhung der

Wahrscheintichkeit der Reatisierung eines bestimmten Zwecks durch eine Aktion, mit

der vernünftigerweise die Hoffnung verbunden werden kann, dass sie getinge. Wie tau-

ten hier die maximaten Restriktionen?

Aus den kumutativ zu erfüttenden Bedingungen, die oben aufgetistet wurden, geht her-

vor, dass eine Methode, die fotgende Eigenschaften aufweist, geeignet sein kann eine

Aktion herbeizuführen, bei deren Kriminatisierung die Frage ertaubt sein muss, ob un-

rechtes Recht vorliege:

- Sie ist öffentlich, d.h. sie wird im Vorfetd angekündigt und ist darauf angeLegt, in ih-

rem Vertauf mögtichst von atlen wahrgenommen zu werden, und

- sie ist inklusrv, d.h. atte sind und bteiben iedezeit zur Diskussion und Zusammen-

arbeit zur Lösung eines Probtems eingetaden, das von vitatem lnteresse für die Att-

gemeinheit ist (Quantität).

- Ats sotche ist sie notwendigerweise drskursir d.h. es wird nicht primär ein fixierter

lnhalt transportiert, sondern die Möglichkeit einer kotlektiven und/oder pluratisti-

schen Verständigung über mögtiche lnhatte gefordert und gegeben (Retation);

- insofern ist sie auch partizrpat v, d.h. jede*r einzelne kann den Fortgang der Aktion

setbst aktiv mitgestatten.

- Schtiesstich ist sie expressi% indem sie klar ausdrückt, dass angesichts eines in

Gang befindtichen, stark bedrohtichen Prozesses anhaltendes Nicht-Handetn ver-

nünftigerweise nichtals Option erachtetwerden kann (Modatität), und

- sie ist appell€tiv dadurch, dass sie gerade jene, die sich der Bedrohung nicht hinrei-

chend bewusst sind, zur sofortigen Konfrontation mit der Gefahr und zum aufrichti-

gem gemeinsamen Nachdenken über eine Lösung auffordert. (Quatität)
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Dass es diese Letzten gibt, ist eine Bedingung dafür, dass überhaupt ein Handlungs-

druck besteht, dem mit einer Methode beizukommen wäre, wie sie hier beschreiben

wird. lnsofern kann oder muss sie eben notwendigerweise auch disruptiy sein.

2.8 Radbruchs Formel und der 4. Oktober

ln lhrer zietsetzung oder in ihrem Fernziet, womit nicht die Lahmtegung der stadt zürich

gemeint sein kann (!), erfüttt die "Rebettion gegen das Aussterben" die maximaten Rest-

riktionen zu Formetanwendung also ganz eindeutig. Da sie, wie ich aufgezeigt habe, öf-

fenttich angekündigt und auf die Schaffung eines demokratischen Raums hin angetegt

war, ist ihre Methode auch ktar ats "diskursiv" und «partizipativ» im eben beschrieben

Sinn zu bezeichnen, obschon mit ihr auch inhatttiche Forderungen verbunden waren.
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Dieser methodische Anforderungskatatog zeigt, dass nicht nur die fiktive Speisesaatbe-

setzung auf der Titanic, sondern auch mein Protesthandetn vom 4. Oktober auf der Zür-

cher Uraniastrasse ihn durchaus erfüttt. Das Ptakat mit der Aufschrift "Wir wolten [e-

ben", das ich während tängererZeit hochgehatten habe, lässt keinen Zweifet daran, dass

mein Handetn keinem partikutaren lnteresse gegotten hat, sondern dem attgemeinsten,

das sich überhaupt denken [ässt: dem reinen Andauern des kotteKiven Lebens. Dass

dieses durch den tängst in Gang befindtichen sog. anthropogenen Ktimawandet gefähr-

det ist, und wie überlebensbedrohtich und nicht mehr handeLbar diese Gefahr für un-

sere Zivilisation schon sehr batd sein wird, wenn wirjetzt nicht handetn, sott angebtich

«gerichtsnotorisch" sein.

lch witt wirktich hoffen, dass diese wissenschafttichen Erkenntnisse und rhre hagweite

den Gerichten hiezulande tatsächlrch so klarvorAugen stehen, wie sich heute einem

nüchternen und unerschrockenen Btick präsentieren. lgnoranz oder Rückständigkeit in

diesem Punkt, die angesichts der wissenschafttichen Forschungstage und ihrer altge-

meinen Zugängtichkeit ats wittenttich aufrechterhatten eingestuft werden müssten, wä-

ren Ausdruck einer Art von Rechtsprechung, die man zwar auch ats potitisch bezeichnen

könnte, auf die ich hier aber nicht weiter eingehen möchte.



(Sottten in diesem PunK noch Zweifet bestehen können, veryveise ich auf meine ein-

schtägigen Ausführungen vor dem Bezirksgericht. Vgt. P:21f. und P:31f. bzw. eben das

Audioprotokotl,.) lnsofern sie ats symbolische Aktion des ziviten Ungehorsams und nicht

ats direkte Aktion ein disruptives Etement miteinschtiesst, ist sie im oben beschriebenen

Sinne klarerweise auch «expressiv" und «appeltativ».

Somit ist evident, dass mein Ktimaprotesthandeln vom 4. Oktober 2021, wenn kriminati-

siert, sowohl aufgrund ihres Fernziets, dem Erhatt der Biosphäre, ats auch aufgrund ihrer

Methode - wobei hierfür weit mehr Aspekte den erfordertichen Ausschtag geben ats ihr

methodischer Vee icht auf die stumme GeYvatt - einen geradezu parcdigmatische Fall

für eine Anwendung der Radbruchschen FormeI bteibt, wie immer restriktiv man diese

austegen wi[1.
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lm nun fotgenden Teit werde ich dem Obergericht dartegen, dass ihre Anwendung'in

casu' tatsächtich die Notvvendigkeit einer Aufhebung des erstinstanztichen Schutd-

spruchs aus Gerechtigkeitsgründen ergibt. Erst auf dieser Grundlage werde ich ihm zum

Schtuss aufzeigen können, dass ein Gericht, das entweder überhaupt nicht bemerkt

oder sträftich unterschätzt, in wetch unerträgticher Spannung ein Schutdspruch wegen

Nötigung für mein Handeln vom 4. OKober 2021 zur jeder mögtichen Vorstettung von

Gerechtigkeit steht, in den dringenden Verdacht kommen muss, politisch zu urteilen. ln

dieser Absicht wenden wir uns nun der zentraten Funktion des ziviten Ungehorsams bei

der Übertragung sozio-potitischer Entwicktungen in eine Rechtsprechungspraxis zu, die

den Anspruch auf Gerechtigkeit nicht aus sich zu verbannen und darum auch nicht zu

fürchten braucht.



3.1 Eine hinkende Entwickl,ung

bb

3. Eine angespannte Lage

Nicht ganz zu Unrecht wird den Phil,osoph*innen nachgesagt, sie würden immer bei

Adam und Eva anfangen, um dann meist auch gleich dort stecken zu bteiben. Um vor

Gericht anders zu verfahren, witt ich darauf hoffen, dass ich meine abschliessenden Be-

trachtungen auf fotgendem, von uns gemeinsam akzeptiertem Boden anheben tassen

darf: ln seiner in unserem Land vorherrschenden "ldee des Recht" hat sich dieses in sei-

ner reaI existierenden Ausprägung ats positives Recht in gewissen fundamentaten As-

pekten historisch ats ebenso beständig erwiesen, wie es sich in anderen substanziellen

AspeKen erhebtich verändert hat.

Die Frage, die wir also stetten müssen, tautet: ist das Recht setbst aus eigener Kraft der

aktive Anstoss zu dieser Veränderung gewesen, oder reagiert es immer erst auf Verände-

rungen in der soziaten Wirktichkeit, von der sich auch der strengste normative Rechtspo-

sitivist nicht ganz abzulösen vermagp - lch erspare dem Obergericht den Nachweis,

dass diese Frage ats Disjunktion fatsch gesteltt oder dann so zu beantworten ist, dass

setbstverständtich berue varianten produktiv zur historischen Rechtsentwicktung beige-

tragen und sich dabei wechsetseitig bestärk haben. Die Mögtichkeit einer Beeinftussung

der Rechtsprechung durch die soziate Wirktichkeit ist damit prinzipiett jederzeit gege-

ben. Empirische Beispiele dafür wird sich das Gericht vor Augen hatten können, ohne

dass ich sie expliziere.

Diese soziate Mögtichkeit ist von einer polrt sch en Beeinflussung der Gerichte noch

scharf zu unterscheiden. wirtschafttiche, gesettschafttiche und potitische Entwicktun-

gen - in jüngster zeit vietfach ats Resuttat technischer lnnovation - schaffen neue Mög-

tichkeiten, die den Bedarf rechtticher Regetungen verändern und erweitern. Eine histori-

sche Rechtsentwicktung, die diesen Bedarf zu decken versucht, kann sehr gut ats auto-

nomer Nachvoltzug erfotgen, ohne dass dabei von "potitischer Rechtsprechung" im pe-

jorativen sinn gesprochen werden müsste. Auch in diesem punkt witt ich darauf zählen,

dass mir das Obergericht ohne weitere Veranschautichungen fotgen kann.



Es ist a[so geradezu unvermeidlich und insofern auch unproblematisch, dass die Recht-

sprechung in gewissen Zeiten der sozio-ökonomischen Praxis hinterherhinkt. Je [änger

und ie weiter sie a[erdings hinter ihr zurückbteibt, umso grösser wird die Spannung zwi-

schen einem zunehmend ats lahm empfunden positiven Recht und dem dynamischen

gesettschaft tichen Gerechtigkeitsanspruch.

Aber warum soute sie das tun? Warum würde die Rechtsprechung mit einer sich

verändernden natürtichen oder gesetlschafttichen Situation nicht schritthalten wollen?

Dass sie es aus sich heraus nicht könne, wotten wir ausschliessen: Prinzipiett sott es im-

mer mögtich sein, gerechte Gesetze für eine gegebene Situation zu formu[ieren und an-

zuwenden. Aus welchem Grund könnte dann ein Gericht obstinat an einer antiquierten

Rechtsprechung festhatten, bis sie derart weit hinter den geänderten Gegebenheiten zu-

rückbl,eibt, dass eine Spannung zwischen ihr und einem Gerechtigkeitsanspruch entste-

hen kann, die so virutent ist, dass eine Anwendung der Radbruchschen Formel zum Er-

gebnis führen müsste, dass "unrichtiges» Recht gesprochen werde?

Diese Frage werden wir zu ktären haben, nachdem ich den Nachweis erbracht habe,

dass im Zusammenhang mit klrrnabedingtem zivitem Ungehorsam gegenwärtig in der

Schweizer Rechtsprechung tatsächtich ein derart dringender und weitreichender juristi-

scher Nachhotbedarf äesteht, der im Hinbtick auf die strafrechttiche Beurteitung meines

Handetns vom 4. Oktober 2021 darum nicht ausser Acht getassen werden darf.

3.3 Eine Botschaft aus längstvergangenerZeit

ln diesem Zusammenhang darf ich auf die einschtägigen Ausführungen meines Verteidi-

gers in seinem Buch "Protestaktionen und ktimaspezifische Rechtfertigungsgründe - Der

KtimawandeI ist im Strafrecht angekommen" (act. 20) hinweisen bzw. auf seinen darin

enthattenen, ausführtichen Kommentar des Bundesgerichtsurteits 147 lV 297.
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wie mein Verteidiger zeigt (a.a.O., S. 44), erfotgen dae bundesgerichtlichen En rägung der

juristisch zentraten Frage, ob mit dem sogenannten .Ktimawandet» BeSenwärtig eine un-

miüelbare Getahr drohe, auf einer Grundtage, die aus einer Zeit henührt, da es in die-

sam Land noch nicht einmat ein Strafgesetzbuch gab. Es handett sich dabei um die

.Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammtung vom 23. Juti 1918 zum Entwud

eines Schweizerischen Strafgesetzbuches' (Hervorhebung .).'e Womögtich würde es

als nicht ganz fairempfunden, wenn ich bemerken möchte, dass die aktuelte bundesge-

richttiche Rechtsprechung also auf einem Modett aus einem vergangenen.ra httdusenc!

beruht; gewiss aber wird man verstehen, dass ich das Oberg€richt hiermit dazu eintade,

das antike Modeu einem Fitnesscheck zu unteziehen.

Nun bin ich gewiss Phitosoph g€nug, dass ich die ehrwilrdigen ptatonischen Anfangs-

8ründe der Rschtsphilosophie oder Gaius' 'lnstitutiones' nicht bloss aufgrund lhres At-

ters schon als rückständig erachten würde. Ob in einem konkret€n Fatt ein Anpassungs-

bedart einerTheorie an eine geänderte geseltschafttiche Wirktichkeit b€st€he, kann erst

die Verbindung der Akuatität barv. eben Historizität einer Rechtsaustegungmit dem zu

beuftailenden sachwrhalt avtzeigen. zum wstchem Ergebnis fiihrt uns dieser vergteich

im vorliegenden Fatt und Modett?

Zur Beantwortung di6s€r Frage ist die eben enyähnte schrift meines verteidig€cr 6meut

sehr hitfreich. Wer €s nacht schon weiss, kann darin namlich u.a. nachlesen, dass 6in

einsamer und damats noch retativ unbekannter schwedischer Wissenschaftter den

Treibhauseffekt schon Ende des 19. .,ahrhunderts entdeckt hatte. Die wissenschaftliche

Grundtage für die Diagnose €ines anthropogenen Ktimawandets war vor 1oo Jahren also

durchaus schon getegt. Dssungeachtet wird j€der vemünftige Mensch zugeben, dass im

aktuellen Kontext des wissenschaftlich nicht mehr ana\reifetbaron anthropogen6n rKli-

mawandets', s€iner vi€tfältigen realen Ausürirkungen in der Gegenwart und mit ihm in-

avischen verbundenen apokatyptischen zukunftsaussichten, die sich in jüngster zeit

wiederhott noch als zu opt rnist scfi erwies€n hab€n, nicht nur die physikatischen Kennt-

niss€ und Ktimamodett6 sehr viet weiter fortgeschritten sind, sondern eben auch die ge-

settschafttichen und damit such die rechts- und gerechtigkeitsrelevanten lmptikationen

dies€s n6türtichen Eftekts radikal andere geu,orden sind?

"httDs/ üE.tadlex,rdmiDxblsli/r8ang18/4 r 1 i/t lstand| 12.3.?f,2q
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Mit lmmanuet Kant möchte ich das Zürcher Obe darum sehr dazu ermutigen,

sich bei der Beurteitung meines Ktimaprotesthandetns vom 4. Oktober 202'l "seines Ver-

standes ohne Leitung eines anderen zu bedienen» und die entsprechende bundesge-

richttiche Rechtsprechung darum nicät ats teitend zu anerkennen, sondern als das zu

würdigen, was sie ist: ein höchst bedenkticher Anachronismus.

3.4 Ein Foetus mit fataten Fotgen

Wir wären atlerdings nicht die ersten, die sich von einer aufklärerischer Attüre zu voreiti-

gen Schtussfotgerungen hinreissen tassen. Hüten wir uns davor und gestehen wir ganz

unumwunden: Nur weit zwischen einem neuartigen Phänomen und einem Modell zu sei-

ner rechttichen Beurteitung eine beachtliche historische Diskrepanz besteht, heisst das

noch [ange nicht, dass daraus ein Widerspruch zwischen Rechtssicherheit und Gerech-

tigkeit resuttieren muss, der ein "unerträgtiches Ausmass» angenommen hat. Dieses

Mass haben wir darum ats nächstes zu bestimmen. Auch dabei wird uns das erwähnte

Buch meines Verteidigers noch einmat weiterhelfen. /o( t'üE /'t? //2r/V) /
Wie er darin zeigt, kataputtiert uns das Bundesgericht'nämtich nicht nur in vo(straf)ge- |

setztiche Zeiten zurück; mit seinem Manöver entzieht es der rechttichen Beurteitungvon

zivilen Ktimaprotestaktionen auch inhaltlich ihren Boden, indem es sie in einen völui

fremden Kontext verpftanzt: die Frage der Legatität eines Schwangerschaftsabbruchs. -
Zwischen dem, was das Zürcher Obergericht heute zu beurteiten hat, und dem, woran

es sich orientiert, wenn es sich dabei der Leitung durch das Bundesgericht übertässt,

steht atso weit mehr ats ein ganzes Jahrhundert. Grundtegender und weitreichender

könnten die Differenzen wahrlich nicht sein:

- Hier ein besorgter Arzt in seiner Praxis, eine akut bedrohte Schwangere, eine mög-

licherweise für die werdende Muttertödtiche Komptikation und die Frage, ob das

Nicht-geboren-Werden eines Fötus in dieser Situation ats Probtemtösung in Frage

kommen sotu
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dort ein besorgler Bürger auf der Strasse, der gtobate "Ktimawandel", die wissen-

schafttiche Gewissheit, dass er beim Ausbteiben sofortiger drastischer Massnah-

men bis zum Ende des Jahrhunderts 74 Mittion€n Menschenteben fordern wird,20

und die Frage, ob einige Minuten Zeitvertust für ein paar Automobitist*innen in der

Zürcher lnnenstadt den Straftatbestand der Nötigung erfülten.

Hohe Richtende, ich gebe zu, ich bin ein Laie, aber Lateinisch kann ich und in meinen

Augen müsste'ceteris paribus' irgendwie anders aussehen. Ohne mich in den Abtrei-

bungspraktiken im ersten Weltkrieg genauer auszukennen, ist für mich ktar: Wer der

bundesgerichttichen Rechtsaustegung im Zusammenhang mit Ktimaprotestaktionen

aus zivilem Ungehorsam fotgt, muss sich den Vergteich gefalten lassen, erlsie verfahre,

wie wenn sich unsere Armeeführung zur Beurteitung ihrer Abwehrkraft gegen Cyberter-

rorismus nicht von Erwägungen zum Schutz der Kavatterie vor Bajonetten teiten tiesse,

sondern von der mil,itärischen Diätetik. Wenn dlese Vorstettung bei lhnen ein Gefühtvon

Sicherheit im digitaten Zeitatter auslöst, mögen Sie sich beruhigeu auf mich wirK sie

höchst atarmierend.

y'Ä ,/r^ /- Z+-
.zt'y

3.5 Wie es gehen kann

Dabei bitte ich das Gericht zu bedenken, dass nicht nur in der Jurisprudenz die Getehr-

ten nicht einfach tatsachenbtind auf überkommenen Ansichten beharren dürfen, wäh-

rend sich die Wett um sie herum grundtegend verändert; Auch in der Phitosophie, in der

ich mich heimisch fühte, versuchen wir das Bewährte dadurch zu bewahren, dass wir es

ständig auf seine Taugtichkeit in neuen Situationen hin überprüfen. Soweit mögtich, ver-

suchen wir dabei atterdings stets Gteiches nach Massgabe seiner Gteichheit mit Gtei-

chem zu vergleichen. Wo uns das nicht mehr geLingen witt, nehmen wir sotches zum An-

tass für ein fundamentates Umdenken. Dazu ist es zumindest in der Phitosophie bisher

immergekommen, öeyor jemand Strassenbtockaden mit Föten vergtichen hätte.

t Bresst€r, R.D.: "The mortatity cost of carbon', in: Nature Communications 1212021 https://www-na:
ture.com/articLes/s41467-021 -2rt487-w [Stand 1 2.3.20241
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Wie ein derartiger Umbruch im Denken aussehen kann, hat Hans Jonas in seinem Buch

"Das Prinzip Verantwortung" auf dem Gebiet der Ethik vor einem hatben Jahrhundert de-

monstriert. Wenn ich das Gericht bitte, mir einige Ausführungen zu diesem Buch zu er-

lauben, dann deshatb, weit beiJonas nicht nur die schiere latsache eines unbestimmten

Anpassungsbedarfs einer Theorie an eine Öe{ieärge geänderte Praxis aufscheint, son-

dern detaittiert dargetegt wird, in wetchen konkreten Aspekten sich heute unser Nach-

denken und Urteiten über menschtiches Handetn gegenüber 1 918 in fundamental ande-

ren Bahnen bewegen muss, was setbstredend auch für die Jurisprudenz und damit auch

für die Frage der rechtlichen Beurteitung meines Fatts hier vor dem Obergericht relevant

setn muss.

Ein kuner Btick auf Jonas wird uns zeigen, dass, was er für die phitosophischen Ethik ge-

leistet hat, in der Rechtsprechung entweder noch nicht geteistet worden ist, oder - fatts

doch - vom Bundesgericht konseguent ignoriert wird.

Hans Jonas hat gefordert, dass die mit der «technotogischen Zivilisation" einhergehende

Steigerung der Macht des Menschen, die sich im Vertauf des 20. Jahrhunderts ins Ptane-

tarische und Apokatyptische verstiegen hat, auf dem Gebiet der Ethik ihre Entsprechung

finden muss. Neben Atomtechnologie und genetischer Maniputation hat Jonas die po-

tentiette Zerstörung der Biosphäre schon vor 50 Jahren ats eine der grössten, reatsten

und schrecktichsten Gefahren der Gegenwart erkannt. ln dieservöltig neuartigen Situa-

tion diagnostiziert der Ethiker einen doppelten Anpassungsbedarf: einerseits resuttiert

er aus einer fundamentaten Erweiterung des Irägers ethisch retevanter Handtungen -
juristisch gesprochen: des Rechtssubjekts - und andererseits aus einer radikaten Erwei-

terung seiner Verantwortungin den Dimensionen von Raum und Zeit.

Um das Gesagte am Referenz-Beispiet des Bundesgerichts zu veranschautichen: wo frü-

her ein Azt ,ndividuellin einer unmiltelbar bedrohlichen Situation für das Wohtergehen

einer Ehzelperson verantworttich war, sind wir es heute kollektiy fü r das Austösen oder

bewusste lnkaufnehmen von Veränderungen, die die planetare Biosphäre betreffen

resp. austöschen könnten und die Chance auf Wohtergehen der Menschheit in weit ent-

fernter Zeit.
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Hans Jonas stand unsere, seit derzweiten Hätfte des 20. Jahrhunderts unwiederbring-

tich gegenüberjeder Vergangenheit grundtegend geänderte Handtungssituation ktar ge-

nug vor Augen, um aus ihr für die Ethik eine neue Heuristik und einen neuen lmperativ

henuteiten. Ats zivit Ungehorsamer bin ich zwar der erste, der sorgsam darauf achten

möchte, Ethik und Recht nicht von vornherein einseitig miteinander zu identifizieren; wer

möchte mir aber widersprechen, wenn ich dafür argumentiere, dass wir durch die Spat-

tung des Atomkerns, die Entschtüsselung des menschlichen Genoms und die Tatsache

des anthropogenen Ktimawandels nicht nur ethrsch vor neue Probteme gesteltt worden

sind, sondern uns auch auf rechtlichem Gebiet in einer ebenso radikal neuartigen Situa-

tionen befinden, der mit jahrhundertalten Notstandsübertegungen im Abtreibungskon-

te)d nicht mehr beizukommen ist? 21

3.6 Wenn nicht so, dann hatt anders - irgendwie muss es ja weitergehn

Dass in diesem Land - hdtas: auch anderswo - gegenwärtig ein geradezu verbtüffender

Nachhotbedarf der Rechtsprechung besteht, wenn es um die rechttiche Würdigung bzw.

faktisch eben um eine systematische Kriminatisierung von zivil ungehorsamen Ktima-

protestaktionen geht, ist hinreichend gezeigt worden. Wem sich in dieser Situation die

Frage aufdrängt, wieso das so sei, urieso nicht nur ein bedenktich argumentierender Ein-

zelrichter in Zürich, sondern auch das höchste Gericht in unserem Land im Kontext des

ziviI ungehorsamen Ktimaprotests derart in den trüben Wassern der Vergangenheit fi-

sche, der oder die findet im nun schon mehrfach erwähnten Buch meines Verteidigers

fotgende Erktärung dazu:

'?r Jonas Einsichten sind m.E. auch von juristischer Bedeutung, etwa wenn es um die Frage geht, ob etwas
ein .individueltes. oder ein .kol.Lektives» Rechtsgut sei, z.B. der schutz der Gesundheit in zeiten der Pan-
demie oder dio Beantwortung der Frage, ob mit der Ktimakatastrophe ein rechtfertigender Notstand vor-
tiege (vgt. U:1gff.). Bei Richter Hausers Forderung, es "hätte im Zeitpunkt der StrassenbLockado bekannt
sein müssen, wetcher konkreten Person aufgrund des Ktimawandets wann wetche konkrete Getahr
drohe", damit die Protestaltion vom 4. Oktober atlental.l.s mit Art. 17 StGB gerechtfertigt werden könnte,
führen bei mir zu der Frage, wer eigenttich genau gewusst habe, .we[cher konkreten person aufgrund [der
Pandemiel wann wetche konkrete Gefahr droh[t]e', ats zum Schutz der Menschheit vietfache Massnah-
men von einer Tragweite ergriffen worden sind, die eine Strassenblockade ats Bubenstreich erscheinen
und mich träumen tassen, das Schtimmste könnte vietteicht tatsächtich noch abgewendet werden, wenn
die Gerichte den Klimanotstand anerkennen würden, den Städte und Kantone längst ausgerufen haben.
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"Das Bundesgericht [verfährt] genau gleich, wie es bei der Anerkennung von Frau-

enrechten verfahren ist: Sotange die Potitik keinen Finger rührt, müssen wir das

sichertich auch nicht tun" (S. 63).

Eine gewisse Passivität zur Wahrung des fatschen Anscheins seiner potitischen Neutrati-

tät hat im Bundesgericht atso offenbar Tradition. Schärfere und freiere Zungen ats meine

würden diese traditionette bundesgerichttiche Passivität, hinter der sich atte unteren ln-

stanzen dann jeweits beguem zurücklehnen, woht ats idiosynkratische Form von anhat-

tender Arbeitsverweigerung bezeichnen.

Auch mein Verteidiger betässt es zum Gtück nicht bei seiner Beobachtung, sondern kriti-

siert eine mit diesem - in Wahrheit attes andere ats unpolrt schen - Abwarten verbun-

dene fatschen Hutdigung des Gewattenteilungsprinzips: "Das Bundesgericht hätt sich

mit dieser Position nicht aus der Potitik, sondern aus dem Recht raus, indem es sich auf

die Seite der bestehenden Machtverhättnisse schtägt" (a.a.O., S. 61). Vor attem aber

scheint mir seine Bemerkung an dieser Stelte wichtig, dass das Bundesgericht damit

"das Vertrauen der heranwachsenden Generation in unser Rechtssystem massiv be-

schädigt".

Diese Feststeltung kann man im Hinbtick auf die Formen zukünftigen Ktimaprotests nur

unterschätzen. Wenn nach mindestens einem ktimapotitisch verpassten halben Jahr-

hundert heute niemand mehr einfach naiv erwarten darf, dass sich ohne massiven Pro-

test in der Klimapotitik batd entscheidend etwas ändern wird, dann muss man diesen

Vertrauensvertust für nicht minder systembedrohtich hatten ats den anthropogenen "Kli-

mawandel" setbst. Unser sozialer Zusammenhatt, unsere Wohtfahrt, das gesamte hu-

manistische Fundament unserer innen- und aussenpolitischer Friedensordnung, mithin

auch die Prinzipien von Demokratie und Rechtsstaattichkeit werden unter den sich ver-

stärkenden Auswirkungen der fortschreitenden Ktimakatastrophe zunehmend unter

Druck geraten und könnten in absehbarer Zeit kottabieren, lange bevor der Ktimakottaps

eintreten oder nicht-eintreten wird; über diese Frage wird dann niemand mehr streiten.

Und dass es zum Zivilisationskouaps kommen kann, sehen wir in der Geschichte an vie-

len Beispieten, wobei nicht nur das historische Beispiet der Mayas auf eine ktare Korreta-

tion zwischen Extremwetterereignissen und zivitisatorischen Untergangsprozessen hin-

weist.



Wi6 6s historisch in Phasen des Zusammenbruchs bisher auch zug€gangon sein mag

und rvetchsn Einfiuss Kimabodingte Fsktoron dabei immer auch Sespiett hobon mö8on,

soviet ist ktar: w€nn wir nicht sofort drastischs Ktimamassnahm6n ergreifen, worden die

Au8wiilunSon der realsn Xatastrophe immer stärter wgrdon und immer mehr und im-

mor dezidiertore Pmtestaktionen hen orrufen. Ds9 Sp€ktrum der aussenhstitrrtionellon

Aktionsformen reicht dab6ivom zMten UnSohorssm am 6in€m Ende bis zum anderen,

an d€m naturgamäss s€in Gsgenteil stehan muss: waht- und 8€uri$enlose, direkte G€-

waltaKion€n \ron Akteur*innen, die aus dem Unteßrund zuschtagen und sich der Ge-

richtsbarkeit nach Mögtichkeit €ntziehen.

Wo m€in Handoln vom 4. Okober sut dieser Skata anzusiedotn ist, kann k€in Gericht in

FraS€ st6tt€n. Wohin sich d€r Prctost von d€nen vertagom wird, di€ sich nicht apathisch

\ron der Potitik abursndsn und resigniort in den kotlsktiv€n S€tbstmord einwitligen, r^renn

die G€richte d6n zMl un8ohoßamen Xtimaprotest srrotgreich vrreiter kriminalisi€ron,

obenfalls nicht. Vietleicht müssto man sich gogar frag€n, ob in diegem Zusammenhang

von ein€r indirokton gerichttichen Anstfüung zur systsmatßchen Verbreitung \ron Angst

und Schr€cken zu sprechen wäre, wBnn man Apathie nicht ats Atternative und institutio-

nett6 Mittet nicht mehr ats errousversprochende Option€n €rachten kann.

Über unsere Aussichten b€i mossenhaft teilnahmsloser politischer lndifferenz möchte

ich hi€r nicht mehr sagon, ats dass ich mir potitisch nichts G€täh icheros für uns vor-

stBtlen kann. Zur manifesten Untaugtichkeit institutioneller direkdBmokratischer Mmet

häne das Gericht , den Vater der .G]€tscherinitiatiw' bzw. eben unseres

CO2-Gesetzes, als Zeugen betragen können, wenn es ihn aus mir vöttig unverständti-

chen Gründen nicht von d€r aktiven Teilnahme an dieser Verhandtung ausgeschtossen

häne. Mir gsgenüb€r hat Hen bestätigl, dass ihm von Anfang an ktargewesen sei,

dass neben dem institutionetlen Weg unbedingt auch andere Formen des ziviten pro-

tests erford€rtich sein würden, um die notwendigen potitischen Massnahm€n rechtzeitig

zu erwirken; 6rst im Vertauf s€ines Abstimmungskampfs sei ihm aber bewusst gewor-

den, dass von ihrer retativen wirkungstosigk€it abgesehen, institutionette Mittet 8uf zivile

Protestformen d€legitimierend wirken können und dadurch tetfitich ktimapotitisch nicht

nur wBnig bring6n sond€rn sogar einen Backtash austösen können.
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Un8€achtet dies€rweiteren lmptikation6n der Kriminatisierung des zMI ungshorsamen

Ktimaprotests ist absolut Kar, dass di€ Gorichte mit ihr auch Eanz direklitu eigenes Fun-

damant sabotierBn: den zeitgemäss€n demokratischen Rechtsstaat ba^r. desson Motor.

den zMt ausgetragenen, diskursiv ang€t€glon ftotest. ln der attsn Phitosophi6 reicht es

oftmals schon, dass einerwis Hans Jonas einen grossen Gedanken denke, damit sich

dia ganze Gilde in Bew€gun8 setze. Damit sich die hinkenden Gerichte be\ regen, ist aber

orfonsichttich mshr erfordertich: dazu braucht es d€n zivil€n Ungshoßam.

3.7 Warum man den Gärtner nicht zum Bock machen sotlte

Th8oretiker*innen dos zivilen Ungeholsams habon auf vi€tfältig€ Weise gezeigt, dass et

darum g€richttich Seschützt wsrd€n muss, weit er wie kaum Btwas Anderes zur .Demo-

krBtisierung der DemokratiB' beiträgt. Der vom Gericht nicht zugetassene Zeuge, Prot

Robin Cetikates, hätte in dissom Zusammenhang wichtige Außchtüsse geben können.22

Das G€richt hat darauf \r€rzichtet. Sottt€n €s nach d€n wenigen Anspietungen auf die So-

zisl- uncl Rechtsgeschichte unserer Gemeinwesen, auf die ich mich hier beschränken

muss, noch irgendvyelche Zweifel an der demokratisier6nden Kraft und Funktion es zivi-

ten Ungehorsams haben, wird es nicht zu Prof. C€tikates nach Bertin reisen müssen, um

sie zu Kären. Aus fotSondem Zitat von Prof. Mathias Mahtmann, der hi€r in Zürich den

.L€hrstuhl für Philosophie und Theorie des Rechts, Rechtssoziotogie und tnt6rnationa-

tes Öffenttiches Recht' innehat, schtiesse ich, dass die ertordertiche Xlsrheit auch vor

Ort zu schafr€n wäre. lch zitiero ihn aus dem Skript eines Podca$s des ZDF vom 2. Feb-

ruar 2023 (Hervorhebungen'..:.1:z:

.Ziviter Ungehorssm wird durch bestimmte grundtegend€ Etemente dos demokra-
tischen Verfassungsstaates gewissermassen a/ya ngsläufig erzeugt Und der Grund

z VgL u.a. Ders.: .'Dsmolaatio atemolratlsieron '- Robin C€litatos übor Protsst und di€ Ldao Gonera-
lion , in: SliddauEcrrsZerArrE, 3. Juni 2023 (htfps,'/6,yru.rswddaslschsdg/msrnqng/rin-atlBr:ruhs-
alnclHrlilqles:litrlo:&nßr.tion-prote§LidnokEriEL5S969ifg [Stand 8.3.202/t!) sowie Dsrs.: 'Die De-
mdüeü8iorulE dor t otnolc8ü€. Etlsnno Bdibai über dls Dblslclk yon konstttui€rBndor und konstltriienor
l,trchf. ln: .Ors &lftbcr,€ danfln.'ZortsE rda3/scrF tusitbacrb, U. Broctdtng / R. F6ust6l (Hgs.l,
träßcdpt \brta& Bl€tdd, 201 0a Ea:1hsnFr{mchi:maoodisE iori}trzivil€r-unighorlam{ic{i6cn&ttrEdlt-Stryal oacnüotests [§rnd:2-
|{[,r'Zol1l
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dafür sind bestimmte Spa nnungsverhältn sse, die in einem demokratischen Ver-

fassungsstaat notwendig angeLegt sind. [...] Und im ziviten Ungehorsam drücken
sich diese Spannungsverhättnisse ich glaube zwa ngsläufig aus. Und im besten
Fatte sind sotche Massnahmen eine gewissermassen Mahnung an das schtechte
Gewissen, auch der Mehrheit die eigenen Entscheidungen kritisch zu überdenken.
Vietteicht auch die Machtstrukuren, die Machtasymmetrien zu überdenken, die zu

bestimmten Entscheidungen führen können [...1.

ln der abendländischen Geschichte hat der ziviLe Ungehorsam immerwieder ats produk-

tiver Kristatlisationspu nK eines, wie wir gesehen haben, durchaus verständtichen, zeit-

weitigen H interherhinkens der Rechtsprechung hinter gesettschafttichen Verhältnissen

fungiert und damit als ein Warnsignat, dass die Hinkenden die Gerechtigkeit nicht mit

Füssen treten.'?a Wer den ziviten Ungehorsam perse kriminatisiert, wie Bezirksrichter

Hauser (vgl. S. 19), und wer ein derartiges Pauschaturteil stützen möchte, wird für sein

Urteil darum keine juristischen Gründe gettend machen können - mit Sicherheit keine,

die nach der historischen Tatsache des Hotocausts noch ats "richtiges Recht" bezeich-

net werden können. Mit fotgenden Worten hat Michet Forst, der "UN Speciat Rapporteur

on Environmentat Defenders under the Aarhus Convention", das in einem .press retease,

vor zwei Wochen gesagt:2s

"The repression that environmentat activists who use peacefut civit disobedience
are currentty facing in Europe is a major threat to democracy and human rights [...].
The environmentaI emergency that we are cottectivety facing, and that scientists
have been documenting for decades, cannot be addressed if those raising the
alarm and demanding action are criminatized for it. The onty tegitimate response to
peacefuI environmentat activism and civit disobedience at this point is that the au-
thorities, the media, and the pubtic reatize how essentiat it is for us alt to tisten to
what environmentat defenders have to say."

z Tat§ächl.ich tiesse sich sehr teicht an reichhaltigem historischem Material nachzeichnen, wie spätestens
ab der zweiten 'secessio plebis'im rahr494 v. Chr. im antiken Rom Aktionien des ziviten Ungehorsams in
ihrer Summe ktarzu einor Dynamisierung des Rechts in Richtung politische Gteichheit, soziale Gerechtig-
keit und individuelle Freiheit beigetragen haben. Vgt. u.a. Wrann, A.F.J: ."Ja, dürfsn dio denn das? " - Be-
grifisbsstimmung, geschichttiche Entwicktung und ethische Beurtei[ung des zivit6n Ungehorsams,; Kart-
Franzens-Universität Graz, 2018; sowie BurscheuKahrs/Steinert: rUngehorsam! Disobedience!- Theorie &
Praxis kotlektiver Regetvsrstösse., Edition assemblage, 2014

'?s httpslfuneceorglclimate-chanle&resslun:speciaFrappor&uEcoyironmellal-detande§-undeEaar-
hu.convenjon rcleas s; lstand 11.3.20241
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Hört das Zürcher Obergericht diese Warnung seines Rechtsprofessors und des UN-Son-

derberichterstatters? Gtaubt es wirktich, es sei mögtich, ein unpolitisches Urteil zu spre-

chen, wenn es sich dadurch in rechtskonformer Manier zu einer - ich zitiere den 'Speciat

Rapporteur" - "major threat to democracy and human rights" macht?

3.8 Ein böser Verdacht erhärtet sich

Seit der Aufarbeitung der Rotte der Schweiz im zweiten Wettkrieg sottte uns klargewor-

den sein, dass in Zeiten manifesten Schreckens zwischen vordergründiger potitischer

Neutratität und faKischer Komptizenschaft mitunter nur schwer zu unterscheiden ist. Zu

offenkundig hat sich die andächtige Beschwörung der ersten schon ats verlogene Mas-

kerade der zweiten erwiesen, wobei davon auszugehen ist, dass die Maskierten ihrer

Täuschung auch selbst zum Opfer fielen. Aber darf man das? -
Darf ein Gericht im Angesicht einer menschengemacht-reaten Katastrophe sich so weit

in die innere Emigration des positiven Rechts zurückziehen, dass es sich mit juristischer

Setbstbespiegetung erfotgreich vor einer Konfrontation mit den schtimmen Tatsachen

schützt und damit eine düstere Potitik auf Kosten der Gerechtigkeit unterstützt. Besteht

nicht die Gefahr, dass so ein Gericht gegen einen Rebetten, der seine justiziabte Setbst-

gefättigkeit und sein damit einhergehendes stittschweigendes Einverständnis mit der

koltektiv verdrängten Katastrophe mit disruptiven Methoden demonstriert, nur vorder-

gründig auf rechtskonformem Grund und aus aufrichtiger Sorge um den Erhatt der

Rechtsordnung und der Freiheitsrechte seiner Schutzbefoh[enen vorgeht, während es in

Wahrheit sein Paragraphenwerk nur zum Schutz der Staatsanwaltschaft auffährt, die

seinen unbequemen Anktäger attackiert? Der Verdacht besteht...

Wenn es - mit oder ohne charistmatische*n Führer*in - erneut getingen soltte, durch ge-

schickte Verführung und gezielte Täuschung ein Vol.k zur weitgehenden demokratischen

EinwiLtigung oder passiven Hinnahme einer (Un-)Potitik zu bewegen, die ihm seinen eige-

nen Vorteil auf Kosten der Vernichtung von Mittionen anpreist, es dabei aber v.a. auch

setbst dem Untergang weiht, dann dürfen die Gerichte doch nicht schweigen!

77



Möchten Sie wirktich, wenn durch geschickte Voraussicht oder virtuose Anachronistik

eine Rechtsgrundtage dafür hergezaubert würde, tatentos zusehen wotten, wie schtag-

kräftige Gewattorgane friedlich Protestierende aus dem Weg räumen, um sie anschties-

send mit dem ptumpen Verweis auf Gesetzeskonformität rechtskräftig zu verurteiten?

Bei maximaI restriktiver Anwendung der Radbruchschen Formel könnte lhnen dann un-

ter Umständen nicht einmat mehrsie einen Auswegweisen.

Spätestens in dieserSituation wird doch offensichttich, dass ein Gericht, das sich dekta-

matorisch aus der Po[itik raushätt, genau dadurch faktisch zum Steigbügethalter der

Herrschenden degeneriert, deren Herrschaft in ihre rechttichen Schranken zu weisen

seine Aufgabe gewesen wäre. Ein derart korrumpiertes Gericht müsste sich vorwerfen

lassen, was jede*r Bürger*in zu hören kriegt, der/die nicht mehr wähten oder abstimmen

Beht: "S66vys1g.n heisst einverstanden sein." Müsste man sotchen Richtenden mit Han-

nah Arendts Btick auf Kant nicht entgegenschreien, niemand habe das ßechtzu gehor-

chen bzw. einfach nur positives Recht anzuwenden? -
Man entgegne mir btoss nicht, dieser Vergleich sei grotesk oder gar verharmtosend ge-

genüber den Schrecken unserer nazistisch-faschistisch Vergangenheit. Warum sottte es

verharmtosend sein, eine menschengemachte, sich vor allet Augen abspielende K[ima-

katastrophe und den mit ihr verbundenen, wissenschafttich antizipierten Tod von 74 Mit-

lionen Menschen bis Ende dieses Jahrhunderts mit ebenso vieten Opfern aus der Mitte

des 20. zu vergteichen, wenn dieser Vergteich der Sorge entspringt, dass es nie wieder

dazu komme? lst es nicht verharmtosend, es nicht zu tun? Verharmlosend verlogen an-

gesichts der reaten Situation, in der wir uns befinden?

3.9 Wirtschaft tiche und psychotogische Prozesse

Welche Kräfte am Werk sind um zu verhindern, dass systemrelevante Massnahmen er-

griffen werden, die der Ktimakatastrophe Einhatt gebieten können, weiss, wer es nicht

schon tängst wusste, spätestens seit der Coca-Cota COP in Sharm et Sheikh (2022) und

dem nur grobschtecht ats Ktimakonferenz getarnten internationaten Ötgiptet in Dubai

[etzten Jahres. Das ist hier atso nicht die Frage. Unsere Frage tautet vietmehr:

78



Wer oder was hindert die Gerichte daran, ihren ./oö zu tun? Was führt sie dazu, zu krimi-

nalisieren, wer sich mit potitischen Farcen und fauten Versprechungen, mit leeren Wor-

ten aus Paris oder zahntosen CO2-Gesetzen nicht abspeisen lässt und sich der manifes-

ten Katastrophe auf offener Strasse entgegenstettt?

Wirwouen darüber nicht spekutieren. Wie die Antlvort auch laute, tetzten Endes bleiben

es die Richtenden selbsö indem sie sich den von ihr bezeichneten Kräften unterordnen.

Diese Unterordnung ist klar als eine politsche zu bezeichnen, setbst und gerade dann,

wenn sie nicht einem exptiziten, öffenttichen oder geheimen potitischen Programm ent-

spricht. Es ist die Potitik derer, die sich auf keine potitischen Debatten eintassen, damit

sich nichts ändere an ihrer privitegierten Situation. Auf potitischer Ebene führt sie zum

offensichttichen Systemversagen angesichts eines drohenden Ktimakottaps; in der

Rechtsprechung führt zu einem anscheinend verbreiteten Zynismus, der sich dem em-

phatischen Gerechtigkeitsanspruch kasuistisch entzieht.

Sigmund Freud hat diesen Prozess im Kontext der Psychoanalyse ats Abwehrreftex des

Bewusstseins beschrieben, der immer dann einsetze, wenn es dunket zu erahnen be-

ginnt, dass, was ihm langsam dämmert, wenn es sich erst zur ktaren Erkenntnis kristatti-

siert haben wird, mit Forderungen an es herantreten würde, die ihm höchst unangenehm

erscheinen. lch setbst beobachte eine ähntiche Reaktion beivieten Menschen, wenn ich

sie in einer Diskussion direkt und ohne Ausweichmöglichkeit mit den schon reaten Aus-

massen der Klimakatastrophe und ihren schonletzt nicht mehr aufzuhaltenden Auswir-

kungen konfrontiere. Dieser Abwehrreftex ist nicht nur aus psychotogischer Sicht zu be-

klagen, ich bedaure auch, dass er uns als unwittkommene Einschränkung und Veaicht

erscheinen [ässt, was in Wahrheit ein grosses Potential zur Lebensquatitätssteigerung

nicht nur für die Zukünftigen sondern auch für uns Gegenwärtige in sich birgt. V.a. aber

ist er in iuristischem Kontext äusserst gefährlich.

Damit möchte ich zum Schtuss kommen und vor dem Obergericht fotgendes Geständ-

nis abtegen:

79



al ,L'u rtn/nz< a,L /,'4'/r,*,'ny'-
3.10 Ein potitischer Prozess macht recht(s)umkehrt

lm Wissen um die historisch dynamisierende Funktion des ziviten Ungehorsams, die ich

und viete andere gegenwärtig für die Weiterentwicktung unseres Strafrechts im Hinbtick

auf zivite Ktimaprotestaktionen für so dringend erforderlich erachten, habe ich bei mei-

nem Gang auf die Strasse am 4. Oktober die Mögtichkeit einer Vortadung in einen Ge-

richtssaaI nicht einfach nur billrge nd in Kauf genomrnen, sondern ats eine erfotgsver-

sprechende Option erachtet. lch hatte erwartet, dass ich als Klimarebett vor Gericht ei-

nenfairen Prozess erhatten und mein Handetn von Richtenden beurteitt werden würde,

die das Recht für Gerechtigkeit mobitisieren und nicht btoss zur persönLichen Beförde-

rung und Kapitatisierung ihres eigenen Renommees. Die bittere Erkenntnis, dass in der

Tat tetaeres der Fatt sei, dass mein Hoffen insofern vergebtich war, und die eminent poti-

tische Dimension dieser Ent-Täuschung habe ich dem Oberge ,l"n«(imeichend
/_

erörterl, /a64au.,r'\,
lch wil[ hier zum Abschtuss sogar freimütig gestehen, dass ich heute gar nicht mehr si-

cher bin, ob mein Hotfen überhaupt jemals berechtigt sein konnte. Mit jedem Schutd-

spruch gegen eine*n Ktimarebetl*in werden meine Zweifet grösser und es ist fragtich, ob

ein Freispruch in Strassburg, den ich fürfraglos halte, sie wieder beseitigen kann. lnzwi-

schen verdächtige ich mich setbst, am 4. Oktober nicht nur in gutem GLauben, sondern

v.a. gutgtäubig und naiy gehandett zu haben.

war es ein ideatistischer Philosoph im ganz und gar unphitosophischen sinn, der sich

damats mit meiner ldentität auf die nasskatte uraniastrasse in den Regen gesetzt hat?

Hätte er nicht schon im voraus wissen müssen, dass in den Gerichtssä'.en die Richten-

den das Theater spielen und die Mächtigen dabei die Regie führen?

weit ich das zunehmend befürchte, habe ich mein pubtikum heuteaus dem grossen

saat des obergerichts exptizit ausgetaden. Ich wottte, dass die heutige Gerichtsvorstet-

[ung ohne Pubtikum stattfindet. Meinen teicht konsternierten Mitstreitenden habe ich

empfohten, sich besser gemeinsam darüber zu beraten, wie es mit dem gewattfreien

Ktimaprotest weitergehen solt, statt ein weiteres Mat nur die dummen statisten im zwei-

ten Akt der immergteichen, abgekarteten Tragödie zu mimen.

,iI
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Meine Ro[e ats Ktima-Aktivist endet hier. lch ven ichte hinfort auf die Kutisse.

Wenn nötig, wird mein Verteidiger unsere Sache nach Lausanne und am Ende nach

Strassburg tragen, aber für eine weitere Spielzeit stehe ich nicht mehr zu Verfügung. lch

peitsche nicht auf den Ftuss. -

Machen Sie mit lhrem Theater hier an den Zürcher Gerichten weiter, wenn Sie wotten.

Aber passen Sie auf ! Wenn Sie den Ungehorsamen immer nur'tes mis6rabtes'anbieten,

werden sie ihre ziviten Methode batd überdenken und ihrem Schauspiethaus fernbteiben

wotten, um setbst auf der Strasse "[es 
justes" zu inszenieren, in eigener Regie. Michwet-

den Sie unter diesen nicht mehr finden. lch peitsche nicht auf den Ftuss.

Ats Ktima-Aktivist, der atte ihm zur Verfügung stehenden Mittet erfotgtos ausgeschöpft

hatte und sich genötigt sah, ats tetzte für ihn verantwortbare Protestform zur Methode

des zivilen Ungehorsams zu greifen, habe ich die Aussicht auf einen potitischen prozess

am 4. Oktober als eine vietversprechende Option erachtet. Nach attem, was ich inzwi-

schen hier gesehen und gehört habe, erweisen sich mir die Zürcher Ktimaprozesse mit

ihren traurigen Nebenschauptätzen nun aber ats politische Prozesse ganz anderer Aft.

Es ist für mich eine erschreckende Erkenntnis: das Rechtssystem, im Vertrauen auf das

ich ats zivit Ungehorsamer noch gehandett habe, ist ein falsches Spiet. lch habe einen

potitischen Prozess angestrebt. Jetzt habe ich wahrhaftig einen erhatten! Aber ich habe

mir das irgendwie anders vorgesteLlt ...

Mein Vertrauen in funktionierende Gerichte ist ramponiert, wenn das Obergericht heute

nicht damit beginnt, es wieder hezustetten. ln meinem Einzetfatt ist das vöttig bedeu-

tungslos - an meinem "Letzten Wort" vom 11 . Januar haLte ich fest; ats Missachtung

meiner eindringlichen Warnung, die Gerechtigkeit nicht mit Füssen zu treten, ist es ver-

heerend!

Die zivit ungehorsamen Ktimaaktivist*innen vom 4. Oktober wurden von der Polizei direkt

schon auf offenerStrasse gechittt und anschtiessend gteich noch einmat durch vöttig

wittkürtich verhängte U ntersuchungshaft. Nun solten Sie in den Zürcher Gerichtsstuben

offenbar ein weiteres Mat gechittt werden.
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Dieses ganze "Gechitle, könnten am Ende noch aufgehen, wenn sein Zie[ tatsächtich die

Einschüchterung von Bürger*innen ist, um sie vom weiteren Gebrauch eines für Recht

und Gerechtigkeit so entscheidenden und für die Mächtigen ebenso gefährtichen demo-

kratischen lnstruments wie d€m zivilen Ungehorsam abzuhalten.26

Wenn ich aber im Zusammenhang mit der Radbruchschen Formel darauf hingewiesen

habe, dass der sog. Ktimawandet ein tängst in Gang befindticher Prozess ist, dessen wis-

senschafttich prognostizierbarer Schaden mit jedem Zögern vor radikaten und ent-

schlossenen Massnahmen zu seiner Bekämpfung ins Unermesstichere anwächst, und

wenn es den dagegen Protestierenden atso nicht um ihre partikutaren lnteressen geht,

die sie immer auch auf anderen Wegen verfotgen können, dann dürfen wir nicht davon

ausgehen, dass die erfotgreich Gechittten jetzt einfach "chitlen" werden.27 Sie werden -
ich wiederhote mich - entweder in Apathie versinken oder in ihrer atternativlosen Ent-

schlossenheit schon batd zu weniger ziviten und - wie soll ich sagen: mögticherweise

auch weniger sym bolischen Methoden greifen. Genau das bin ich ats zivit Ungehorsa-

mer angetreten zu verhindern. Ats Zürcher Obergericht können Sie mich heute dabei un-

terstützen oder mlt ihr€m nächsten Schulspruch einen weiteren Stein in meinen Weg te-

gen. Letzteres würde mir persöntich hart zusetzen.

Sotlten Sie es tatsächtich tun und sollten Sie in Koltaboration mit den staattichen Ge-

wattorganen fortfahren, friedtiche Klimaprotestierende mit verbundenen Waffen erfotg-

reich am Ausüben ihrer Grundrechte zu hindern, wozu, wie ich lhnen gezeigt habe, der

rechttiche Rahmen lhnen durchaus Atternativen [ässt, dann könnten sie damit effektiv

erreichen, dass der zivil ungehorsame Ktimaprotest batd niemandem mehr ats vernünf-

tiSe Option erscheint.

'?6 
.Die Kombination aus potizeilichen Massnahmen, staatsanwatttichen Verfügungon sowiB richtertichen

Entscheiden und Urteiten, töst bei vieten Ktimaaktivist*innen in der Schweiz einen sogenannten .Chilling
Effect» aus: Wenn bei einem friedlichen, gewattfreien Protest Potizeihaft und [...] bei strafrechtticher Verur-
teitung die Aufertegung der Verfahrenskosten sowie ein Eintrag in das Strafregist€r droht, wirkt das ein-
schüchternd und abschreckend. Die Hemmschwe[[e, erneut an einer Demonstration teilzunehmen,
dürfte damit bei den meisten Veruneitten höher tiegen. (https://www.humanrights-ch/delipf/ menschen-
rechte/klima/dossier- k(ima-menscienrccitelbrc Ke-l<l!ma/ klimaprotest-mensciqmec!ü; [Stand
11.3.202411.
Unter dem sog. .chitting effect' versteht man im Ssgebsnen Kontelt im Attgemeinen das gezielte Ergreifen
von Massnahman oder bowusste Anwenden von Mothodon, dis Menschen davon abhalten sotlen, ihre
Grundrechte aktiv auszuüben. Der Europäische Gerichtshoffür Menschenrechte venvsnd6t dsn Begriff
regetmässig.

'z7 
.ChiLten. bezeichnet umgangssprachtich das plantose Herumhängen von einzelnen oder in Gemein-

schaft, um sich zu entspann€n.

l
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Dass wir an diesem Tag einer adäquaten Antwort auf die Klimakatastrophe näher ge-

kommen sein werden, möchte ich sehr bezweifetn. Und wenn dieser Tag vorüber sein

wird und die Nacht hereinbricht, werden Sie unruhig schtafen und sich an meine Worte

erinnern, dass lhre Saat aufgegangen ist. Diese dunkte Stunde beschwören sie herauf,

mit jedem Schutdspruch, den sie stützen; sie wird schtagen, lange öeyor der Ktimakot-

(aps eintreten wird.

Darum bitte ich Sie jetzt nicht um meiner setbst Witten, sondern um der verängstigten

Jugendtichen Witten, die schon vom Start aus in den Abgrund starren, um der besorgten

Atten witlen, die es vor ihrem Ende noch richten möchten, und um dervielen veraveifet-

ten Opfer unserer menschenverachtenden Ktimapotitik, gegen die ich am 4. Oktober

2021 auf der Uraniastrasse ein zivites Zeichen gesetzt habe, um ihrer atter Witten bitte

ich Sie und nicht zutetzt auch um lhrer selöstwitten: tun sie das nicht! Peitschen Sie

nicht auf den Ftuss!

Schützen Sie den ktimabedingten ziviten Ungehorsam vor jenen, die ihn in Unkenntnis

seiner wichtigen Rotle für den Erhatt unserer auf Recht und Gerechtigkeit basierten Frie-

densordnung auf gemeingefährtiche Weise kriminatisieren wotlen, und wenn sie ihn da-

bei vor lhnen setbst schützen müssen!

Das ist lhre Aufgabe ats Richtende am Zürcher Obergericht.

Altes andere wäre verantvvortungstos. lu /a'/t roq az^ krzl,Ä n/<'

Mögen Sie weise und mutig urteilen.

e*,fuf vzZs'
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